
electronic Public Institutions and 
Administrations Research Forum 
electronic Public Institutions and 
Administrations Research Forum 

The Road to 
Automated Democracy

Monitor demokratiekompatible 
Digitalisierung des Staates

Kapitel 1 –  das staatsorganisatorische 
Innenverhältnis



electronic Public Institutions and 
Administrations Research Forum 
electronic Public Institutions and 
Administrations Research Forum www.automateddemocracy.com 

Veröffentlichungsdatum: 19.06.2025 (Kenntnisstand: 30.04.2025)

http://www.automateddemocracy.com


Inhaltsverzeichnis



Einführung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06

Executive Summary   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

1 . Teil  —  Monitor demokratiekompatible Digitalisierung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

I . Datenunterstützte Parlamente – die Legislative technologisch (angemessen)

aufrüsten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

1. Bedeutung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

2. In a nutshell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

3. Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

4. Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

6. Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

6. Vereinigtes Königreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

II . Gerichtliche Digitalisierung in Eigenregie – Unabhängigkeit wahren und 

digitale Fähigkeiten aufbauen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32

1. Bedeutung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

2. In a nutshell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

3. Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35

4. Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

5. Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

6. Vereinigtes Königreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

III . Dezentrale Verwaltungsdigitalisierung – Digitale Gatekeeper verhindern 

sowie verteilte Zuständigkeiten und Föderalismus erhalten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44

1. Bedeutung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

2. In a nutshell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47

3. Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

4. Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56

5. Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64

6. Vereinigtes Königreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70

2 . Teil  —  Die Digitalen Dynamiken (ein kurzer Überblick)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76

Methodik   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90

Quellen und Anmerkungen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96

Autoren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  114



6 xxx

Einführung



7

Wird eine Demokratie durch die digitale Transforma
tion des Staates und seiner Institutionen anfälliger für 
illiberale Entwicklungen, autokratische Kräfte oder de
mokratieschwächende Machtkonzentrationen?
Dieser Frage gehen wir hier an der Forschungsstelle für 
Digitalisierung in Staat und Verwaltung (e-PIAF) nun schon 
seit einigen Jahren in unserem Langzeitprojekt zum 
«Digi talen Staat» auf den Grund.
In der ersten Phase konnten wir – allgemein und abs
trakt – zeigen, dass der Prozess der Digitalisierung von 
digitalen Dynamiken angetrieben wird, die demokrati
schen Strukturen und Leitlinien entgegenwirken. Denn 
die digitalen Dynamiken fördern auf unterschiedlichs
ten Wegen die Zentralisierung und die Konzentration 
von Einfluss an einigen wenigen Orten und auf einige 
wenige Personen. Werden diese Dynamiken nicht be
wusst gebrochen, drohen sie, allmählich demokratische 
Grundprinzipien wie Gewaltenteilung, Föderalismus 
und weitere Checks and Balances zu unterminieren. Auf 
Digitalisierung kann dennoch nicht verzichtet werden. 
Ein besonderes Augenmerk muss aber dem «Wie» der Di
gitalisierung gelten.
In der zweiten Phase unseres Projektes betrachten 
wir – ganz konkret – vier ausgewählte Länder (Schweiz, 
Deutschland, Estland, Vereinigtes Königreich) und wer
den deren Entwicklungen über die kommenden Jahre 
mit unserem Monitor begleiten.
Im hier vorliegenden Kapitel 1 des Monitors konzentrie
ren wir uns auf das staatsorganisatorische Innenverhält
nis. Wir untersuchen, ob und wie sich die drei Staats
gewalten und ihre Institutionen (Parlamente, Gerichte 
sowie Regierung und öffentliche Verwaltungen) an die 
neuen Gegebenheiten im digitalen Raum anpassen. Aus
serdem analysieren wir die Veränderungen der Bezie
hungen der Gewalten zueinander. Wir beleuchten nicht 
nur die Anpassungen und Veränderungen, sondern wir 
bewerten – und das ist das Besondere – diese auch da
nach, ob sie auf eine demokratiefreundliche oder eher 
demokratiefeindliche Art und Weise erfolgen.
In einem zweiten Kapitel des Monitors werden wir uns 
dann dem Verhältnis von Staat und Staatsvolk widmen, 
in einem dritten Kapitel dem Verhältnis zu extraterrito
rialen Kräften.

Die Demokratien westlicher Prägung erleben gegenwär
tig eine schwierige Phase. Auf globaler Ebene dürften 
Weltfinanzkrise, Pandemie, Ukrainekrieg, Nahostkon
flikt, Energiekrise und nun ein Handelskrieg nur den 
Auftakt für unruhigere Jahrzehnte bilden. Auch lokal 
stehen sie durch demographischen Wandel, Fachkräf

temangel, anspruchsvolle Flüchtlingsintegration und 
Höhe der Staatsverschuldung vor grossen Herausforde
rungen. Teile der Bevölkerung werden skeptischer, ob 
ihr demokratisches System in der Lage sein wird, mit 
diesen Problemen zurechtzukommen. Die wachsende 
Unzufriedenheit wird bereits von politischen Entrepre
neuren ausgenutzt. Überall auf der Welt lässt sich beob
achten, wie sich liberale in illiberale Demokratien oder 
gar Autokratien wandeln.
Genau in dieser ohnehin prekären Lage klopft die Digitali
sierung an die Tür. Noch dominiert die Vorstellung, alles 
bliebe beim Alten und würde nur in ein neues, digita
les Gewand gekleidet. Anstelle von Papierakten werden 
 eAkten angelegt, Antragsformulare mit Durchschlägen 
verschwinden und können stattdessen über eine digitale 
Eingabemaske ausgefüllt werden und ein freundlicher 
KIChatbot antwortet auf Anfragen von Bürgern, Bürge
rinnen und Unternehmen rund um die Uhr.
Aber Digitalisierung bedeutet gerade nicht, dass alles sei
nen gewohnten Gang gehen wird. Nicht umsonst wird 
im englischen Sprachgebrauch von digitaler «Transfor
mation» gesprochen. Transformation impliziert erheb-
liche Veränderungen. In der Wirtschaft, die schon mehr 
Erfahrung in diesem Bereich sammeln konnte, ist der 
noch stärkere Begriff «Disruption» verbreitet. Dement
sprechend wird die staatliche Digitalisierung in den 
nächsten zwanzig Jahren mehr und fundamentalere 
Veränderungen für (manche) etablierte Demokratie mit 
sich bringen als die meisten gegenwärtig erwarten.
Eine der Hauptaufgaben von Demokratien ist es, Macht 
und Einfluss auf viele Schultern zu verteilen. Demokra
tien sind widerstandsfähiger und erfolgreicher, wenn 
deren Institutionen stark sind, wenn funktionierende 
Checks and Balances Machtakkumulationen verhindern 
und damit autokratischen Entwicklungen von Anfang 
an Einhalt gebieten. Derartig wirksame demokratische 
Institutionen auch im Zuge der digitalen Transformatio
nen zu erhalten, ist herausfordernd. Denn (leider) spielt 
der digitale Fortschritt aufgrund der ihn prägenden digi
talen Dynamiken derzeit eher den autokratischen und 
illiberalen Entwicklungstendenzen in die Hände. Die 
digitalen Dynamiken fördern nicht nur Zentralisierung 
und Einflusskonzentration, sie begünstigen auch die 
Ausweitung des Wirkungsbereichs von einzelnen Ins
titutionen und die immer weitere Ausdehnung einmal 
etablierter ITSysteme. Zentrale Steuerung und Kontrol
le wird dadurch erleichtert. Ausserdem verschieben sie 
den Fokus auf kurzfristige Ziele, stützen den Status quo 
und erschweren damit die experimentierfreundliche 
Weiterentwicklung einer offenen Gesellschaft und ihrer 
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Institutionen (zu den digitalen Dynamiken ausführlich 
im zweiten Teil ab Seite 76).

Die demokratischen Institutionen stehen in nächster 
Zeit vor grossen Veränderungen, ob sie wollen oder 
nicht. Hierin liegt aber auch eine grosse Chance. Der 
aufgezwungene (technologische) Wandel bietet die ein
malige Gelegenheit, die demokratischen Institutionen 
«wetterfest» zu machen, sie im Rahmen des Umzugs in 
den digitalen Raum resilienter zu gestalten sowie besser 
für die globalen und lokalen Herausforderungen aufzu
stellen.
Dafür ist es aber notwendig, einen neuen Ansatz, ein 
neues Narrativ für die Digitalisierung des Staates zu ent
wickeln. Die demokratische Dimension der staatlichen 
Digitalisierung muss nicht nur stärker mitgedacht, son
dern in den Vordergrund gerückt werden. Ausserdem 
muss das System der Demokratie als Ganzes über alle 
Staatsgewalten hinweg betrachtet werden und nicht nur 
der eGovernmentBereich der öffentlichen Verwaltun
gen, wie dies derzeit hauptsächlich geschieht.
Gerade innerhalb funktionierender Demokratien müs
sen wir von der «schnellerhöherweiterErzählung» des 
Silicon Valley abrücken. Viele Denkansätze, Methoden 
und Tools, die in der freien Wirtschaft entwickelt wur
den, werden – oft unhinterfragt – für den staatlichen 
Bereich übernommen. Gerade die bekannten eGovern
mentIndices und Benchmarks messen (und belohnen) 
vor allem Geschwindigkeit und Umfang der Digitalisie
rung, vernachlässigen aber deren Art und Weise sowie 
Auswirkungen auf das demokratische System. Sie fokus
sieren zu stark auf User Experience und Convenience 
und orientieren sich dabei an dem methodischen Leit
bild, welches von den Produkten und Angeboten der 
Wirtschaft vorgegeben wird.
Es ist an der Zeit, umzudenken. Staaten, insbesondere 
liberale Demokratien, funktionieren anders als die Pri
vatwirtschaft. Aus diesem Grund muss die staatliche 
digitale Transformation auch anderen Leitlinien und 
Ordnungszielen folgen. Sie muss demokratiekompatibel 
erfolgen, indem sie sich an den demokratischen Grund
prinzipien orientiert. Oberstes Ziel sollte es sein, auch 
im digitalen Raum Gewaltenteilung, Föderalismus 
und die organisatorische Aufgabenteilung zu erhalten. 
Macht und Einfluss sind auf eine möglichst breite Basis 
zu stellen, um die das demokratische System damit auch 
resilienter gegenüber Angriffen und Einflussnahmen 
von aussen zu machen.
Die Schweiz zeigt deutlich: Ein funktionierender Föde
ralismus und die institutionelle Lastenverteilung sind 
ein grosser Erfolgsfaktor im globalen Wettbewerb. Ziel 

muss sein, diese Erfolgsfaktoren als strategische Res
source auch in die digitale Welt zu überführen.

An dieser Stelle sind auch die verantwortlichen Akteure, 
Politikerinnen und Politiker gefragt. Sie müssen diszipli
niert genug sein, den schwierigeren, komplexeren, lang
wierigeren und leider auch etwas kostenintensiveren 
Weg der demokratiekompatiblen Digitalisierung einzu
schlagen. Sie müssen die entsprechenden Mittel bereit
stellen und die mediale Kritik am langsameren Tempo 
und bei etwaigen Rückschlägen ertragen.
Im Hier und Jetzt höhere Kosten zu schultern und medi
ale Kritik auszuhalten, um langfristige, systemische Vor
teile zu sichern und kritische Abhängigkeiten in einer 
zukünftigen Legislaturperiode zu vermeiden, kollidiert 
bedauerlicherweise mit den kurzfristigen Anreizen, 
denen Politiker und Politikerinnen heutzutage unter
liegen. 
Dieses Muster kann nur durchbrochen werden, wenn 
es gelingt, die digitale Transformation des Staates als 
zentrales Projekt der nächsten beiden Jahrzehnte zu 
positionieren. Dafür ist aufzuzeigen, wie sehr die Digi
talisierung als Helfer bei der Lösung anderer zentraler 
Anliegen unsere Zeit, von Energiewende und Ressour
censchonung über demografischen Wandel bis hin zur 
nationalen Souveränität und Sicherheit, fungieren kann.
Als Belohnung winkt ein auch in kritischen Situationen 
weiterhin effizient funktionierendes Staatswesen und 
ein Vorteil im globalen Systemwettbewerb. Diejenigen 
Länder, welche die Herausforderung der demokratie
kompatiblen digitalen Transformation meistern, kön
nen zudem die von ihnen dafür entwickelten Konzepte, 
Methoden und Softwareinstrumente weltweit exportie
ren – und damit auch die darin inkorporierten demo
kratischen Werte.

Wir versuchen diesen Weg zu unterstützen, indem wir 
Hintergrundinformationen bereitstellen und Vorschlä
ge für institutionelle Anpassungen unterbreiten. Aus
serdem machen wir mit dem vorliegenden Monitor die 
verschiedenen Lösungsansätze der jeweiligen Länder 
transparent. Wir warnen bei Veränderungen des insti
tutionellen Gleichgewichts, die im Verlauf der digitalen 
Transformation auftreten können. Das ist ein Mammut
projekt und auch wir stehen noch am Anfang.
Wer noch ausführlichere Hintergrundinformationen zu 
den möglichen disruptiven Folgen der digitalen Dyna
miken und zu den neuartigen Risiken für Demokratien 
sucht sei auf unser Sachbuch verwiesen: Automated De
mocracy – Die Neuverteilung von Macht und Einfluss im 
digitalen Staat, Herder Verlag, 2024.

https://www.amazon.de/Automated-Democracy-Neuverteilung-Einfluss-digitalen/dp/3451396963
https://www.amazon.de/Automated-Democracy-Neuverteilung-Einfluss-digitalen/dp/3451396963
https://www.amazon.de/Automated-Democracy-Neuverteilung-Einfluss-digitalen/dp/3451396963
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If we want things 
to stay as they are, 
things will have to 
change.*

* Wir zweckentfremden hier Tancredis Aussage in Guiseppe Tomasi di Lampedusas 
Der Leopard, Piper, Neuasgabe 1984, S. 21, zugunsten der «Republik».
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Was erwartet die demokratischen Institutionen im Zuge 
der digitalen Transformation in den nächsten beiden 
Jahrzehnten?

Folgender Vierklang an Entwicklungen steht bevor:

1. Die ungewohnten Eigenschaften von Bits und 
Bytes modifizieren die zur Verfügung stehen
den Informationen (Entscheidungsgrundla
gen) und Instrumente der staatlichen Aufga
benwahrnehmung.

2. Die derart veränderte Handlungsbasis löst 
Entwicklungen und Phänomene aus, die wir 
als «digitale Dynamiken» bezeichnen.

3. Die digitalen Dynamiken wirken als disrup
tive Kräfte und verursachen mit der Zeit er
hebliche Macht und Einflussverschiebungen 
im demokratischen System, wenn sie nicht 
bewusst gebrochen werden.

4. Die Macht und Einflussverschiebungen wer
den das gewohnte institutionelle Zusammen
spiel verändern und zu neuartigen Risiken 
für das Funktionieren, die Widerstandsfähig
keit und die Langlebigkeit von Demokratien 
führen.

Zum Vierklang ausführlicher sogleich im Anschluss zu 
Beginn von Teil 1.

Was also tun?

Um die (unbeabsichtigten) Macht und Einflussverschie
bungen und den Eintritt neuartiger Risiken zu verhin
dern, sind institutionelle Anpassungen im staatlichen 
Kontext unerlässlich.
Für den Vorreiter der staatlichen Digitalisierung, der 
Exekutive, bedeutet dies, der Verlockung einer immer 
stärkeren Zentralisierung auf einer immer höheren fö
deralen Ebene und der Bündelung von Aufgaben, Daten 
und digitalen Instrumenten bei einzelnen Institutio
nen entgegenzutreten. Dazu muss sie den mühsamen 
und steinigen Weg der dezentralen Digitalisierung und 
Modernisierung beschreiten: Es gilt dezentral verteil
te, digitale Systeme und Datenbanken aufzubauen, die 
verlässlich miteinander über sichere Datenaustausch
infrastrukturen kommunizieren können. Eine gewisse 
Vielfalt an dezentralen (Software)Bausteinen ist zur Ver
fügung zu stellen. Die Dienstleistungen für die Bürger, 
Bürgerinnen und Behörden müssen über mehrere Kanä
le zugänglich gemacht werden. Und dies alles auf Basis 
von offenen und harmonisierten, technischen, prozedu

ralen und organisatorischen Standards (dazu ausführ
lich und mit weiteren Erläuterungen in Abschnitt III. 
Dezentrale Verwaltungsdigitalisierung).
Die nationalen Parlamente müssen dafür Sorge tragen, 
nicht von den neuartigen digitalen Informationsflüssen 
einer zunehmend datengetriebenen öffentlichen Ver
waltung abgeschnitten zu werden. Verfügen sie mit der 
Zeit im Vergleich zur Exekutive über immer weniger 
und qualitativ schlechtere Informationen, könnte es 
der Legislative immer schwerer fallen, der Bevölkerung 
die Notwendigkeit oder die Hintergründe von Gesetzes
vorhaben und regulatorischen Anpassungen plausibel 
zu erklären, die auf der traditionellen, informellen In
formationsbasis zustande gekommen sind. Diese auch 
gegenüber einer evidenzbasierten, auf Grundlage um
fangreicher Datenauswertungen argumentierenden Re  
gi erung oder gegenüber den Medien zu verteidigen, dürf
te ebenfalls herausfordernder werden. Deshalb müssen 
sie sich zu datenunterstützten Parlamenten weiterent
wickeln, also zu Parlamenten mit eigenen Fähigkeiten 
zu umfangreichen Datenanalysen und verarbeitungen. 
Nur wenn die Parlamente diese Fähigkeiten aufbauen, 
können sie auf Augenhöhe mit der Exekutive bleiben 
und aktuell immer stärker werdende Informationsun
gleichgewichte abwenden. Zudem müssen sie darauf 
achten, auch in Bezug auf die digitalen Technologien 
und die digitale Infrastruktur unabhängig zu bleiben, 
um ihrer Rolle als Gegengewicht zu Exekutive auch zu
künftig gerecht werden zu können (dazu mehr in Ab
schnitt I. Datenunterstütze Parlamente).
Die fortschreitende digitale Transformation von Exeku
tive und Legislative stellt auch die in unserem Kontext 
der Demokratiekompatibilität im Fokus stehende Ver
waltungsgerichtsbarkeit (und eine etwaige Verfassungs
gerichtsbarkeit) vor besondere Herausforderungen. Sie 
muss einerseits eine wachsende Zahl von Verfahren 
schneller und effizienter bearbeiten, um eine durch die 
digitale Transformation zu erwartende Zunahme bewäl
tigen zu können. Andererseits gilt es, genau wie für 
Parlamente, eigenes digitales Knowhow und technolo
gische Fähigkeiten aufzubauen, um mit der zunehmend 
datenbasierten Verwaltung auf Augenhöhe zu bleiben. 
Je stärker die Verwaltungen datenbasiert und digital 
automatisiert operieren, desto schwerer wird es analog 
arbeitenden Gerichten fallen, auf unabhängige Weise 
das staatliche Verwaltungshandeln zu überprüfen. Je 
stärker die neuen digitalen Technologien – etwa in Form 
von KISystemen – den Bereich der Urteilsfindung betref
fen, desto entscheidender ist es, dass auch die Judikative 
die digitale Infrastruktur eigenständig betreibt. Sie sollte 
diese nicht etwa als «Service» von Departementen, Minis
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terien oder anderen Behörden beziehen, damit sie ihre 
Unabhängigkeit langfristig sichern kann (dazu mehr in 
Abschnitt II. Gerichtliche Digitalisierung in Eigenregie).

Der Monitor

Aufgabe des vorliegenden Monitors ist es, das notwen
dige institutionelle Anpassungsverhalten der Staatsge
walten im Zuge der digitalen Transformation konkret in 
vier ausgewählten Ländern (CH, DE, EE, UK) über die Zeit 
zu beobachten. Damit beantworten wir auch die Frage, 
ob die jeweilige Demokratie infolge der Digitalisierung 
des Staates anfälliger für illiberale Entwicklungen, auto
kratische Kräfte oder ungewollte Machtkonzentrationen 
werden.
Wir haben grosse Anstrengungen unternommen, um 
von den vier untersuchten Ländern ein Panorama der 
digitalen Bemühungen über die gesamte Staatsorganisa
tion hinweg zu zeichnen und die Folgen abzuschätzen. 
Dabei haben wir aber zugunsten der Lesbarkeit und des 
Umfangs bewusst darauf verzichtet, jedes einzelne Digi
talisierungsprojekt zu erfassen. Vielmehr haben wir uns 
am Ziel orientiert, anhand von grundsätzlich notwen
digen Funktionen, ausgewählten Bereichen und kon
kreten Beispielen die Essenz und jeweilige Ausrichtung 
sowie Herangehensweise der einzelnen Staaten aufzu
zeigen und diese hinsichtlich ihrer Demokratiekompa
tibilität zu analysieren und zu bewerten.
In einem ersten Schritt nehmen wir den aktuellen 
Grad der Digitalisierung (Umsetzungsstand) als Basis 

und Ausgangspunkt unserer Bewertung (Punktevertei
lung), wobei der Digitalisierungsgrad weit definiert ist 
und bereits mit der Planung (Strategie) beginnt. Dann, 
in einem zweiten Schritt, gewichten wir diesen Befund 
stark danach, ob die Digitalisierung auf eine demokra
tiefreundliche oder eher demokratiefeindliche Art und 
Weise erfolgt ist.

Gesamtüberblick

Die Ergebnisse unserer Studie haben uns selbst über
rascht. Unsere Studie zeichnet ein anderes Gesamtbild 
als viele wohl vermuten würden. Die grundsätzlichen 
Herangehensweisen der untersuchten Länder unter
scheiden sich viel stärker als erwartet. Die Resultate zei
gen ein enorm heterogenes Bild, insbesondere das der 
Verwaltungsdigitalisierung in den vier Ländern.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht in einer Ge
samtübersicht, inwieweit sich die staatlichen Institutio
nen in den vier untersuchten Staaten bereits angepasst 
haben. Sie zeigt damit auch, in welchem Ausmass sich 
die Länder (bereits) demokratiekompatibel digitalisiert 
haben. Die maximal zu erreichende Punktezahl auf un
serer Skala ist 300. Eine volle Punktzahl würde in allen 
untersuchten Kriterien eine flächendeckende Digitali
sierung inklusive voller Funktionsfähigkeit und Nut
zung in der Praxis bei gleichzeitiger grösstmöglicher 
demokratiefreundlicher Ausgestaltung bedeuten.
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Die nachfolgende Übersicht zeigt die Verteilung der Punkte in den vier Staaten  
hinsichtlich der drei Staatsgewalten:

Untersuchte Staatsgewalt Schweiz Deutschland Estland UK

  
Maximale 

Punkte
Punkte 2025 Punkte 2025 Punkte 2025 Punkte 2025

  Datenunterstützte Parlamente 100 33 13 29 7

  Gerichtliche Digitalisierung 100 22 8 24 12

  Dezentrale Verwaltungsdigitalisierung 100 27 43 51 12

Total 300 82 64 104 31

Als Basis der Bewertung dient der jeweilige Digitalisierungsgrad (Umsetzungsstand), dieser wird aber in einem zweiten Schritt stark durch den Faktor 
 «Demokratiekompatibilität/Demokratiefeindlichkeit» (Art und Weise der Digitalisierung) nach oben oder unten gewichtet (dazu ausführlich im MethodikTeil).
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Gesamtübersicht: demokratiekompartible Digitalisierung
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 Schweiz  Deutschland  Estland  Vereinigtes Königreich

Estland gewinnt zwar dieses Ranking, allerdings nur 
knapp, und schneidet aus unserem Blickwinkel un
vermutet schwach ab. Das Land erreicht nur ungefähr 
ein Drittel der möglichen Punkte – und das, obwohl 
in vielen Bereichen die digitale Transformation bereits 
weit fortgeschritten ist. Somit kann es in den kommen
den Jahren seine Position nur schwer verbessern. Die 
Schweiz und Deutschland hingegen stehen noch relativ 
am Anfang ihrer digitalen Reise, punkten aber bereits 

überraschend stark mit ihren demokratiefreundlichen 
Ansätzen, Herangehensweisen und Architekturen. Das 
Vereinigte Königreich wiederum ist teilweise schon weit 
fortgeschritten. In anderer Hinsicht liegt es aber noch 
stark zurück. Ohnehin hat es, von unserem Standpunkt 
aus betrachtet, einen bedenklichen Weg eingeschla
gen. Deshalb schneidet es in unserem Ranking – uner
wartet – schwach ab.



14

Besonders interessant wird es, die weiteren Entwicklun
gen über die Zeit zu beobachten. Es könnte sein, dass 
sich ein Phänomen zeigt, dass in der Ökonomie als «Leap
frogging», also Bockspringen, bekannt ist. Die untenste
hende Grafik veranschaulicht eine mögliche Entwicklung 
über die Zeit, wenn wir Daten über mehrere Jahre zur 
Verfügung haben:

Die Kurven in dieser Darstellung zeigen die potenziellen 
künftigen Entwicklungen der vier Länder. Estland starte
te früh und musste daher seine digitale Transformation 
auf der damals verfügbaren Technologie und dem da
maligen Wissen aufbauen. Es ist teilweise «gefangen» in 
dem anfangs gewählten Ansatz, Architekturmodell oder 
der Technologie («LockinEffekt»). Die Länder, die später 

mit der Digitalisierung starteten, konnten hingegen auf 
einer gänzlich anderen Technologie und Wissensbasis 
aufbauen. Da gerade Deutschland und die Schweiz zu
dem auch noch eine etwas andere Strategie verfolgen, 
können sie mit der Zeit und mit fortschreitendem Digi
talisierungsgrad Estland in Bezug auf eine demokratie
freundliche Digitalisierung deutlich überholen.

Leapfrogging-Modell der staatlichen Digitalisierung

Zeit
Aktueller Zeitpunkt
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Sinn, die verschiedenen Akteure unter einem Dach zu 
bündeln. So können Bedürfnisse und Umsetzbarkeit auf 
kurzem Weg abgestimmt und entsprechend schnell Ge
setzesvorlagen ausgearbeitet werden.
Der Nachteil liegt aber auf der Hand. Missbräuchliche, 
demokratiefeindliche oder freiheitseinengende Vorha
ben können auf die gleiche Art und Weise schnell, effi
zient und nur mit geringem Widerstand durchgesetzt 
werden.
Umso erstaunlicher ist es auch, dass das estnische Parla
ment bisher nicht mit der öffentlichen Verwaltung im 
Digitalisierungsgrad gleichgezogen ist. Obwohl der par
lamentarische Teil des Gesetzgebungsverfahrens schon 
digitalisiert wurde, gibt es keine zusätzlichen digitalen 
Informationskanäle für das Parlament. Die Folge ist eine 
gewisse Informationsasymmetrie und Abhängigkeit ins
besondere von den Erwägungen des Justiz und Digital
ministeriums. Auch die (Verwaltungs)Gerichte sind zwar 
auf der Verfahrensebene, nicht aber auf der Inhaltsebene 
auf Augenhöhe mit der digitalen Exekutive. Ein begin
nendes institutionelles Ungleichgewicht ist die logische 
Konsequenz.

Zusammenfassung: Deutschland

Im Gegensatz zu Estland ist Deutschland am anderen 
Ende des Spektrums angesiedelt. Aufgrund seiner beson
deren Vergangenheit reagiert es besonders sensibel auf 
Konzentrationen von Macht und Einfluss. Das Land ver
sucht dementsprechend, im Zuge der digitalen Trans
formation diese Gefahren innerhalb der Verwaltung um 
(fast) jeden Preis zu vermeiden. Dadurch ist das Land 
manchmal jedoch auch zu ängstlich. Als Folge werden 
(zu) viele Stakeholder auf allen Ebenen einbezogen, es 
kommt zu langanhaltenden Diskussionen, unzählige 
Strategiepapiere werden geschrieben und es entwickelt 
sich ein verwirrendes organisatorisches Setting. Die da
durch entstehende hohe Komplexität erzeugt auch bei 
manchen innerstaatlichen Akteuren eine Art Verweige
rungshaltung. Deutschland gilt nicht ganz zu Unrecht als 
Nachzügler bei der digitalen Transformation. Dennoch 
sind die auf diese Weise entstehenden Ansätze, Architek
turen und Lösungen durchaus auch  beeindruckend.
Es werden grosse (wenn auch nicht maximale) techni
sche, organisatorische und institutionelle Anstrengun
gen unternommen, zentrale Register auf Bundesebene 
zu verhindern und die Möglichkeiten des «Profilings» 
über Identifikatoren zu minimieren. (Zu) umfassende 
oder unautorisierte Datenbankabfragen werden sowohl 
technisch als auch institutionell unterbunden. Den Zu
gang zu den digitalen Verwaltungsdienstleistungen über 

Zusammenfassung: Estland

Estland gebührt Anerkennung für die geleistete Pionier
arbeit. Das Land startete nicht nur früh (und hatte dabei 
auch den Vorteil, staatsorganisatorisch bei nahezu Null 
anfangen zu können), sondern war auch besonders ehr
geizig. Die Esten und Estinnen entdeckten schon zu Be
ginn die staatliche digitale Transformation als Mittel des 
Marketings für ihr Land und als Quelle des Nationalstol
zes. Gleichzeitig hatten sie (notgedrungen) wenig Erfah
rung mit der Absicherung demokratischer Institutionen 
sammeln können. Zudem wollte und musste Estland als 
Pionier, der seine eigene Bevölkerung von dem Nutzen 
digitaler Technologien noch zu überzeugen hatte, viel 
Wert auf Akzeptanz und Usability legen. Ausserdem ope
rierte es unter den damals gegebenen Bedingungen der 
geringeren digitalen Geschwindigkeit, Bandbreite, Re
chenleistung und Speicherkapazität. Im Ergebnis wur
de dadurch ein ohnehin schon zentralistischer Staat im 
Zuge der Digitalisierung noch zentralisierter. Die Kon
trolle der wichtigen Datenbestände, der digitalen Infra
struktur und teilweise auch der digitalen Instrumente 
liegt –aus unserer Perspektive betrachtet – in erstaun
lich wenigen Händen. Die Zuordnung der Datensätze 
über verschiedene Register hinweg erfolgt beispielswei
se über einen lebenslang gleichbleibenden, eindeutigen, 
quasiöffentlichen Identifikator für Personen, der zudem 
das Geschlecht und Geburtsdatum im Klartext enthält. 
Auch die berühmte estnische DatentransportInfrastruk
tur «Xtee» (die estnischen «XRoad»Implementierung) 
ist zwar prinzipiell dezentral organisiert, hat aber eine 
stark zentralisierte GovernanceStruktur.
Sollten in Estland weniger demokratisch gesinnte Kräfte 
an die Macht kommen, oder solche Kräfte, die das Sys
tem für ihre Interessen missbrauchen möchten, oder gar 
Kräfte, welche die Bevölkerung wesentlich stärker steu
ern und kontrollieren wollen, müssten sie nicht an allzu 
vielen institutionellen Stellschrauben angreifen.
Gerade der jüngst erfolgte Umzug der für die staatliche 
Digitalisierung zuständigen Abteilungen und der dazu
gehörigen Behörden in das Justizministerium intensi
viert diese Gefahren noch zusätzlich. Aus praktischen 
Erwägungen ist diese Entscheidung nachvollziehbar: 
Mit zunehmendem Digitalisierungsgrad müssen auf
grund des Legalitätsprinzips immer mehr Gesetze an
gepasst und neue gesetzliche Grundlagen geschaffen 
werden. Diese Notwendigkeit sehen wir auch in unserer 
alltäglichen Arbeit an der Forschungsstelle. Gleichzeitig 
müssen die Gesetze durch die Geschwindigkeit der digi
talen Entwicklung immer schneller angepasst werden. 
Entsprechend macht es aus Praktikabilitätserwägungen 
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einen umfassenden Portalverbund mit verschiedenen 
Einstiegstoren zu realisieren ist der ambitionierteste in 
allen untersuchten Ländern. Sogar im Bereich der Identi
fikation erlaubt Deutschland mit dem ELSTERZertifikat 
einen zweiten alternativen Weg neben dem üblichen 
Personalausweis (mit eIDFunktion).
Ein Wermutstropfen bleibt. Viele der entwickelten Lö
sungsansätze sind (technisch und organisatorisch) kom
plex und müssen ihre flächendeckende Praxistauglich
keit und Akzeptanz erst noch beweisen.
Der Deutsche Bundestag und sowohl das Bundesver
waltungsgericht als auch das Bundesverfassungsgericht 
scheinen vielleicht auch wegen des eher langsamen 
Tempos der Digitalisierung in der Exekutive eine eigene 
digitalen Nachrüstung für noch nicht notwendig zu er
achten.

Zusammenfassung: Schweiz

Das grösste Potenzial in Bezug auf eine demokratiekom
patible Digitalisierung in allen staatlichen Bereichen hat 
unseres Erachtens die Schweiz. Insbesondere die digita
le Transformation der von der Öffentlichkeit in diesem 
Kontext wenig beachteten Staatsgewalten Parlamente 
und Gerichte ist erstaunlich weit entwickelt. Im Ver
gleich zu Estland etwa punktet die Schweiz nicht primär 
auf der Verfahrensebene. Das Land verfolgt vielmehr 
bereits die wesentlich wichtigeren Ansätze auf der In
haltsebene, die mit fortschreitender Digitalisierung es
senziell für eine wirksame Gewaltenteilung und damit 
für das Bestehen einer Demokratie sind.
Für das Schweizer Parlament etwa ist die Gefahr einer 
Informationsasymmetrie geringer, da die neue parla
mentarische «CuriaPlus»Datenbank bereits den direk
ten Datenaustauschs mit behördlichen Datenquellen er
möglicht. Auch die Chancen, die eine digitale Analyse 
der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens bietet, 
sind einzigartig.
Wenn am Schweizer Bundesgericht mit KITools experi
mentiert wird, basieren diese auf OpenSourceTechno
logie und werden selbstgehostet. Das konnten wir an 
keinem anderen Gericht beobachten. Sogar im Bereich 
der digitalen Infrastruktur der (unabhängigen) Gerichte 
ist die Schweiz aller Voraussicht nach der einzige Licht
blick.
Bei der Digitalisierung der Exekutive hat die Schweiz ein 
ungewöhnliches Problem. Die öffentliche Verwaltung 
funktioniert trotz relativ geringen Digitalisierungsgra
des (immer noch) gut. Dadurch ist der Druck wohl ins
besondere auf die Kantone zu gering, bei der Digitalisie

rung ein höheres Tempo einzuschlagen. Daher gelingen 
digitale Fortschritte derzeit primär dann, wenn Aufga
ben auf die Bundesebene gezogen werden. Dadurch ent
steht ein leichter Trend zu einer stärkeren Zentralisie
rung und Bereitstellung durch den Bund. Infolgedessen 
zeichnet sich noch ein etwas ambivalentes Bild ab.

Zusammenfassung: Vereinigtes Königreich

Einen Sonderfall bildet das Vereinigte Königreich. Auf
grund seiner besonderen geschichtlichen Entwicklung 
als eine der ältesten Demokratien bei gleichzeitigem 
Festhalten an der Monarchie, der starken Parlaments
souveränität und grundsätzlich zentralistischen Aus
richtung, hat sich ein spezielles institutionelles Setting 
herausgebildet. Gleichzeitig scheinen die Sorgen vor 
Missbrauch, autokratischen oder freiheitsbeschränken
den Kräften aufgrund der eigenen historischen Erfah
rung gering zu sein. Zudem wird dem Funktionieren des 
privatwirtschaftlichen Marktes stärker vertraut als in 
den anderen untersuchten Ländern.
Das Resultat dieser Komponenten ist spannend: Einer
seits ist das Vereinigte Königreich schon relativ früh 
auf den Digitalisierungszug aufgesprungen. Allerdings 
wurde sich primär auf nach aussen sichtbare Vorgänge 
konzentriert. Zudem wurde oft der «einfachste» Weg der 
Umsetzung mit dem geringsten Komplexitätsgrad ein
geschlagen. Für den Zugang zu den Verwaltungsdienst
leistungen sowie für Basisdienste wie Authentifizierung 
und Identifikation hat sich England beispielsweise mit 
der Plattform GOV.UK und deren Architektur für die na
hezu höchstmögliche zentrale Umsetzungsvariante auf 
oberster, nationaler Ebene entschieden. In dieses Bild 
passt auch der zeitige Weg in die «komfortable» «Public 
Cloud».
Andererseits gehört es hinsichtlich der digitalen Ent
wicklung des Backends zu den Nachzüglern.
Gleichzeitig hat England stark auf von der Privatwirt
schaft bereitgestellte Anwendungen, Softwarelösungen 
und auch Infrastrukturen gesetzt. Damit entsteht eine 
besonders starke Abhängigkeit vom privaten Sektor. 
Hinsichtlich aller Staatsgewalten wurden Verfahren und 
Vorgänge primär dadurch digitalisiert, dass auf (teil
weise angepasste) «OfftheShelf»Softwarelösung grosser 
Tech nologiekonzerne zurückgegriffen, schon sehr früh 
in Microsofts Cloud migriert und Office 365 ausgerollt 
wurde, dies inklusive Copilot.
Aus unserer Perspektive der demokratiekompatiblen 
digitalen Transformation sind beide Wege wenig nach
ahmenswert.



Im Vorfeld hatten wir nicht erwartet, eine solche Diver
si tät an Herangehensweisen zu beobachten. Wir sind ge  
spannt, was die zukünftigen Entwicklungen noch  be
reithalten und welche Auswirkungen der digitalen Trans
formation sich mit der Zeit zeigen werden.

Eine Kurzzusammenfassung und Übersicht zu den kon
kreten Fragestellungen, Kriterien und Punkteverteilun
gen findet sich eingangs eines jeden Abschnitts zu den 
drei Staatsgewalten.
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Unsere Studie unterscheidet sich grundsätzlich von an
deren. Während sich die zahlreichen eGovernmentIn
dices und Benchmarks darauf konzentrieren, den Fort
schritt der staatlichen Digitalisierung zu messen, gehen 
wir einen Schritt weiter. Wir betonen, dass der gemesse
ne digitale Fortschritt auch (womöglich disruptive) Kon
sequenzen für das demokratische System haben wird. 
Ausserdem machen wir die unterschiedliche Art und 
Weise des digitalen Fortschritts und deren (mögliche) 
Konsequenzen in den jeweiligen Ländern transparent.

Die Entwicklungen werden sich in Form eines  Vierklangs 
zeigen:

I . Die ungewohnten Eigenschaften von Bits 
und Bytes modifizieren die zur Verfügung 
stehenden Informationen (Entscheidungs-
grundlagen) und Instrumente der staatli-
chen Aufgabenwahrnehmung .

Die Übertragung von Informationen und Prozessen  in 
den digitalen Raum hat erhebliche Konsequenzen für die 
Gesellschaft, insbesondere deren demokratischer Aus for
mung:

1. Der Wechsel von analogen Informationen zu 
digitalen Daten bedeutet eine massive Zu
nahme und Veränderung von Informationen. 
Digitale Daten können zudem von vielen 
gleichzeitig genutzt werden und lassen sich in 
Sekundenschnelle überall hinsenden. 

2. Digitale Daten bieten völlig neue Möglichkei
ten der Analyse und Vorhersage.

3. Digitale Daten ermöglichen die Automatisie
rung menschlicher Tätigkeiten durch compu
tergesteuerte Systeme. 

Diese unbedeutend klingenden Veränderungen sind das 
Bahnbrechende und Besondere an der digitalen Trans
formation. Hier liegt der eigentliche Ursprung des trans
formativen Wandels. Dadurch verändern sich die infor
mationellen Entscheidungsgrundlagen und sukzessive 
auch die Instrumente staatlichen Handelns.
Die Kombination von neuer Vorhersagefähigkeit und Au
to matisierung wird, nebenbei bemerkt, meist «Künstli
che Intelligenz» genannt.

II . Die derart veränderte Handlungsbasis löst 
Entwicklungen und Phänomene aus, die 
wir als «digitale Dynamiken» bezeichnen .

Diese besonderen Eigenschaften digitaler Daten führen 
zu digitalen Dynamiken, die wiederum als disruptive 
Kräfte wirken und mit der Zeit zu grossen  Umwälzungen 
(Transformationen) führen können.

Folgende acht digitale Dynamiken haben sich dabei als 
besonders treibend gezeigt: 

1. Hohe anfängliche Investitionskosten verschaf
fen bestehenden, kapitalstarken Institutionen 
einen Vorteil.

2. Minimale Grenzkosten fördern das stetige 
Wachstum einmal etablierter digitaler Systeme.

3. Systembeherrschende digitale Plattformen 
entstehen und verdrängen die traditionellen 
Intermediäre.

4. «Long Tail» und Massenpersonalisierung maxi
mieren die digitalen Auswahlmöglichkeiten.

5. Digitale Automatisierung führt zur Zentralisie
rung der Aufgabenwahrnehmung.

6. Die Transformation von analogen Informatio
nen in digitale Daten verschiebt den Fokus 
auf kurzfristige Ziele und vermindert soziale 
Kompetenzen.

7. Moderne, datenbasierte MachineLearning 
Algorithmen («KI») bevorzugen den Status quo 
und erschweren die ideen oder wertebasierte 
Weiterentwicklung.

8. ITOutsourcing und der Trend zur Cloud 
schwächen die (digitale) Souveränität bei geo
politischen Auseinandersetzungen.

Im zweiten Teil der vorliegenden Studie beleuchten wir 
diese näher.

III . Die digitalen Dynamiken wirken als disrup-
tive Kräfte und verursachen mit der Zeit 
erhebliche Macht- und Einflussverschiebun-
gen im System, wenn sie nicht bewusst 
gebrochen werden .

Die digitalen Dynamiken sind Treiber (bzw. setzen ent
sprechende Anreize) der transformativen Veränderung. 
Sie wandeln mit der Zeit das Verhältnis der Akteure zuei
nander, ihre jeweiligen Möglichkeiten und Fähigkeiten, 
die Zuordnung der Aufgaben zu den einzelnen Institu
tionen und so weiter.
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Im staatlichen Kontext lassen sich drei Dimensionen 
von demokratieschädigenden Macht und Einflussverla
gerungen beobachten:

1. Im staatsorganisatorischen Innenverhältnis: 
Macht und Einfluss innerhalb der Staatsorga
nisation verschieben sich zwischen den ver
schiedenen Gewalten, den einzelnen Institu
tionen innerhalb der Exekutive oder über die 
föderalen Ebenen hinweg.

2. Im Verhältnis von Staatsvolk zu Staat: 
Macht und Einfluss verlagern sich durch zu
nehmende digitale staatliche Kontrolle oder 
Steuerung zum Staat; es bilden sich Gegenbe
wegungen durch digitale Partizipation.

3. Im extraterritorialen Verhältnis: 
Macht und Einfluss wandern zu ausländischen 
Unternehmen oder Staaten durch ITAbhän
gigkeiten, HackingAngriffe oder Beeinflus
sung der politischen Willensbildung.

IV . Die Macht- und Einflussverschiebungen 
werden das gewohnte institutionelle Zu-
sammenspiel verändern und zu neuartigen 
Risiken für das Funktionieren, die Wider-
standsfähigkeit und die Langlebigkeit von 
Demokratien führen .

Erhebliche Macht und Einflussverschiebungen können 
nicht folgenlos für das demokratische System bleiben. 
Neuartige Risiken für die fein austarierte Machtbalance 
in etablierten Demokratien westlicher Prägung entste
hen. Folgende potenzielle Veränderungen möchten wir 
hervorheben:

1. Aushöhlung der Gewaltenteilung I: 
Schleichen de Entmachtung der Parlamente.

2. Aushöhlung der Gewaltenteilung II: 
 Schwächung der Judikative.

3. (Verdeckter) Abbau des Föderalismus im Zuge 
technologischer Zentralisierung.

4. Druck auf die Aufgabenverteilung innerhalb 
der öffentlichen Verwaltung (Ministerial/ 
Departamentalprinzip).

5. Einschränkung der staatlichen Souveränität 
und Handlungsfähigkeit.

6. Einengung des Freiheitsraumes von Bürgern, 
Bürgerinnen und Unternehmen.

Im vorliegenden Kapitel 1 unseres Monitors beleuchten 
wir lediglich die erste der drei Dimensionen – das staats
organisatorische Innenverhältnis. Die anderen beiden 
Dimensionen werden Gegenstand von Kapitel 2 und 3 
sein, die wir zukünftig publizieren werden. Wir kon
zentrieren uns somit im Folgenden auf die neuar tigen 
Risiken durch die (potenzielle) Aushöhlung der Gewal
tenteilung, den Abbau von Föderalismus oder ähnlichen 
Mechanismen und den Druck auf die Aufgabenvertei
lung innerhalb der öffentlichen Verwaltung. Dafür be
trachten wir in den drei folgenden Abschnitten die drei 
Staatsgewalten Legislative, Judikative und Exeku tive so
wie deren institutionelle Ausformungen.
Zunächst erläutern wir für jede der drei Staatsgewalten 
die Bedeutung und Art der notwendigen Anpassungen 
im Zuge der digitalen Transformation. Wir bevorzugen 
als Lösungsansätze bewusst institutionelle Massnahmen 
anstelle von regulatorischen Lösungen, da wir das reine 
«Recht» gegenüber den digitalen Dynamiken gerade in 
der «wilden» Transformationsphase für zu schwach hal
ten. Danach präsentieren wir eine Übersicht über die Er
gebnisse.
Im anschliessenden technischen Teil erheben wir den 
Stand der Digitalisierung jeweils für die vier Länder 
(Schweiz, Deutschland, Estland, Vereinigtes Königreich) 
in den ausgewählten Bereichen und Kriterien. Wir ana
lysieren die Herangehensweise, Ansätze, gewählte Ar
chitekturen sowie Strategien und schätzen deren Folgen 
ab. Damit messen wir auch das Ausmass der institutio
nellen Veränderungen und bewerten es mit dem Faktor 
Demokratiefreundlichkeit bzw. feindlichkeit.
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Die folgende Grafik illustriert die (möglichen) Macht- und Einflussverschiebungen im gesamten System:
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I. Datenunterstützte Parlamente –
   die Legislative technologisch
   (angemessen) aufrüsten

1. BEDEUTUNG

In einer sich digitalisierenden Welt, in der Ämter, Behör
den, Departemente und Ministerien in immer grösse
rem Stil digitale Daten erheben und verarbeiten, bilden 
diese Daten zunehmend die Grundlage für staatliche 
Entscheidungen und Handlungen. Gleichzeitig werden 
diese Entscheidungen und Handlungen vermehrt auto
matisiert von digitalen Systemen getroffen.
Nationale Parlamente müssen dafür Sorge tragen, nicht 
von ebendiesen neuartigen digitalen Daten und Infor
mationsflüssen abgeschnitten zu werden, um ihrer Rolle 
als Gegengewicht zu Exekutive und Judikative auch zu
künftig gerecht werden zu können. 
Wie kann ein Parlament verhindern mit der Zeit zu ei
nem Organ degradiert zu werden, welches die Mehrheit, 
der von den öffentlichen Verwaltungen entworfenen 
Gesetze mangels Verständnisses der datenbasierten Be
gründungen nur noch abnickt? Wie soll ein Parlament 
weiterhin seine zentrale Rolle als Gesetzgeber rechtfer
tigen, wenn andere Institutionen argumentieren kön
nen, Gesetzgebungsbedarf und Präferenzen der Bürger, 
Bürgerinnen und Unternehmen aufgrund der umfassen
den Datenlage sehr viel besser zu kennen? Wie soll ein 
Parlament seine Kontrollfunktion gegenüber Regierung 
und öffentlicher Verwaltung weiterhin ausüben und ad
ministrative Auskünfte hinterfragen, wenn die kontrol
lierte Verwaltungsinstitution im Prinzip erzählen kann, 
was sie will, weil sie ihre Tätigkeiten hinter einem tech
nologischen Komplexitätsschleier verbergen kann und 
damit die alleinige Interpretationshoheit über «ihre» 
Daten innehat?

Beherrscht eine Gewalt neue Informationstechnologien 
und internalisiert sie dadurch entsprechendes Know
how, über welches die anderen Gewalten nicht verfü
gen, werden die im zweiten Teil beschriebenen digita
len Dynamiken mit der Zeit zu einem institutionellen 
Ungleichgewicht im demokratischen System führen. 

Da durch entsteht eine potenziell disruptive Informa
tionsasymmetrie, da die Parlamente im Verhältnis zur 
datengetriebenen Verwaltung zunehmend über weni
ger und qualitativ schlechtere Informationen verfügen 
 werden.
In der Folge könnte es der Legislative immer schwerer 
fallen, der Bevölkerung Gesetzesvorhaben oder Anpas
sungen, die auf dem traditionellen, informellen Weg 
zustande gekommen sind, plausibel zu erklären oder 
gegenüber den Medien zu verteidigen. Dies gilt insbe
sondere, wenn sie einer datenfundierten Position der 
öffentlichen Verwaltungen gegenüberstehen und diese 
nicht mit eigenen Datenerhebungen verifizieren oder 
entkräften können. Im digitalen Zeitalter wird der Ein
fluss einer digitalisierten Verwaltung auf die Gesetzge
bung durch ein analog arbeitendes Parlament immer 
weiter steigen. Damit käme es zu einer unerwünschten 
Machtverschiebung.
Ganz ähnliche Effekte lassen sich bereits in der digitalen 
Wirtschaft beobachten. 
Die Abhängigkeit der traditionellen Hersteller von den 
grossen digitalen Internetplattformen wächst kontinu
ierlich, weil diese von ihrer überlegenen Informations
position in einer digitalisierten Umgebung profitieren.

Um dieser Gefahr für die Demokratie entgegenzutreten 
und ein institutionelles Ungleichgewicht zu verhindern, 
muss die Legislative Anpassungsfähigkeit zeigen und 
sich als «digitales Parlament» neu erfinden.
Ein «digitales Parlament» kann zweierlei bedeuten. Zum 
einen können die Digitalisierungsbemühungen auf die 
Verfahrensebene ausgerichtet sein, also darauf, den par
lamentarischen Teil des Gesetzgebungsprozesses zu di
gitalisieren. In gewissem Masse wird das sinnvoll sein, 
um in Zeiten beschleunigten Wandels schneller auf 
neue Entwicklungen reagieren und notwendige Ver
änderung rascher anstossen zu können. Digitale Tools 



MONITOR

23Bedeutung 

I. Datenunterstützte Parlamente – die Legislative technologisch (angemessen) aufrüsten

und neue Workflows könnten die Arbeit der Abgeord
neten beschleunigen und vereinfachen. Das mögliche 
Anwendungsspektrum reicht von virtuellen Sitzungen 
und Abstimmungen über Kollaborationssoftware für 
Beratungen und digitales Knowledge Management bis 
hin zu einer «vollständig digitalen Fertigungskette für 
 Gesetzestexte».
Zum anderen – und weitaus bedeutender für unsere Per
spektive einer  demokratiekompatiblen Entwicklung – 
ist jedoch die Digitalisierung der inhaltlichen Ebene. 
Wenn sich die klassische Verwaltung in eine datenge
triebene Verwaltung wandelt, müssen die Parlamente 
notgedrungen nachziehen. Wirklich «digitale Parlamen
te» sind datenunterstützte Parlamente, also Parlamente 
mit eigenen Fähigkeiten zu umfangreichen Datenanaly
sen und verarbeitungen – insbesondere von den Daten 
der öffentlichen Verwaltungen. Nur wenn die Parlamen
te über diese Fähigkeiten verfügen, können sie auf Au
genhöhe mit der Exekutive bleiben und immer stärkere 
Informationsasymmetrien abwenden. Unter Umständen 
sollten sie zusätzlich auch die Möglichkeit haben, be
grenzt eigene, unabhängige, digitale Informationen zu 
erheben.
Nur mit diesen neuartigen Fertigkeiten wird die Legis
lative ihren Aufgaben auch in der digitalen Zukunft ad
äquat nachkommen können.

Die digitale, datenbasierte Informationsgewinnung ist 
nicht nur wichtig, damit die Parlamente weiterhin har
monisch im demokratischen Konzert mitspielen kön
nen. Sie ist auch deshalb relevant, weil die zusätzlichen, 
aus digitalen Daten extrahierten Informationen den 
Parlamenten möglicherweise auch andere wichtige Ein
sichten liefern, die dazu dienen, in einer immer komple
xeren, geopolitisch volatilen Welt erfolgreich regulieren 
zu können.

In der nachfolgende Informationserhebung und Aus-
wertung wird daher versucht, folgende Fragestellun-
gen zu beantworten:

1. Wurde der parlamentarischen Alltag digital 
transformiert (prozessuale Ebene)? Auf welche 
Art und Weise wurde digitalisiert? 

2. Ist das nationale Parlament fähig, auf digitale 
Daten zuzugreifen und sie unabhängig aus
zuwerten (inhaltliche Ebene), also etwa Roh 
oder auch Metadaten der öffentlichen Verwal
tungen zu analysieren und aufzubereiten? 

3. Gibt es eine eigene technische Infrastruktur, 
insbesondere auch um Daten zu verarbeiten 
und vorzuhalten?  

4. Ist das nationale Parlament in der Lage eigen
ständig (unabhängige) digitale Daten zu er
heben?

Weiterführende Informationen zu den konkreten Fragestel-
lungen, zum vollständigen Fragenkatalog und zu den Gewich-
tungen sind im Methodik-Abschnitt zu finden. Aus Kapazitäts-
gründen betrachten wir nur die jeweilige Bundesebene.
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2. IN A NUTSHELL

Gesamtübersicht über das Ausmass, indem die genannten vier Kriterien nach unserer  
Beurteilung erfüllt sind:
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Übersicht: Datenunterstützte Parlamente

33

13

29

7

 Schweiz  Deutschland  Estland  Vereinigtes Königreich

  KRITERIUM Schweiz Deutschland Estland UK

Maximale 
Punkte

Punkte 2025 Punkte 2025 Punkte 2025 Punkte 2025

  Digitalisierung der Verfahrensebene 20 12 2 13 6

  Eigene Fähigkeiten zur Auswertung von  
  digitalen (Verwaltungs-)Daten 40 5 0 3 0

  Technische Infrastruktur 20 10 10 10 0

  Eigene, unabhängige Datenerhebungen 20 6 1 3 1

Total 100 33 13 29 7

Als Basis der Bewertung dient der jeweilige Digitalisierungsgrad (Umsetzungsstand), dieser wird aber in einem zweiten Schritt stark durch den Faktor 
 «Demokratiefreundlichkeit/Demokratiefeindlichkeit» (Art und Weise der Digitalisierung) nach oben oder unten gewichtet (dazu ausführlich im MethodikTeil).

Übersicht über die konkrete Punkteverteilung in den vier untersuchten Ländern:

I. Datenunterstützte Parlamente – die Legislative technologisch (angemessen) aufrüsten
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Am fortgeschrittensten auf dem Weg ins digitale Zeitalter sind die (nationalen) Parlamente in der Schweiz und in Estland – allerdings 
auf unterschiedlichen Wegen. Das (parlamentarische) Verfahren hat – wenig überraschend – Estland am stärksten digitalisiert, inklu
sive elektronischer Abstimmung. Das Schweizer Parlament folgt auf dem Fuss, punktet aber vor allem mit ganz eigenen (potenziellen) 
Fähigkeiten zur Datenerhebung und Informationsgewinnung. Sowohl die Möglichkeit des direkten Datenaustauschs zwischen der 
parlamentarischen «CuriaPlus»Datenbank und behördlichen Datenquellen als auch die Chancen, die eine (digitale) Analyse der Ergeb
nisse des Vernehmlassungsverfahrens bietet, sind unserem Kenntnisstand nach einzigartig. Sie könnten sich für das Parlament noch als 
sehr wertvoll erweisen, um zukünftige Informationsasymmetrien zu verhindern. Das britische Parlament hat seine Prozesse primär 
dadurch digitalisiert, dass es schon sehr früh in Microsofts Cloud migriert ist, Office 365 ausgerollt hat und nun auch Copilot nutzen 
kann – ein Muster, auf dass wir im Vereinigten Königreich noch öfter stossen werden. Der deutsche Bundestag wiederum gibt seine 
Zurückhaltung gegenüber der digitalen Transformation nur langsam auf.

3. SCHWEIZ

Übersicht über die Punkteverteilung für die Schweiz in den vier Kriterien:

Kurzzusammenfassung:

  KRITERIUM
Maximale 

Punkte
Punkte 
2025

  Digitalisierung der Verfahrensebene 20 12

  Eigene Fähigkeiten zur Auswertung von  
  digitalen (Verwaltungs-)Daten

40 5

  Technische Infrastruktur 20 10

  Eigene, unabhängige Datenerhebungen 20 6

Total 100 33

Digitalisierung der Verfahrensebene

Auf der Verfahrensebene verfügt das Schweizer Parla
ment über eine im Rahmen der Projekte «Cervin» und 
«CuriaPlus» vollständig erneuerte, operative Geschäftsda
tenbank. «CuriaPlus» ermöglicht im Zusammenspiel mit 
dem ebenfalls neuen «ParlNet» eine digitale Abwicklung 
des gesamten parlamentarischen Geschäftsprozesses. 
Das Spektrum reicht von der Erfassung, Unterzeichnung 
und Einreichung von Eingaben bis zur Bearbeitung und 
Planung durch die Sekretariate Ferner digital möglich 
sind die Stammdatenverwaltung und die Aktenführung. 
Durch digitale Schnittstellen ist eine Verbindung zu den 
Verwaltungsinstitutionen, etwa für Beratungen, ermög
licht, Schnittstellen direkt zu Übersetzungsdiensten ver
einfachen ebenfalls Arbeitsprozesse.1 Die Geschäfte sind 
dadurch ab dem Zeitpunkt der Einreichung bis zur An
nahme durch die Räte über die Plattform einsehbar.2

Für EMail und Bürosoftware sind die Ratsmitglieder 
2023 zu «Microsoft 365» inklusive «Teams» migriert und 
damit in Microsofts Clouds. Der parlamentarische «Te
nant» (Instanz auf der Cloud) wird wohl («vertraglich zu
gesichert») in der Schweiz gehostet.3

Seit FS 2024 wird das OpenSourceKIModells «Whisper», 
welches auf einer Schweizerischen Cloud läuft, für das 
KIgestützte Transkribieren von öffentlichen Debatten 
verwendet.4 Auch der Einsatz von KI für die Simultan
übersetzung von Kommissionssitzungen wird im Rah
men des Postulats 24.3813 geprüft.5

Ein KIProjekt zur Wissensaufbereitung für die Abgeord
neten namens «ParlamentAIre» wird derzeit als «Proof 
of Concept» entwickelt. Dieser Chatbot basiert auf dem 
«RetrievalAugmentedGeneration» (RAG) Ansatz und 
soll die Informationssuche und aufbereitung in den 
von der Parlamentsbibliothek zur Verfügung gestellten 
Dokumenten vereinfachen.6 Das ähnlich ausgerichtete 

I. Datenunterstützte Parlamente – die Legislative technologisch (angemessen) aufrüsten
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 Projekt «RAG für Auftragsrecherchen» erstellt ein «Proof 
of Concept», um die Parlamentsdienste bei den Auftrags
recherchen für die Abgeordneten zu unterstützen.7 Bei
de Projekte könnten künftig ineinander aufgehen.8 Die 
KIunterstützte automatisierte Indexierung von parla
mentarischen Vorstössen ist schon länger möglich.
Bezeichnenderweise steht das umfassendere und mit 
sehr viel mehr Ressourcen ausgestattete «GovGPT» nur 
Regierungsmitgliedern, einigen Staatssekretären und 
Amtsdirektorinnen und direktoren zur Verfügung, 
nicht aber dem Parlament.9

Aktuell besteht keine Möglichkeit, Sessionen online ab
zuhalten. Die Revision des ParlG sieht diese zwar vor, 
wobei zurzeit noch unklar ist, wann diese Rechtsnorm 
in Kraft tritt.10 Kommissionssitzungen können bereits 
heute online durchgeführt werden.11

Eigene Fähigkeiten zur Auswertung von digitalen 
(Verwaltungs-)Daten

Auf der, aus Sicht der vorliegenden Untersuchung wich
tigeren, inhaltlichen Ebene der digitalen Datenauswer
tung (insbesondere aus dem ExekutivBereich) stehen 
alle untersuchten Parlamente noch ganz am Anfang. In 
der Schweiz werden allerdings zwei vielversprechende 
Ansätze verfolgt.
Zum einen wird im Laufe dieses Jahres die Fachgruppe 
«Politische Geschäfte» des Vereins eCH in Zusammen
arbeit mit Stakeholdern einen Standard entwickeln, 
um die politischen Geschäfte (Vorstösse, Anträge des 
Bundesrates, Ämterkonsultationen, Vernehmlassungen, 
Gesetze etc.) zu strukturieren, semantisch zu harmoni
sieren und maschinell lesbar zu machen. Ein solcher 
Standard würde es auch dem Parlament selbst ermögli
chen, Fortschritte und Entwicklungen (etwa Beschlüsse 
des Bundesrates, Vernehmlassungen) automatisiert zu 
monitoren und auszuwerten.12

Noch interessanter ist aber der weitreichende Ansatz 
der parlamentarischen CURIAplusDatenbank. Sie er
laubt es, verschiedenste Datenquellen über APIs anzu
schliessen – und damit auch digitale Daten direkt von 
Behörden und anderen Verwaltungsinstitutionen abzu
rufen, derzeit etwa Daten von der Bundeskanzlei.13 Die
ser Ansatz ist unserem Kenntnisstand nach einzigartig 
und könnte sich mit fortschreitender Digitalisierung 
gerade im Kontext der parlamentarischen Kontrollfunk
tion und eigener Datenhoheit als zunehmend wichtiger 
erweisen.

Technische Infrastruktur

Das Schweizer Parlament richtete im Zeitraum 2006
2016 zwei eigene Rechenzentren im Bundeshaus ein.14 
Potenziell steht damit eine Infrastruktur für eigene, un
abhängige und umfangreiche Datenanalysen zur Verfü
gung.
Zurzeit ist noch nicht abschliessend geklärt, inwiefern 
das Schweizer Parlament die aktuell in Entwicklung 
stehende Swiss Government Cloud nutzen wird.15 Die 
Botschaft zum dazugehörigen Finanzentschluss lässt 
lediglich erkennen, dass die Parlamentsdienste bei der 
Bedürfnisanalyse miteinbezogen wurden, was eine mög
liche künftige Verwendung indizieren könnte.16

Eigene, unabhängige Datenerhebungen

Eigene, unabhängige Datenerhebungen könnten not
wendig werden, um ein Gegengewicht zur zunehmend 
datenbasierten Perspektive der öffentlichen Verwaltun
gen bilden zu können.
Eine digital auswertbare, meist bereits vorhandene, 
wenn auch schwache Datenquelle bilden Petitionen als 
Einblick in die Präferenzen der Bevölkerung. So gibt 
die Schweizerische Bundesverfassung jeder Person das 
Recht, Petitionen einzureichen.17 Zwar ist die Einrei
chung auf elektronischem Weg möglich, allerdings wird 
hierzu keine eigene spezielle Plattform betrieben.18 Es 
existieren jedoch verschiedene private Plattformen, 
welche die Petitionen kanalisieren und (digital) aufbe
reiten.19

Abgesehen von (Online)Petitionen existiert in der 
Schweiz eine weitere direktdemokratische Besonder
heit: Das Vernehmlassungsverfahren. Dieses Instrument 
dient der frühzeitigen Einbindung der Öffentlichkeit in 
den politischen Willensbildungsprozess und gewährt 
jeder Organisation sowie urteilsfähigen Person die 
Möglichkeit, sich zu geplanten Vorlagen zu äussern.20 
Parteien, Kantonsregierungen, verschiedene Verbände 
sowie interessierte weitere Kreise werden hierzu expli
zit eingeladen.21 Die innert Eingabefrist eingegangenen 
Rückmeldungen werden einzeln geprüft und fliessen in 
einen Vernehmlassungsbericht ein.22 Vernehmlassungs
verfahren müssen im Vorfeld von Verfassungsänderun
gen, Gesetzesvorlagen, Entwürfen von Verordnungen 
sowie anderen Vorhaben von grosser Tragweite durch
geführt werden.23 Laufende Vernehmlassungsverfahren 
werden online publiziert.24 Die Unterlagen hierzu müs
sen in elektronischer Form abrufbar sein.25 Einladun
gen und Stellungnahmen können sowohl in Papier als 
auch elektronischer Form erfolgen.26 Auf kommunaler 
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und kantonaler Ebene existieren Bestrebungen die Ver
nehmlassungen weiter zu digitalisieren, so ist etwa eine 
digitale (von Privaten betriebene) Plattform im Einsatz,27 
nicht jedoch auf Bundesebene. Allerdings können die In
formationen zu aktuellen Verfahren über Schnittstellen 
abgerufen werden.28 Genau diese nutzt der private Ver
ein Demokratis, um alle Vernehmlassungen auf einer 
eigenen Internetplattform zu aggregieren und aufzube
reiten, sowie Tools bereitzustellen, um digitale Stellung
nahmen kollaborativ zu erarbeiten und auszuwerten.29

Vernehmlassungsverfahren und bericht sind im Gesetz
gebungsprozess deshalb von besonderer Bedeutung, 
weil damit die Erfolgschancen einer Vorlage in Hinblick 
auf eine etwaige Volksabstimmung abgeschätzt wer
den können. Obwohl das Vernehmlassungsverfahren 
in der Praxis in den meisten Fällen von der Exekutive 
durchgeführt wird, erlaubt dieses Instrument auch dem 
Schweizer Parlament, die sachbezogene Stimmungs
lage der Betroffenen sehr viel besser wahrzunehmen als 

anderen Parlamenten. Dies insbesondere, wenn die Ab
geordneten (oder der Parlamentsdienst für die Abgeord
neten) den Vernehmlassungsbericht selbst (digital) ana
lysieren und aufbereiten, ohne dass die Stimmungslage 
vorab medial oder durch die Verwaltung gefiltert wurde. 
In dem Sinne könnte der Vernehmlassungsbericht sich 
zukünftig als noch wertvolleres demokratisches Instru
ment erweisen, als es bereits jetzt ist.

Nicht nur mit dem besonderen Ansatz von CURIAplus, 
sondern auch durch das Potenzial, welches das (digita
le) Vernehmlassungsverfahren bietet, entwickeln Natio
nal und Ständerat gerade besondere Fähigkeiten, die in 
der digitalen Welt drohende Informationsasymmetrie 
zwischen digitaler Verwaltung und analog arbeitender 
Regierung zu verhindern. Aus unserer besonderen Per
spektive der besonderen Bedeutung von «Checks and 
Balances» hebt sich das Schweizer Parlament hierdurch 
von den anderen untersuchten Parlamenten ab.
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4. DEUTSCHLAND

Übersicht über die Punkteverteilung für Deutschland in den vier Kriterien:

Digitalisierung der Verfahrensebene

Die digitale Transformation des Deutschen Bundestages 
und Bundesrates steckt noch in den Kinderschuhen. Erst 
im Mai 2023 wurde die Abteilung «Digitalisierung» in
nerhalb der Bundestagsverwaltung gegründet.
Derzeit kann nicht digital abgestimmt werden. Doku
mente und Vorlagen liegen mehrheitlich nicht elektro
nisch vor.30 Lediglich ein digitales Dokumentations und 
Informationssystem (DIP) wird als Zugang zu Plenar
debatten, Gesetzesentwürfen, Anträgen, Anfragen etc. 
betrieben.31

Der Bundestag kann auch nicht virtuell zusammenkom
men. Dem steht das aktuelle Grundgesetz entgegen.32 Es 
besteht lediglich die Möglichkeit, in begründeten Aus
nahmefällen über elektronische Kommunikationsmittel 
an Ausschusssitzungen teilzunehmen. Diese Regelung 
wurde am 01.01.2023 dauerhaft eingeführt.33

Es scheint inzwischen eine KIKoordinierungsstelle in
nerhalb der ITAbteilung zu geben. Auch eine «Use Case 
Map» mit 180 möglichen Anwendungen wurde wohl 
erstellt. Die Pressedokumentation testet anscheinend 
den Einsatz von KI für die Verschlagwortung und der 
stenographische Dienst experimentiert mit dem offe
nen KIModell «Whisper» für die Protokollierung von 
Unter suchungsausschüssen.34 Weitere konkrete, offiziel
le Digi talisierungsprojekte konnten im Rahmen der ge
genständlichen Untersuchungen nicht eruiert werden.

Eigene Fähigkeiten zur Auswertung von digitalen 
(Verwaltungs-)Daten

Unserem Wissenstand nach verfügen die wissenschaft
lichen Dienste des Bundestags über keine gesonderten 
Fähigkeiten bezüglich der Erhebung oder Auswertung 
digitaler Verwaltungsdaten. Eine eigene Abteilung zum 
Thema Datenanalyse existiert derzeit nicht.35

Technische Infrastruktur

Der Bundestag betreibt eigene Rechenzentren. Die Un
terabteilung «Management der Informationstechnik» ist 
für deren Betrieb verantwortlich.36 

Eigene, unabhängige Datenerhebungen

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages be
treibt eine OnlinePlattform, um digitale Petitionen zu 
erstellen, bewerben, diskutieren und einzureichen.37 
Den Petitionen kommt im faktischen Gesetzgebungs
prozess allerdings nur eine marginale Bedeutung zu.38 
Weitergehende digitale Datenerhebungsmöglichkeiten 
durch das Parlament sind derzeit nicht ersichtlich.

  KRITERIUM
Maximale 

Punkte
Punkte 
2025

  Digitalisierung der Verfahrensebene 20 2

  Eigene Fähigkeiten zur Auswertung von  
  digitalen (Verwaltungs-)Daten

40 0

  Technische Infrastruktur 20 10

  Eigene, unabhängige Datenerhebungen 20 1

Total 100 13
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5. ESTLAND

Übersicht über die Punkteverteilung für Estland in den vier Kriterien:

Digitalisierung der Verfahrensebene

Das estnische Parlament «Riigikogu» verfügt über eine 
eigenes, auf «Alfresco» basierendes «Draft Law System», 
welches ein rein digitales parlamentarisches Gesetzge
bungsverfahren erlaubt.39 Auch können die Abgeordne
ten elektronisch abstimmen.40 Für die Durchführung der 
Ausschüsse wird ein proprietäres System von Telvic ge
nutzt. Die Abgeordneten nutzen Microsofts Cloud über 
«Microsoft 365» inklusive Teams und dem KIgestützten 
Copilot. Ein auf GPT4o basierender KIChatbot für die 
Suche und Analyse von Open Data steht ebenfalls zur 
Verfügung.41

Bisher wurden die Plenarsitzungsprotokolle mittels ei
nes KITool namens «HANS» automatisiert transkribiert.42 
Ein Upgrade zum freien «Whisper» ist vorgesehen. 
Während der COVIDPandemie wurden vom Riigikogu 
virtuelle Plenarsitzungen gehalten.43 Der Vorsitz kann 
sie auch weiterhin in zwingenden Fällen anordnen.44 
Die Möglichkeit hybrider Sitzungen wurde 2022 bewusst 
verworfen. Die Riigikogu Rules of Procedure halten des
wegen fest, dass Plenarsitzungen grundsätzlich in Prä
senz zu führen sind.45

Das estnische Parlament eine eigene weitreichende 
Open Data Plattform, auf welcher es über Schnittstellen 
(APIs) maschinenlesbare Informationen über Abstim
mungen, Sitzungen, Tagesordnungen, Dokumente etc. 
zur Verfügung stellt.46

Eigene Fähigkeiten zur Auswertung von digitalen 
(Verwaltungs-)Daten

Laut Auskunft des Parlaments verfügt das «Legal and Re
search Department of the Chancellery of the  Riigikogu» 
bei Bedarf über eigene Fähigkeiten zur Analyse von 
Open Data oder von digitalen Daten der Verwaltungsin
stitutionen. Allerdings ist dies nicht Teil des Alltagsge
schäfts und auch (noch) nicht institutionalisiert.47 

Technische Infrastruktur

Das Draft Law System läuft auf einer parlamentseigenen 
Infrastruktur. Die Daten für die Open Data Plattform 
werden in ein eigenes, separates DatenbankCluster ko
piert.48

Eigene, unabhängige Datenerhebungen

Estland verfügt über eine umfangreiche, von der Eston
ian Cooperation Assembly (ECA) betriebene digitale Pe
titionsplattform als mögliche Datenquelle. Sobald 1’000 
Unterschriften eingehen, muss sich die zuständige Kom
mission damit beschäftigen.49

Das estnische Parlament unterhält  zudem   einen  eige
nen Think Tank, das «Foresight  Centre», welches  lang
fristige, i. e. mehr als zehn Jahre in der  Zukunft  lie  
gende, gesellschaftliche und ökonomische  Trends  pro   
gnostiziert und darauf basierend Zukunftsszenarios  
entwickelt.50

  KRITERIUM
Maximale 

Punkte
Punkte 
2025

  Digitalisierung der Verfahrensebene 20 13

  Eigene Fähigkeiten zur Auswertung von  
  digitalen (Verwaltungs-)Daten

40 3

  Technische Infrastruktur 20 10

  Eigene, unabhängige Datenerhebungen 20 3

Total 100 29
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6. VEREINIGTES KÖNIGREICH

Übersicht über die Punkteverteilung für das Vereinigte Königreich in den vier Kriterien:

Wir betrachten als Gegenstand unserer Untersuchung 
nur das «Parliament of the United Kingdom». Andere 
Legislativorgane im Vereinigten Königreich, etwas das 
Schottische Parlament, sind nicht Teil der Untersuchung.

Digitalisierung der Verfahrensebene

Das britische Parlament hat im Oktober 2023 sein Intra
net modernisiert und «Parlinet» eingeführt.51 Es basiert 
zumindest teilweise auf Diensten von Microsoft.52 Schon 
im Verlaufe des Jahres 2014 ist das Parlament in Micro
softs Cloud migriert. Es hat Microsoft 365 ausgerollt und 
als Standarddienst für EMail, Kalender und das Teilen 
sowie Speichern von Daten etabliert.53 Seit Sommer 
2024 ist auch eine Version von Microsofts KIgestütztem 
Copilot für die Abgeordneten verfügbar.54

Daneben scheint das private, KIunterstützte Datenerhe
bungs und Aufbereitungstool «PolicyMogul» allen Abge
ordneten zur Verfügung zu stehen und von diesen auch 
genutzt zu werden.55 Die Sitzungen des Parlaments wer
den zurzeit ausschliesslich in Präsenz durchgeführt.56

Eigene Fähigkeiten zur Auswertung von digitalen 
(Verwaltungs-)Daten

Das britische Parlament unterhält zwar mit dem Parlia
mentary Office of Science and Technology (POST) eine 
eigene Forschungsstelle, welche allerdings klein ist und 
vor allem den allgemeinen Austausch mit universitären 
Forschenden fördern soll.57 Ansätze zur Auswertung von 
digitalen Verwaltungsdaten sind nicht erkennbar.

Technische Infrastruktur

Ob neben der erwähnten (Cloud)Infrastruktur von 
Micro soft noch eine eigene Infrastruktur etwa in Form 
eines Backupsystems betrieben wird, wird aus Gründen 
der nationalen Sicherheit nicht bekannt gegeben wer
den. Gemäss externen Berichten müssen zumindest alle 
Daten auf europäischen Servern der genutzten privaten 
Anbieter gespeichert werden.58

Eigene, unabhängige Datenerhebungen

Auch im Vereinigten Königreich können Petitionen on
line erstellt, unterstützt und eingereicht werden. Wird 
ein Geschäft in einem Komitee beraten, so wird mittels 
öffentlichen Aufrufes auf der Website des Parlaments 
nach Expertenmeinungen gesucht.59 Andere Formen 
der eigenen, institutionellen (digitalen) Datenerhebung 
konnten wir nicht eruieren.

  KRITERIUM
Maximale 

Punkte
Punkte 
2025

  Digitalisierung der Verfahrensebene 20 6

  Eigene Fähigkeiten zur Auswertung von  
  digitalen (Verwaltungs-)Daten

40 0

  Technische Infrastruktur 20 0

  Eigene, unabhängige Datenerhebungen 20 1

Total 100 7
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II. Gerichtliche Digitalisierung in
     Eigenregie – Unabhängigkeit
     wahren und digitale Fähigkeiten
    aufbauen

1. BEDEUTUNG

Durch die fortschreitende digitale Transformation von 
Exekutive und Legislative steht auch die Gerichtsbar
keit als dritte Staatsgewalt vor besonderen Herausfor
derungen. Im Kontext des institutionellen Zusammen
spiels, der Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit von 
Demokratien richtet sich das Augenmerk vor allem auf 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit und eine etwaige Ver
fassungsgerichtsbarkeit. Diese müssen auch in einem 
zunehmend digitalen Staatsgebilde ein eigenständiges 
und unabhängiges Gegengewicht zu den anderen bei
den Gewalten bilden. Um weiterhin ihre Rolle im Sinne 
von funktionierenden «Checks and Balances» erfüllen 
zu können, werden die betroffenen Gerichte zwei mit
einander verbundene Herausforderungen zu meistern 
haben.
Erstens müssen die Verwaltungsgerichte eine vermut
lich steigende Anzahl an Verfahren schneller und effi
zienter bewältigen als bisher. Sowohl die zahlreichen 
LegalTechEntwicklungen als auch die neuen Fähigkei
ten von «Generative AI» beim Verfassen von Klageschrif
ten senken die Hürden, vor Gericht zu gehen. Die Folge 
dürfte eine zunehmende Anzahl von Verfahren sein. 
Zudem bergen die Projekte zur digitalen (Teil)Automati
sierung öffentlichen Verwaltungshandelns viel Potential 
für Rechtsstreitigkeiten. Bis die neuen digitalen Systeme 
eingespielt und von der Bevölkerung akzeptiert sind, 
wird es Zeit brauchen. Betroffene werden etwa regel
mässig mit dem Resultat einer automatisierten Entschei
dung nicht einverstanden sein und ihre Rechtmässigkeit 
gerichtlich klären lassen wollen.
Zweitens müssen die (Verwaltungs)Gerichte, genau wie 
die Parlamente, eigenes digitales Knowhow und eige
ne technologische Fähigkeiten aufbauen, um mit einer 
digitalisierten öffentlichen Verwaltung auf Augenhöhe 

agieren zu können. Je stärker die Verwaltungen daten
basiert operieren und sich dabei immer komplexerer 
technologischer Hilfsmittel bedienen, desto schwerer 
wird es analog arbeitenden Gerichten fallen, auf unab
hängige Weise das staatliche Verwaltungshandeln zu 
überprüfen. Der Aufbau des dafür notwendigen Wissens 
und der eigenen technologischen Infrastruktur kostet 
jedoch Zeit und Geld. Das erforderliche Budget müssen 
sich die Gerichte über die Parlamente beschaffen. Aber 
nur wenn sie es gleichzeitig schaffen, einen grossen Teil 
ihrer «Standardfälle» «weg zu automatisieren», werden 
sie sich auch die erforderliche Zeit «erkaufen» können.

Im Rahmen unseres Monitors der (demokratiekompa
tiblen) digitalen Entwicklung von Verwaltungsgerichten 
(und etwaigen Verfassungsgerichten) liegt unser Fokus 
daher auf zwei Dingen: Zunächst, aber sekundär, ist die 
Digitalisierung und Automatisierung des gerichtlichen 
Verfahrens (Prozessebene) von Interesse. Als Fundament 
und aus Effizienzgründen ist es etwa wichtig, etwa be
nutzerfreundliche Lösungen für die digitale justizeigene 
Kommunikation und Anwendungen für digitale Akten 
zu erarbeiten.
Der möglicherweise weniger offensichtliche, aber deut
lich wichtigere Faktor ist die Art und Weise der (digita
len) Unterstützung bei der Urteilsfindung (Inhaltsebene).
Das betrifft nicht nur eine etwaige KIUnterstützung 
beim Abfassen der Urteile. Es wird auch die Zahl solcher 
Gerichtsverfahren zunehmen, die gegenständlich von 
technologischer Komplexität geprägt sind. Setzt etwa 
die öffentliche Verwaltung komplexe, datengetriebene 
Algorithmen ein, die sich intransparent und als Black 
Box darstellen, und müssen die Gerichte deren Out
put, etwa im Hinblick auf etwaige Diskriminierungen, 
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beurteilen, müssen solche Systeme analysiert und bei
spielsweise empirisch getestet werden. Sich jedes Mal 
mit externen Expertinnen und Experten bzw. Sachver
ständigen zu behelfen, dürfte mit fortschreitender Digi
talisierung schnell zu teuer und zeitaufwendig werden.
Ausserdem werden sich die Verwaltungsgerichte in einer 
sich zunehmend digitalisierenden Welt mit neuartigen, 
technologisch grundierten Rechtsfragen auseinanderzu
setzen haben, die vor dem digitalen Zeitalter gar nicht 
existierten und Spezialwissen erfordern.

Von zunehmender Bedeutung ist auch, wer die nötige 
digitale Infrastruktur betreibt und kontrolliert, wer 
über die Beschaffung und die Ausgestaltung der digita
len Systeme bestimmt sowie wer die eingesetzte Künst
liche Intelligenz trainiert und über deren Datenbasis 
befindet. Nur wenn die Judikative beziehungsweise ihr 
öffentlichrechtlicher Teil diese Technologien in Eigen
regie betreibt, und nicht etwa als «Service» von Ministe
rien oder anderen Behörden bezieht, wird sie dauerhaft 
unabhängig bleiben können (dazu ausführlich und mit 
konkretem Beispiel im Abschnitt zu Deutschland). Nur 
dann wird sie in der Lage sein, etwaige Missstände bei 
der (automatisierten) Rechtsanwendung in einer digita
lisierten Welt durch die öffentliche Verwaltung zu korri
gieren.

In der nachfolgenden Informationserhebung und 
Auswertung wird daher versucht, folgende Frage-
stellungen zu beantworten:

1. Wie weit ist die Digitalisierung des (verwal
tungs bzw. verfassungsrechtlichen) Verfah
rens und der Begleithandlungen fortgeschrit
ten (Prozessebene)? Auf welche Weise ist sie 
konkret ausgestaltet? 

2. Inwiefern unterstützen digitale Tools und 
Technologien die Urteilsfindung und inwie
weit werden Urteile unter Umständen auch 
(teil)automatisiert abgefasst (Inhaltsebene)? 

3. Wird gezielt richterliches Knowhow zur Be
urteilung digitaler Sachverhalte aufgebaut? 

4. Verfügen die Gerichte über eigene technologi
sche Fähigkeiten zur Analyse und Beurteilung 
von behördlichen (teil)automatisierten Ver
fahren und ITSystemen? 

5. Wer handhabt und hostet die digitale Infra
struktur der Gerichte? 

Weiterführende Informationen zu den konkreten Frage-
stellungen, zum vollständigen Fragenkatalog und zu 
den Gewichtungen sind ganz am Ende im Methodik- 
Abschnitt zu finden. Aus Kapazitätsgründen betrachten 
wir hier primär die Gerichte auf Bundesebene.
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2. IN A NUTSHELL

Gesamtübersicht über das Ausmass, indem die genannten fünf Kriterien nach unserer  
Beurteilung erfüllt sind:
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Übersicht: Gerichtliche Digitalisierung in Eigenregie
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 Schweiz  Deutschland  Estland  Vereinigtes Königreich

Übersicht über die konkrete Punkteverteilung in den vier untersuchten Ländern:

  KRITERIUM Schweiz Deutschland Estland UK

Maximale 
Punkte

Punkte 2025 Punkte 2025 Punkte 2025 Punkte 2025

  Digitalisierung des Verfahrens 
  (Prozessebene)

20 7 3 16 10

  Digitalisierung der Urteilsfindung 
  (Inhaltsebene)

20 5 1 3 1

  Aufbau von Know-how zur Beurteilung 
  digitaler Sachverhalte 20 0 0 4 1

  Techn . Fähigkeiten zur Beurteilung von 
  behördlichen IT-Systemen

10 0 0 1 0

  Digitale Infrastruktur der Gerichte 30 10 4 0 0

Total 100 22 8 24 12

Als Basis der Bewertung dient der jeweilige Digitalisierungsgrad (Umsetzungsstand), dieser wird aber in einem zweiten Schritt stark durch den Faktor 
 «Demokratiefreundlichkeit/Demokratiefeindlichkeit» (Art und Weise der Digitalisierung) nach oben oder unten gewichtet (dazu ausführlich im MethodikTeil).

II. Gerichtliche Digitalisierung in Eigenregie  – Unabhängigkeit wahren und digitale Fähigkeiten aufbauen
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Generell stehen die Gerichte noch am Anfang ihrer digitalen Reise. Auch wenn Estland auf der Prozessebene schon weitgehend digi
talisiert ist. Dort führt ein «Digitales Informationssystem» durch das Gerichtsverfahren, erlaubt die elektronische Kommunikation der 
Verfahrensbeteiligten und nunmehr auch das Bearbeiten der Dokumente direkt im System. Und auch gegenüber virtuellen Verfahren 
im Stile von Videokonferenzen haben die Esten wenig Bedenken. Auch in England ist man diesbezüglich schon überwiegend digital 
– allerdings über eine angepasste «OfftheShelf»Softwarelösung eines grossen Konzerns. In der Schweiz hingegen befindet sich die 
neue eigenentwickelte «jusitia.swiss»Plattform noch im Aufbau. In Deutschland wiederum ist man noch primär analog unterwegs.
Alle untersuchten Gerichte haben als nächsten Schritt die digitale Transformation der Urteilsfindung gerade erst begonnen. Insbeson
dere am Schweizer Bundesgericht wird aber schon mit verschiedenen, selbstgehosteten und OpenSourceverfügbaren KITools für 
verschiedenen Anwendungsfälle experimentiert. Auch ein eigenes, juristisches Sprachmodell soll in der Schweiz entwickelt werden. 
Ähnliche Bemühungen sind in Deutschland erkennbar. Technologische Fähigkeiten zur Beurteilung von automatisierten Behördensys
tem und richterliches Spezialwissen werden noch in keinem Land aufgebaut.
Insbesondere die Entwicklungen im Bereich der digitalen Infrastruktur der (unabhängigen) Gerichte geben Anlass zur Sorge, da diese 
überwiegend in die Hände der Exekutive gelegt wird. Einziger Lichtblick ist da aller Voraussicht nach die Schweiz.

Kurzzusammenfassung:

3. SCHWEIZ

Übersicht über die Punkteverteilung für die Schweiz in den fünf Kriterien:

  KRITERIUM
Maximale 

Punkte
Punkte 
2025

  Digitalisierung des Verfahrens (Prozessebene) 20 7

  Digitalisierung der Urteilsfindung (Inhaltsebene) 20 5

  Aufbau von Know-how zur Beurteilung digitaler 
  Sachverhalte

10 0

  Technologische Fähigkeiten zur Beurteilung von 
  behördlichen IT-Systemen

20 0

  Digitale Infrastruktur der Gerichte 30 10

Total 100 22

Im Rahmen der vorliegenden Studie konzentrieren wir 
uns auf das Schweizer Bundesverwaltungsgericht sowie 
auf das Schweizer Bundesgericht, welches die oberste 
Instanz (auch) für öffentlichrechtliche Streitigkeiten 
bildet.

Digitalisierung des Verfahrens und der Begleithand-
lungen (Prozessebene)

Mit dem breit angelegten Projekt «Justitia 4.0», welches 
auch die hier relevanten Gerichte betrifft, wurde in der 
Schweiz die digitale Transformation von Teilen des Ge
richtsverfahrens auf den Weg gebracht. Justitia 4.0 be
steht aus drei Teilprojekten. Erstens wird im Verlauf des 

Jahres 2025 die zentrale Justizplattform «justitia.swiss» 
für die digitale Kommunikation (inklusive Eingabe und 
Zustellung) und die elektronische Einsicht der Gerichts
akten aufgeschaltet. Betreiber wird eine noch zu grün
dende öffentlichrechtliche Körperschaft mit eigener 
Rechtspersönlichkeit sein. Das Bundesverwaltungsge
richt ist ab Juni 2025 direkt schon in den Pilotbetrieb 
involviert. Als gesetzliche Grundlage dient das Bundes
gesetz über die Plattformen für die elektronische Kom
munikation in der Justiz (BEKJ).60 Es wurde im Dezember 
2024 von der Bundesversammlung verabschiedet. Die 
Ausführungsbestimmungen gehen im Sommer 2025 in 
die Vernehmlassung.61

II. Gerichtliche Digitalisierung in Eigenregie  – Unabhängigkeit wahren und digitale Fähigkeiten aufbauen
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Zweitens soll ab 2027 eine eJustizakteApplikation (JAA) 
für die elektronische Aktenführung durch die Gerichte 
und Staatsanwaltschaften bereitgestellt werden. Die Ak
ten können mit JAA von den Gerichten lokal gespeichert 
werden. Die Möglichkeit einer zentralen Speicherung, 
bei der die Akten von der öffentlichrechtlichen Körper
schaft bereitgestellt werden, bleibt offen, müsste jedoch 
noch genauer geprüft werden.62

Das dritte Teilprojekt umfasst das ChangeManagement, 
welches die Betroffenen beim Übergang auf die digita
len Prozesse unterstützen soll. Für alle staatliche Insti
tutionen sowie Personen, die berufsmässig Parteien vor 
schweizerischen Gerichten vertreten, wird die Nutzung 
der Plattform verpflichtend.63 Auch die elektronische 
Aktenführung wird in dem Zusammenhang verpflich
tend. Der genaue Zeitpunkt steht aber noch nicht fest, 
wird aber nicht vor Juli 2026 sein.
Virtuelle Gerichtsverfahren sind derzeit nicht vorgese
hen und angesichts der Verbreitung des Zirkulationsver
fahren am Bundes und Bundesverwaltungsgericht in na
her Zukunft auch nicht zu erwarten. Die Verarbeitung 
von Ton und Videoaufnahmen (als Ersatz eines schrift
lichen Protokolls der Verhandlung)64 ist im Rahmen von 
justitita.swiss und JAA allerdings bereits vorgesehen.65

Als zentrale Plattform wird justitia.swiss zwar sehr viel 
benutzerfreundlicher sein als der in der Praxis kaum 
akzeptierte Weg über die qualifizierte elektronische Si
gnatur. Diese Benutzerfreundlichkeit hat jedoch einen 
Preis: Im Kontext der Gewaltenteilung ist justitia.swiss 
als zentrale Plattform dadurch anfälliger für etwaige 
Einflussnahmen und Manipulationen. Gleiches gilt für 
etwaige HackingAngriffe.

Digitalisierung der Urteilsfindung (Inhaltsebene)

Auch auf Ebene der Urteilsfindung ist Bewegung ins rich
terliche Spiel gekommen. Das Schweizer Bundesgericht 
hat ein KITool entwickelt, um Entscheide zu anonymi
sieren. Aus Datenschutzgründen handelt es sich um ein 
selbstgehostetes Tool, das also darauf verzichtet, Re
chenleistung von privaten Unternehmen zu beziehen.66 
Mit ChatTF/ChatBGer steht ein Interface zur Verfügung, 
das auch die Nutzung verschiedener KISprachmodelle 
für allgemeine Anfragen ermöglicht. Standardmässig 
kommen OpenSourceModelle wie LLaMA 3.3 und Phi3 
zum Einsatz. Für die datenschutzkonforme Verwendung 
ausländischer, proprietärer Sprachmodelle wie zum Bei
spiel ChatGPT steht eine Anonymisierungsfunktion zur 
Verfügung.
Eine absolute Besonderheit ist, dass das Bundesgericht 
Libre Office sowie ein OpenSource PDFViewer einsetzt. 

In diese wurde mittlerweile auch eine KIFunktion inte
griert. Sie ist in der Lage, Texte zusammenzufassen, um
zuformulieren und neu zu generieren. Zudem steht ein 
Spracherkennungstool zur Verfügung, das Diktate ver
arbeiten und übersetzen kann. Darüber hinaus wird in 
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Bern derzeit 
eine spezielles KIModell entwickelt, das Gerichtsurteile 
automatisch zusammenfassen können soll.67

Zudem wird mit der Eidgenössischen Technischen Hoch
schule an einem Sprachmodell gearbeitet, dem Swiss 
Justice Basel Model (SJBM), welches speziell an Schwei
zer Rechtstexten trainiert wird.68 Dieses Projekt steht 
noch ganz am Anfang seiner Entwicklung.
Weiterführende Projekte, etwa zur digitalen Automati
sierung von Masse oder Standardverfahren, sind gegen
wärtig nicht ersichtlich.

Aufbau von Know-how zur Beurteilung digitaler 
Sachverhalte

Richterliches Knowhow zur Beurteilung von Sachver
halten mit Digitalisierungsbezug wird momentan in der 
Schweiz nicht gezielt aufgebaut. Eine spezielle Einrich
tung für die (verpflichtende) richterliche Weiterbildung, 
wie in anderen Ländern, existiert nicht.69 Optionale 
 Weiterbildungsmöglichkeiten werden von  Universitäten 
oder Stiftungen organisiert. Besagtes drittes Teilprojekt 
von Justitia 4.0 zielt lediglich auf die Anwendung der 
digitalen Tools ab, nicht aber darauf, die Richterinnen 
und Richter auf Rechtsstreitigkeiten mit digitalem Be
zug vorzubereiten.

Technologische Fähigkeiten zur Beurteilung von 
 behördlichen IT-Systemen

Auch Fähigkeiten, welche die öffentlichenrechtlichen 
Gerichte in die Lage versetzen würden, behördliche IT
Systeme, etwa für (teil)automatisierte Entscheide und 
deren Output zu beurteilen, sind (noch) nicht vorhanden.
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Digitale Infrastruktur der Gerichte

Traditionell beziehen viele Schweizer Gerichte ihre IKT
Dienste von der öffentlichen Verwaltung. Da die fort
schreitende Anwendung digitaler Tools zunehmend 
auch den richterlichen Bereich der Urteilsfindung be
trifft, wird im Kontext der Gewaltenteilung die Frage 
nach dem «Owner» der digitalen Infrastruktur wichti
ger. Aus dieser Perspektive ist es zu befürworten, dass 
KITools vom Bundesgericht in Eigenregie auf OSSBasis 
entwickelt und betrieben werden.
Auch bei der Plattform justitia.swiss handelt es sich um 
eine justizeigene Entwicklung. Der Code gehört der an
gesprochenen öffentlichrechtlichen Körperschaft. Auch 
die JustizakteApplikation (JAA) ist ein Eigengewächs, al
lerdings basierend auf dem Code des sich bereits im Ein
satz befindlichen österreichischen Justizarbeitsplatzes. 
Die Entwicklung und der Betrieb von Plattform und JAA 
wurde mit Hilfe von privaten Unternehmen realisiert.70

Allerdings wirft die Governmentstruktur der betreiben
den öffentlichrechtlichen Körperschaft Fragen auf. De
ren Versammlung (das oberste Organ der Körperschaft) 

besteht gemäss Art. 9 BEKJ aus der Vorsteherin oder dem 
Vorsteher des Eidgenössischen Justiz und Polizeidepar
tements (EJPD), aus zwei Vertreterinnen oder Vertretern 
jedes Kantons, der Partei der Vereinbarung ist, sowie der 
Präsidentin oder dem Präsidenten des Bundesgerichts. 
Die Verteilung im Vorstand (Art. 10 BEKJ) ist dieselbe. Die 
Beschlussfassung erfordert ein einfaches Mehr (Art.  13 
Abs. 2 BEKJ). Wen die Kantone als Vertreterin oder Vertre
ter entsenden, ist nicht explizit geregelt. Es kann sich da
bei um Gerichtsmitarbeitende handeln, wobei das nicht 
verpflichtend ist. Entsenden die Kantone jedoch Verwal
tungsangestellte könnte daher im Extremfall nur die Prä
sidentin oder der Präsident oder des Bundesgerichts die 
Gerichte in den Führungsgremien vertreten. In diesem 
Fall verlören die (eigentlich unabhängigen) Gerichte die 
Kontrolle über ihrer eigene Arbeitsgrundlage.
Aus Perspektive der Gewaltenteilung wäre das keine er
strebenswerte Situation.
Die Kosten werden von den Gerichten und der Verwal
tung zu gleichen Teilen finanziert.71 Indirekt beteiligt 
sich der Bund über beide Kanäle zu ca. einem Drittel an 
den Gesamtkosten.

4. DEUTSCHLAND

Übersicht über die Punkteverteilung für Deutschland in den fünf Kriterien:

  KRITERIUM
Maximale 

Punkte
Punkte 
2025

  Digitalisierung des Verfahrens (Prozessebene) 20 3

  Digitalisierung der Urteilsfindung (Inhaltsebene) 20 1

  Aufbau von Know-how zur Beurteilung digitaler 
  Sachverhalte

10 0

  Technologische Fähigkeiten zur Beurteilung von 
  behördlichen IT-Systemen

20 0

  Digitale Infrastruktur der Gerichte 30 4

Total 100 8

Im Rahmen der vorliegenden Studie liegt der Fokus 
auch in Deutschland vor allem auf der Verwaltungsge
richtsbarkeit auf Bundesebene, und damit auf dem Bun
desverwaltungsgericht. Darüber hinaus ist das deutsche 
Bundesverfassungsgericht für unseren Kontext von zen
traler Bedeutung.

Digitalisierung des Verfahrens und der Begleithand-
lungen (Prozessebene)

Auf der Verfahrensebene stecken beide Gerichte noch 
in der Frühphase. Allein die Kommunikation und Akten
ablage wurde teilweise digitalisiert.
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Für die elektronische Kommunikation hat das Bundes
verwaltungsgericht 2018 das Elektronischen Gerichts 
und Verwaltungspostfach (EGVP) eingerichtet. Teil der 
EGVPInfrastruktur sind auch das besondere elektroni
sche Anwaltspostfach (beA), das besondere elektroni
sche Notarpostfach (beN), das besondere elektronische 
Behördenpostfach (beBPO) für juristische Personen des 
öffentlichen Rechts, das elektronische Bürger und Or
ganisationenpostfach (eBO) für Bürgerinnen und Bürger 
und Organisationen sowie das besondere elektronische 
Steuerberaterpostfach (beSt) für Steuerberaterinnen 
und Steuerberater. Damit besteht die Möglichkeit, Do
kumente zwischen allen Prozessbeteiligten und dem Ge
richt beziehungsweise zwischen Gerichten elektronisch 
auszutauschen. Für Anwälte und Anwältinnen ist die 
Nutzung seit 2016 verpflichtend. Allerdings ist die Nut
zung der EGVPInfrastruktur umständlich und nicht nur 
deshalb in Deutschland auf viel Kritik gestossen.
Daher wurde 2023 mit «Mein Justizpostfach» (MJP) zu
mindest für Bürgerinnen und Bürger, nicht aber für pro
fessionelle Verfahrensbeteiligte, ein alternativer Zugang 
zur Infrastruktur des EGVP als Webanwendung mit Zu
gang über die BundesID eröffnet. Auch das Bundesver
fassungsgericht nimmt seit dem 01.08.2024 am elektro
nischen Rechtsverkehr teil.
Das Bundesverwaltungsgericht verwaltet die Fachver
fahren digital über «GO§A» und führt auch seit 2023 
sämtliche Gerichtsakten elektronisch.72 Das Bundesver
fassungsgericht hingegen ist diesbezüglich noch nicht 
digitalisiert.73

Ansonsten wurde im Januar 2025 im Auftrag des Bun
desministeriums für Justiz lediglich eine Machbarkeits
studie für eine bundeseinheitliche Justizcloud veröffent
licht.74

Digitalisierung der Urteilsfindung (Inhaltsebene)

Für das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesver
fassungsgericht zumindest theoretisch relevante Pro
jekte im Bereich der digitalen Automatisierung der 
Urteilsfindung oder KIUnterstützung werden derzeit 
nur auf Ebene der gesamten deutschen Justiz verfolgt. 
Im Rahmen des Projektes «Digitalisierungsinitiative 
für die Justiz» sind eine KIStrategie für die Justiz, ein 
generatives Sprachmodell, eine «KIMassenverfahrens
Assistenz» (MAKI – Reallabor KIAssistenz), ein «Anony
misierungs und LeitsatzerstellungsKit zur smarten Ver
öffentlichung von Gerichtsentscheidungen» (ALeKS) und 
ein «TextanalyseTool zur intelligenten Datenextraktion 
und Automatisierung der Aktenbearbeitung» (INDATA) 
zumindest angedacht.75

Aufbau von Know-how zur Beurteilung digitaler 
Sachverhalte

Auch spezielles digitales Wissen wird auf der für uns 
relevanten Ebene für Richterinnen und Richter gegen
wärtig nicht gezielt aufgebaut. Auch die Deutsche Rich
terakademie hat beispielsweise in ihrem Programm in 
den Jahren 2024 und 2025 nur je 3 von ca. 150 Veranstal
tungen den Themen Digitalisierung gewidmet.76

Technologische Fähigkeiten zur Beurteilung von 
 behördlichen IT-Systemen

Auch Fähigkeiten, welche die öffentlichrechtlichen Ge
richte in die Lage versetzen würden, behördliche ITSys
teme für (teil)automatisierte Entscheide und den Out
put dieser ITSysteme empirisch beurteilen können, sind 
noch nicht vorhanden.

Digitale Infrastruktur der Gerichte

Sowohl Bundesverwaltungs als auch Bundesverfas
sungsgericht betreiben ihre eigene ITInfrastruktur über 
eine interne Einheit. Bei der EGVPInfrastruktur handelt 
sich um eine justizeigene Entwicklung, umgesetzt von 
privaten Anbietern und Governikus, einem Unterneh
men im Besitz von Land und Stadt Bremen.77 Sie basiert 
auf dem OSCITransportstandard.78

Die zunehmende Bedeutung von «Ownership» der digi
talen Infrastruktur im Zuge der digitalen Transforma
tion  möchten wir – aus unserer institutionellen Per
spektive  – auch für Deutschland betonen. Denn in 
Deutschland scheinen nicht nur die jeweiligen Justiz
ministerien die Digitalisierung der Gerichte voranzu
treiben, sondern auch zu steuern. So entscheiden bei 
spielsweise der EJusticeRat und seine BundLänder
Kommission für Informationstechnik in der Justiz mass
geblich über die Verwendung der Mittel aus der «Digi
talisierungsinitiative für die Justiz» in Höhe von 200 
Millionen Euro. Sowohl der Rat als auch die Kommis
sion werden von Mitgliedern der Justizverwaltungen do
miniert, auch wenn die Mittel vom Haushaltsausschuss 
des Bundestages bewilligt werden müssen.79

Je mehr aber die digitalen Technologien in den Bereich 
der Urteilsfindung hineinragen, desto eher führt dieser 
Ansatz im Hinblick auf die Gewaltenteilung zu Proble
men. 
Betrachten wir beispielgebend ein einzelnes, konkretes 
Projekt, welches auch für die Verwaltungsgerichte rele
vant werden könnte: Das Generative Sprachmodell der 
Justiz (GSJ). Ziel des Projektes ist es, ein «Proof of Con
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cept» eines speziell auf die Bedürfnisse der Justiz abge
stimmten Large Language Models, eine Art ChatGPT für 
Gerichte, zu entwickeln. Es handelt sich um ein Projekt 
der Länder Bayern und Nordrheinwestfalen in Zusam
menarbeit mit der Technischen Universität München 
(TUM) und der Universität zu Köln. Finanziert wird das 
Projekt mit Mitteln des Bundes. Grundlage ist eine Ko
operationsvereinbarung der Länder und der teilnehmen
den Universitäten. Vertreten werden die Länder durch 
die jeweiligen Justizministerien. Das Modell soll von der 
TUM nach Vorgaben der Gerichte und der Universität 
Köln entwickelt und trainiert werden. Das fertige Mo
dell soll voraussichtlich auf Servern der Länder gehostet 
werden.80

Was ist die Aufgabe eines solchen Sprachmodells? Am 
Anfang geht es primär um Zusammenfassungen, Such
funktionen und Ähnliches. Später wird es aber die Rich
terinnen und Richter auch beim Abfassen der Urteile 
unterstützten. Selbst wenn ein solches Tool nur der 
Unterstützung diente, also etwa Textvorschläge lieferte, 
würden die darin enthaltenen Wertungen des Sprach
modells die Richter und Richterinnen in eine bestimmte 
Richtung prädisponieren. Zudem bedeutete jede nach
trägliche manuelle Änderung des Textvorschlags zusätz
lichen Aufwand.
Was den wenigsten klar sein dürfte: Diejenigen, die das 
zugrunde liegende Large Language Model kontrollieren, 
erhalten indirekt grossen Einfluss auf damit verfasste 

Urteile. Dieser beginnt schon mit der Entscheidung, auf 
welcher Datenbasis das Sprachmodell überhaupt trai
niert wird. Es betrifft die Frage, wer dem Modell Feed
back nach welchen Regeln gibt und in welche Richtung 
das neuronale Netzwerk „getweakt“ wird. Über all diese 
Wege werden die einem Sprachmodell zwangläufig in
newohnenden Wertungen beeinflusst. Es könnte kon
servativ oder liberal, umwelt oder industriefreundlich 
ausgestaltet werden. Es könnte Minderheiten benach
teiligen oder auch bevorzugen und so weiter. Im Falle 
des GSJProjektes wird diese «Macht» den Universitäten 
zugesprochen. Das fertige Modell läuft dann wohl auf 
Servern der Exekutive. Beide sind jedoch nicht Teil der 
unabhängigen Justiz.
Denken wir noch einen Schritt weiter. Langfristig ist da
von auszugehen, dass bestimmte Gerichtsverfahren voll
automatisiert durchgeführt und entschieden werden. 
Läuft die KISoftware dafür auf Servern der staatlichen 
Verwaltung und wurde sie zuvor unter Federführung 
der Justizministerien entwickelt, dann wurden alle rele
vanten Wertungsentscheidungen ebenfalls dort (oder 
an den umsetzenden Universitäten oder Unternehmen) 
getroffen. Plötzlich kommen die Urteile faktisch aus der 
Sphäre der Exekutive. Die Gerichte treten nur noch nach 
aussen als Verkünder der Urteile auf. Gleich einem tro
janischen Pferd hätte die Technologie die unabhängige 
Entscheidungshoheit der Gerichte ausgehöhlt.81
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5. ESTLAND

Übersicht über die Punkteverteilung für Estland in den fünf Kriterien:

  KRITERIUM
Maximale 

Punkte
Punkte 
2025

  Digitalisierung des Verfahrens (Prozessebene) 20 16

  Digitalisierung der Urteilsfindung (Inhaltsebene) 20 3

  Aufbau von Know-how zur Beurteilung digitaler 
  Sachverhalte

10 4

  Technologische Fähigkeiten zur Beurteilung von 
  behördlichen IT-Systemen

20 1

  Digitale Infrastruktur der Gerichte 30 0

Total 100 24

In Estland gibt es zwei Verwaltungsgerichte erster Ins
tanz, zwei «Circuit Courts» zweiter Instanz, auch für öf
fentlichrechtliche Streitigkeiten, sowie den «Supreme 
Court of Estonia» (Riigikohus) in Tartu, der gleichzeitig 
als oberstes Verwaltungsund Verfassungsgericht dient.82

Digitalisierung des Verfahrens und der Begleithand-
lungen (Prozessebene)

Alle Gerichte sind in das bereits 2014 eingeführte est
nische «eFile»System («etoimik») integriert. Über die 
etwas irreführende Bezeichnung hinaus, ist «eFile» nicht 
nur eine elektronische Aktenablage, sondern das zent
rale Informationssystem für die Teilnahme an Gerichts
verfahren. Es kombiniert den digitalen Verfahrensablauf 
mit der elektronischen Kommunikation zwischen allen 
Verfahrensbeteiligten, einschliesslich etwa der Durch
führung von Eingaben, Erstellung und Versendung von 
Vorladungen, Protokollierung von Anhörungen und Ur
teilsverkündungen.
Zwar besteht auch die Möglichkeit, Dokumente per E
Mail mit digitaler Signatur einzureichen, aber praktisch 
erfolgt der Zugang zum eFileSystem meist über die «Pu
blic eFile» Plattform «etoimik.rik.ee». Darüber können 
alle Beteiligten auch den Status und Fortgang des Ver
fahrens monitoren. Vorausgefüllte Formulare und Be
nachrichtigung über Fristen erleichtern die Vorgänge. 
Auch Rechtsmittel können über die Plattform eingelegt 
werden. Der Datenaustausch läuft dann über die zentra
le estnische Implementierung von «XRoad».
Die Nutzung der Plattform ist bereits seit 2014 für alle 

öffentlichen Institutionen und beruflichen Verfahrens
beteiligten verpflichtend. Papierbasierte Eingaben sind 
weiterhin möglich, es entstehen dabei aber zusätzliche 
Kosten.
EFile ist mit dem «Court Information System» ( Kohtute 
infosüsteem oder KIS) verbunden.  KIS ist die digitale 
Verwaltungssoftware der Gerichte. Es ermöglicht die Re
gistrierung von Gerichtsverfahren, Verhandlungen und 
Urteilen, die automatische Zuweisung von Fällen an Rich
terinnen und Richter, die Veröffentlichung von Urteilen 
auf der offiziellen Website, die Erfassung von Metadaten 
und vieles mehr.
Das «Digital Court File» («Digitomik») wiederum ist die 
Weiterentwicklung von «eFile» und erlaubt die digitale 
Bearbeitung der Dokumente durch alle Verfahrensbetei
ligten. Die Gerichtsmitarbeiter und Gerichtsmitarbeite
rinnen greifen auf die digitale Akte über das KIS zu, alle 
anderen über die eToimikPlattform. Durch das «Digital 
Court File» sind die Verwaltungsgerichtsverfahren voll
ständig papierlos geworden.83

Gegenüber der Fernübertragung von Verhandlungen 
zeigt Estland keine Bedenken. Die Gerichtssäle sind da
her mit moderner Technologie ausgestattet, für die eigens 
ein spezieller Standard entwickelt wurde. Verhandlun
gen können daher auch per Videotelefonie durchgeführt 
werden. Zusätzlich zu den Bildschirmen verfügen die 
meisten Gerichtssäle auch über ein Gerät zur Bildschirm
steuerung, das es dem Richter ermöglicht, die verschie
denen Bildschirme zu steuern und die gewünschten In
formationen zu präsentieren. Sogar die Beweiserhebung 
über Videokonferenzen ist inzwischen möglich.84
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Digitalisierung der Urteilsfindung (Inhaltsebene)

Auf Ebene der Urteilsfindung stehen den Richtern und 
Richterinnen einige digitale Tools zur Verfügung, die sie 
beim Abfassen der Urteile unterstützen. 
Eines dieser Hilfsmittel ist etwa die xLawSoftware ei nes 
Privatanbieters, eine Software, die Arbeitsprozessopti
mierung mit Wissensmanagement über die Integration 
von Datenbanken kombiniert. Auch KIgestützte Such
abfragen und Zusammenfassungen sind neuerdings 
möglich.85

Das Transkribieren von Verhandlungen übernimmt be
reits seit 2022 das Tool «Salme» mit Hilfe von KIbasierter 
Spracherkennung. «Salme» ist ebenfalls eine privatwirt-
schaftliche Entwicklung und über die XRoadInfrastruk
tur direkt an das «Court Information System» (KIS) an
geschlossen. Von dort kann es Informationen über die 
kon kreten Verfahrensbeteiligten beziehen und im Ge
genzug transkribierte Texte an das KIS zurücksenden.86 
Angesichts der sensitiven Informationen in einem  Ge
richtsverfahren wirft dieser  Implementierungsan satz 
auch Fragen auf. Für die Anonymisierung und Inde
xierung von Urteilen wird ebenfalls maschinelles Ler
nen eingesetzt.87

Bestrebungen in Richtung digitaler Automatisierung von 
Masse oder Standardverfahren werden derzeit nicht ver
folgt. 

Aufbau von Know-how zur Beurteilung digitaler 
Sachverhalte

Für Aus und Fortbildung der estnischen Richterinnen 
und Richter ist ein spezieller «Ausbildungsrat» verant
wortlich. Im Ausbildungsprogramm von 2025 finden 
sich Kurse zu IKTKenntnissen, digitalen Beweisen sowie 
zur Funktionsweise Künstlicher Intelligenz sowie Nut
zen und Grenzen von KI für die Arbeit von Richtern und 
Richterinnen. In der Fortbildungsstrategie 20252027 
bildet die «Entwicklung digitaler Kompetenzen» einen 
eigenen Schwerpunkt.88

Technologische Fähigkeiten zur Beurteilung von be-
hördlichen IT-Systemen

Behördliche ITSysteme, etwa für (teil)automatisierte 
Entscheide können von den Gerichten nicht selbst ana
lysiert und auf ihre Funktionsfähigkeit kontrolliert wer
den. Werden automatisierte Entscheide beanstandet, 
erfolgt stattdessen (noch) eine Art von paralleler Recht
mässigkeitsprüfung, als hätte ein Mensch den Entscheid 
erlassen. Allerdings umfasst diese immerhin auch die 

Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der Basisda
ten– wie etwa im Fall automatisierter Genehmigungen 
für Abholzungen durch das Umweltamt.89

Digitale Infrastruktur der Gerichte

Die Höhe der Mittel für die digitale Transformation und 
die Verwendung der Mittel werden in erster Linie vom 
estnischen «Ministry of Justice and Digital Affairs» (Jus
tiits ja digiministeerium) festgelegt. Die digitale Infra
struktur (inklusive eFileSystem) wird vom «Centre of 
Registers and Information Systems» (Registrite ja Info
süsteemide Keskus, RIK) bzw. vom «Estonian IT Centre» 
(Riigi IT Keskus, RIT) und damit ebenfalls von der Exe
kutive bereitgestellt.90 Die unterstützenden KITools wie
derum entwickeln und managen private Anbieter. Der 
Supreme Court nutzt zudem Microsoft 365. Beide Ansät
ze sind aus Perspektive der Gewaltenteilung und der be
sonderen Bedeutung der (dauerhaften) Unabhängigkeit 
der Gerichte nicht unproblematisch.
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6. VEREINIGTES KÖNIGREICH

Übersicht über die Punkteverteilung für das Vereinigtes Königreich in den fünf Kriterien:

  KRITERIUM
Maximale 

Punkte
Punkte 
2025

  Digitalisierung des Verfahrens (Prozessebene) 20 10

  Digitalisierung der Urteilsfindung (Inhaltsebene) 20 1

  Aufbau von Know-how zur Beurteilung digitaler 
  Sachverhalte

10 1

  Technologische Fähigkeiten zur Beurteilung von 
  behördlichen IT-Systemen

20 0

  Digitale Infrastruktur der Gerichte 30 0

Total 100 12

Das Vereinigte Königreich hat eine ausgeprägte parla
mentarische Souveränität und keine kodifizierte Verfas
sung. Insofern sind die Befugnisse des Supreme Court of 
the United Kingdom (UKSC) im Kontext der Gewaltentei
lung deutlich beschränkter als etwa die des deutschen 
Bundesverfassungsgerichts. Für die Verwaltungsgerichte 
werden nur England und Wales als eigene Gebiete ge

meinsamer Rechtsprechung innerhalb des Vereinigten 
Königreiches von uns betrachtet. Das Verwaltungsge
richt auf Bundesebene ist der Administrative Court in
nerhalb der King’s Bench Division des High Courts of 
Justice. Berufung gegen den Administrative Court wer
den in zweiter Instanz durch die «Civil Division» des 
Court of Appeal behandelt.91
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Digitalisierung des Verfahrens und der Begleithand-
lungen (Prozessebene)

Mit der (proprietären) «EFiling» Plattform wird eine 
Plattform zur Datenablage sowie Kommunikation mit 
Verfahrensbeteiligten zur Verfügung gestellt. Sie wird 
vom Administrative Court sowie vom Court of Appeal 
verwendet.92 Bei professionell vertretenen Parteien be
steht eine Pflicht zur elektronischen Eingabe.93 Verhand
lungen des Administrative Court finden normalerweise 
in Präsenz statt, auf Antrag der Parteien kann das Ge
richt hybride oder virtuelle Verhandlungen zulassen.94 
Dieselbe Möglichkeit steht den Richtern am Court of 
 Appeals zur Verfügung.95

Der Supreme Court verfügt über ein eigenes Portal zur 
elektronischen Datenablage und Kommunikation.96 Ein
gaben haben grundsätzlich in elektronischer Form zu 
erfolgen Die Verfahrensordnung sieht nur Verfahren in 
Präsenz vor. 97 
Im Jahr 2015 hat eine Kommission des Courts and Tribu
nals Judiciary einen Bericht über Online Dispute Reso
lution bei Verfahren mit geringem Streitwert veröffent
licht und die Durchführung von Pilotprogrammen mit 
dem Ziel der (digitalen) Entlastung der Gerichte emp
fohlen.98

Digitalisierung der Urteilsfindung (Inhaltsebene)

Britische Richter und Richterinnen dürfen ausdrücklich 
privat betriebene, am Markt verfügbare KITools ein
setzen. Ein Leitfaden aus dem Jahr 2023 regelt deren 
Einsatz an sämtlichen Gerichten. Der Leitfaden wird 
regelmässig weiterentwickelt.99 Er weist auf Risiken hin 
und empfiehlt insbesondere die Nutzung zum Zusam
menfassen langer Texte.100 Gerichtsspezifische eigene 
Entwicklungen und Projekte sind nicht bekannt. Auch 
weiterführende Projekte, etwa zur digitalen Automati
sierung von Masse oder Standardverfahren, sind gegen
wärtig nicht ersichtlich.

Aufbau von Know-how zur Beurteilung digitaler 
Sachverhalte

Das Judicial College ist für die Weiterbildung von Rich
terinnen und Richtern verantwortlich. Es führt zwar 
Weiterbildungen in Bereich Verwaltungsrecht durch, im 
aktuellen Verzeichnis 20242025 ist jedoch nur der eine 
Kurs «Digital Tools For Trainers» zu finden.101

Technologische Fähigkeiten zur Beurteilung von be-
hördlichen IT-Systemen

Fähigkeiten, welche die öffentlichenrechtlichen Gerich
te in die Lage versetzen würde, behördliche ITSysteme 
für (teil)automatisierte Entscheide und deren Output zu 
beurteilen, sind nicht ersichtlich.

Digitale Infrastruktur der Gerichte

Die digitale Infrastruktur der Gerichte wird durch His 
Majesty’s Courts & Tribunal Service (HMCTS), einer Be
hörde des Justizministeriums und somit der Exekuti
ve, verwaltet.102 Es werden «Microsoft Azure Platform 
Services» genutzt.103 Die «EFiling»Plattform wurde von 
Thomson Reuters entwickelt.104 Die proprietäre Software 
wird unter dem Namen «CTrack» auch anderweitig kom
merziell vertrieben.105 Das Portal des Supreme Courts 
wurde in Zusammenarbeit der privaten Unternehmen 
Q5 und Capgemini erstellt.106
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     sierung – Digitale  Gatekeeper
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     lismus erhalten

1. BEDEUTUNG

Im Verhältnis zu den ersten beiden Gewalten, den Parla
menten und Gerichten, ist die dritte Gewalt im Staat, 
bestehend aus Regierung und öffentlicher Verwaltung, 
der Vorreiter und die treibende Kraft der digitalen Trans
formation. Es ist nicht zu befürchten, dass die Exeku
tive von den anderen beiden Gewalten in der digitalen 
Entwicklung überflügelt wird. Ganz im Gegenteil: Die 
Digitalisierung könnte den Aufstieg der Exekutive zum 
primus inter pares beschleunigen und damit die für die 
Demokratien so essenzielle Machtbalance zwischen den 
Gewalten empfindlich stören.
Deshalb ist genau zu beobachten, nach welchen Leit
linien und Grundprinzipien sich die öffentlichen Ver
waltungen digitalisieren. Die Entwicklungen in der 
Wirtschaft über die letzten zwanzig Jahren haben deut
lich gezeigt, wie digitale Dynamiken die involvierten 
Akteure zu einer immer stärkeren Zentralisierung und 
Machtkonzentration treiben (zu den digitalen Dynami
ken ausführlich in Teil 2). Zentrale ITSysteme, Daten
banken und Plattformen sind weniger komplex und 
lassen sich leichter realisieren. Der Rückgriff auf bereits 
vorhandene Anwendungen oder gar SoftwareasaServi
ceAngebote ist aus Sicht der Verantwortlichen (kurzfris
tig) oft risikoärmer und schneller zu verwirklichen. Die 
Interoperabilität über die verschiedenen Behördengren
zen hinweg wird dann durch ein einheitliches Produkt 
erreicht. Auf diese Weise entfällt zusätzlicher Aufwand, 
etwa zu standardisieren und zu harmonisieren, Schnitt
stellen zu entwickeln oder Protokolle zu definieren.
Zudem verlockt der Fachkräftemangel bei gleichzeitig 
steigender ITKomplexität kleine Verwaltungseinhei

ten dazu, sich den Lösungen grösserer Einheiten anzu
schliessen. Auch das für die staatliche Administration so 
typische «SiloDenken» lässt sich auf diesem Wege einfa
cher «Top down» überwinden. Netzwerkeffekte und mi
nimale Grenzkosten fördern zusätzlich die Verbreitung 
einmal etablierter ITLösungen.

Immer stärkere Zentralisierungstendenzen in der öf
fentlichen Verwaltung sind jedoch langfristig keine 
guten Nachrichten. Denn sie bedrohen mit der Zeit das 
Prinzip der weiträumigen Verteilung von Macht und 
Einfluss in Demokratien. Damit werden sie gegenüber 
illiberalen und autokratischen Entwicklungen weniger 
widerstandsfähig.
Auf horizontaler Ebene wird Macht und Einfluss durch die 
organisatorische Aufgabenverteilung auf viele verschie
dene Schultern verteilt. Auf nationaler Ebene etwa sorgt 
das Departemental/Ressortprinzip dafür, dass jedes 
Departement bzw. Ministerium seine Aufgaben organi
satorisch, personell und sachlich grösstenteils selbstän
dig wahrnehmen kann. Doch das Entstehen zentraler, 
digitaler Gatekeeper, etwa in Form von grossen Daten
banken, Transportinfrastrukturen oder einflussreichen 
Behördenplattformen in Analogie zu den mächtigen 
privaten Internetplattformen, würde dieses Prinzip be
drohen. Erfolgreiche digitale Plattformen neigen näm
lich dazu, immer weiter zu wachsen und dabei immer 
mehr Aufgaben an sich zu ziehen. Die Folge dieser Ent
wicklung wäre, dass eine immer stärker werdende Auf
gabenkonzentration bei der Behörde entsteht, welche 
die entsprechende Plattform betreibt.
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Auf vertikaler Ebene ist der Föderalismus bzw. die mehr 
oder weniger stark ausgeprägte Aufteilung des Vollzugs 
der Gesetze auf die nationale, regionale und kommu
nale Ebene derjenige Mechanismus, der eine zu grosse 
Macht und Einflussanhäufung an einem Ort verhindert. 
Die digitalen Dynamiken sägen jedoch beharrlich und 
oft unbemerkt am Fundament gerade des Föderalismus. 
Eine zunehmende digitale Zentralisierung in Richtung 
Bundesebene würde mit der Zeit eine ernsthafte Gefahr 
für die Fähigkeiten der Gliedstaaten oder Kommunen 
darstellen, bis zu einem gewissen Grad selbständig zu 
operieren und eigene (Lösungs)Wege einzuschlagen. Die 
bestehende Konkurrenz zwischen den einzelnen Glied
staaten oder Kommunen ist jedoch ein wichtiger Mecha
nismus für die Weiterentwicklung und Funktionsfähig
keit staatlicher Institutionen. Gerade den Föderalismus 
als eines der wichtigsten Elemente einer erfolgreichen 
Demokratie auch langfristig abzusichern, sollte ein zen
trales Anliegen im Zuge der digitalen Transformation 
sein.

Um die organisatorische Aufgabenverteilung und den 
(etwaigen) Föderalismus auch im Digitalen zu erhalten, 
müssen die verantwortlichen Akteure daher den müh
samen und steinigen Weg der dezentralen Digitalisie
rung und Modernisierung beschreiten. Sie haben (bis 
zu einem gewissen Grad) eine diverse Landschaft aus 
verknüpften Datenbanken und Registern, Portalverbün
den und SoftwareLösungen aufzubauen bzw. zu erhal
ten. Gleiches gilt auch für ITSysteme und Infrastruktur, 
welche sich ebenfalls – auch aus Sicherheitsüberlegun
gen – nicht auf wenige Akteure oder Orte konzentrieren 

sollten. Gleichzeitig darf insbesondere Föderalismus, 
Zuständigkeitsdenken und zum Teil auch Datenschutz 
nicht als Vorwand herangezogen werden, um eine völlig 
fragmentierte Landschaft aus kommunalen ITDienst
leistungsmonopolen und «KellerAdministratoren» zu 
bewahren.
Es muss daher ein Weg gefunden werden, die wichtigs
ten Vorteile beider Ansätze zu vereinen, also Usability, 
Convenience und geringe Fehleranfälligkeit der Zent
ralisierung mit der Wettbewerbsfähigkeit, demokrati
schen Absicherung und Resilienz der Dezentralisierung 
zu verbinden. In der Praxis ist dies nur über verteilte 
Systeme und eine gewisse Vielfalt dezentraler Bausteine 
(Module) möglich, die verlässlich miteinander kommu
nizieren können. Denn im Verwaltungsalltag müssen 
die verschiedensten Behörden und Institutionen Infor
mationen effizient verarbeiten und sicher austauschen 
können. Bürger und Bürgerinnen wiederum wollen 
Daten nicht immer wieder eingeben und auch nicht die 
Handhabung von zu vielen verschiedenen Systemen er
lernen.
All das kann nur erreicht werden, wenn zuvor eine soli
de Basis aus offenen und harmonisierten, technischen, 
prozeduralen und organisatorischen Standards und ei
ner darauf aufbauenden Infrastruktur gelegt wurde.
Standards für eine solche Basis zu definieren und durch
zusetzen erweist sich in der aktuellen Realität der öf
fentlichen Verwaltungen oft noch als schwierig. Die Si
loMentalität in vielen Institutionen und die verteilten 
Zuständigkeiten erschweren die notwendige Koordina
tion. Viele Anläufe scheitern an der «föderalen Komple
xitätsfalle».
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Die demokratiekompatible (dezentrale) Verwaltungsdi
gitalisierung ist komplizierter, verursacht höhere Kos
ten und dauert länger als ein zentralisiertes Vorgehen. 
Im Gegenzug ermöglicht und fördert sie Wettbewerb 
zwischen den Akteuren als Antrieb, gute digitale Lösun
gen für Bürger, Bürgerinnen und Unternehmen zu ent
wickeln. Sie verhindert zu viel Einfluss an einem Ort, er
schwert autokratische Machtaneignungen und schützt 
die Demokratie dadurch langfristig.
Darüber hinaus wollen wir noch einen weiteren lang
fristigen Vorteil ins Spiel bringen, der auch für die zen
tralistischen Einheitsstaaten unter den Demokratien 
interessant sein könnte: Resilienz. Wir erleben gerade 
den Auftakt wirtschaftlich und politisch unruhiger Jahr
zehnte. Bei Störungen jeglicher Art sind dezentrale, auf 
offenen, harmonisierten Standards beruhende, verteilte 
digitale Systeme und Dateninfrastrukturen widerstands
fähiger und sicherer. Sie werden bei einem feindlichen 
Hackingangriff oder Ausfall selten vollständig versagen 
und können die erforderlichen Leistungen wesentlich 
eher aufrechterhalten als zentrale Systeme. Ein auch in 
kritischen Situationen weiterhin effizient funktionie
rendes Staatswesen kann sich als Schlüssel für den zu
künftigen Erfolg eines Landes erweisen.
Und schliesslich gibt es auch einen Anreiz im Hinblick 
auf Wirtschaft und Systemwettbewerb. Diejenigen Län
der, welche die Herausforderung der dezentralen Digi
talisierung am besten meistern, können die von ihnen 
entwickelten digitalen Standards, Werkzeuge und Lö
sungen weltweit exportieren – und damit auch die in 
den Standards inkorporierten Werte. In einer gleichzei
tig immer globaleren und stärker fragmentierten Welt 
voller supranationaler Organisationen ist der Bedarf an 
derartigen Lösungen gross.

Die Entwicklungen und institutionellen Anpassungen 
auf dem weiten Feld der (dezentralen) Verwaltungsdigi
talisierung stehen teilweise noch am Anfang. Angesichts 
des enormen Umfangs dieses Themenkomplexes ist es 
nicht möglich und auch nicht sinnvoll, alle einzelnen 
Massnahmen und Projekte vollständig zu diskutieren. 
Uns geht es vielmehr darum, die grundsätzliche Art und 
Weise der öffentlichen Verwaltungsdigitalisierung in dem 
jeweiligen Land zu erfassen und anhand von vier The
menkomplexen und konkreten Beispielen  aufzuzeigen. 

In der nachfolgenden Analyse wird daher versucht, 
folgende Fragestellungen zu beantworten:

1. Wie ist die jeweilige Standardisierungsland
schaft ausgestaltet? Ist Standardisierung ein 
strategisches Ziel in dem untersuchten Land? 
Sind etwaige Bemühungen in irgendeiner 
Form kanalisiert und institutionalisiert? Wie 
verbreitet sind standardisierte Datenformate, 
Schnittstellen und Protokolle in der Praxis? 
Wie ist ihre Durchsetzbarkeit geregelt? 

2. Wie ist die digitale Datenhaltung organisiert? 
Wie sind die Zuständigkeiten geregelt? Wie 
werden Registerverknüpfung und Datenaus
tausch organisatorisch und technisch um
gesetzt? Gibt es Tendenzen zu zentraleren 
Datenbanken/Registern/Infrastrukturen oder 
Zuständigkeiten im Zuge der Digitalisierung? 

3. Welche Entwicklungen lassen sich im Bereich 
Softwareanwendungen beobachten? Sind mit 
fortschreitender digitaler Transformation 
Tendenzen zu einer Verbreitung von immer 
einheitlicheren und zentraleren Anwendun
gen über die föderalen und organisatorischen 
Grenzen hinweg zu erkennen? 

4. Wie ist der Zugang zu den digitalisierten 
staatlichen Dienstleistungen organisiert? Sind 
etwa Behördenportale als zentrale Plattform 
oder als Portalverbund umgesetzt? Wie sind 
Authentifizierung und Identifikation (eID) 
als fundamentale Basisdienste technologisch 
organisatorisch realisiert?

Weiterführende Informationen zu den konkreten Fragestellun-
gen, zum vollständigen Fragenkatalog und zu den jeweiligen 
Gewichtungen sind ganz am Ende im Methodik-Abschnitt zu 
finden.
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Übersicht: Dezentrale Verwaltungsdigitalisierung

 Schweiz  Deutschland  Estland  Vereinigtes Königreich

Übersicht über die konkrete Punkteverteilung in den vier untersuchten Ländern:

  KRITERIUM Schweiz Deutschland Estland UK

Maximale 
Punkte

Punkte 2025 Punkte 2025 Punkte 2025 Punkte 2025

  Standardisierungslandschaft (Institutio- 
  nalisierung, Verbreitung, Durchsetzbarkeit)

20 5 6 11 2

  Digitale Datenhaltung (staatliche Daten-
  banken/Register, Datenaustausch)

40 9 16 17 5

  Interne Softwareanwendungen 20 6 9 14 4

  Interaktion nach aussen (Behördenportale,
  Authentifizierung, e-ID)

20 7 12 9 1

Total 100 27 43 51 12

Als Basis der Bewertung dient der jeweilige Digitalisierungsgrad (Umsetzungsstand), dieser wird aber in einem zweiten Schritt stark durch den Faktor 
 «Demokratiefreundlichkeit/Demokratiefeindlichkeit» (Art und Weise der Digitalisierung) nach oben oder unten gewichtet (dazu ausführlich im MethodikTeil).

2. IN A NUTSHELL

Gesamtübersicht über das Ausmass, in dem die genannten vier Kriterien nach unserer  
Beurteilung erfüllt sind:
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Die Ergebnisse in diesem Abschnitt haben uns selbst überrascht. Die grundsätzlichen Herangehensweisen und deren Auswirkungen in 
den untersuchten Ländern unterscheiden sich viel stärker als erwartet.
Estland ist in der praktischen Umsetzung den anderen Ländern offensichtlich weit voraus. Dies hat jedoch seinen Preis. Der estni
sche Weg ist, aus unserer Perspektive der besonderen Bedeutung von «Checks and Balances» und der Verhinderung von Machtkon
zentrationen, nicht allgemein erstrebenswert. So sind beispielsweise die wichtigsten Register auf nationaler Ebene zentralisiert oder 
institutionell unter einem einzigen Dach vereint. Die Zuordnung der Datensätze über verschiedene Datenbanken hinweg erfolgt über 
einen lebenslänglich gleichbleibenden, eindeutigen, quasiöffentlichen Identifikator, der zudem das Geschlecht und Geburtsdatum im 
Klartext enthält. Die estnische DatentransportInfrastruktur «Xtee» (die estnischen «XRoad»Implementierung) ist zwar prinzipiell de
zentral organisiert, hat aber eine ganz zentralisierte GovernanceStruktur. Estland ist sehr früh in die digitale Welt gestartet und hat 
dabei viel Wert auf organisatorische und technische Machbarkeit (und Sicherheit) gelegt. Dadurch ist aber eine – erst auf den zweiten 
Blick erkennbare – verhältnismässig zentralisierte digitale Verwaltungslandschaft entstanden, die etwaigen illiberalen Kräften an den 
richtigen Schaltstellen viel Einfluss einräumen würde. Denn die massgebliche Entwicklung des Rechtsrahmens, die Kontrolle und sogar 
die technische Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung liegen ganz überwiegend in der Hand einer Institution. Trotz des grossen 
Vorsprungs in Hinblick auf den Digitalisierungsfortschritt und der erwiesenen Praxistauglichkeit gibt es daher, an unseren Massstäben 
gemessen, deutliche Punktabzüge.
Noch extremer ist in dieser Hinsicht England. Auch das Vereinigte Königreich hat sich früh den digitalen Technologien geöffnet. Es hat 
dabei allerdings einen eigenen Weg eingeschlagen und von Anfang an primär auf (proprietäre) Anwendungen gesetzt, die am privaten 
Markt verfügbar waren. Durch den zusätzlichen Fokus auf die prioritäre Nutzung von Public Clouds dominieren mit fortschreitender 
Digitalisierung stark zentralisierte, technologische Lösungen. Für den Zugang zu den Verwaltungsdienstleistungen sowie für Basis
dienste wie Authentifizierung und Identifikation hat sich England mit der Plattform «GOV.UK» für eine nahezu grösstmögliche zentrale 
Umsetzungsvariante (auf oberster, nationaler Ebene) entschieden. Das Backend ist hingegen noch kaum digitalisiert und der Datenaus
tausch muss oft noch direkt zwischen den Institutionen ausgehandelt werden. Interoperabilität wird derzeit, wenn überhaupt, primär 
über die einheitliche Nutzung von Software grosser, privater Anbieter erreicht. Entsprechend schwach schneidet England in unserem 
Ranking ab.
Deutschland hingegen bildet den genauen Gegenpol zum englischen Ansatz. So soll etwa die Datenbankverknüpfung («Registermo
dernisierung») sehr dezentraler umgesetzt werden. Es werden grosse (wenn auch nicht maximale) technische, organisatorische und 
institutionelle Anstrengungen unternommen, zentrale Register auf Bundesebene zu verhindern, die Möglichkeiten des Profilings über 
Identifikatoren zu minimieren oder ausufernde bzw. unautorisierte Datenbankabfragen zu unterbinden. Auch der Ansatz, den Zugang 
zu den digitalen Verwaltungsdienstleistungen über einen umfassenden Portalverbund mit verschiedenen Einstiegstoren zu realisieren, 
ist der ambitionierteste in allen untersuchten Ländern. Sogar im Bereich der Identifikation erlaubt Deutschland mit dem ELSTERZerti
fikat einen zweiten, alternativen Weg neben dem Personalausweis (mit eIDFunktion). Aber auch Deutschland zahlt für seinen Weg 
einen (erheblichen) Preis. Es muss hohe Kosten bewältigen und Redundanzen durch unklare Zuständigkeiten akzeptieren. Es muss 
ferner Abstriche bei der User Experience machen. Vor allem aber schreitet die Verwaltungsdigitalisierung nur sehr langsam voran, 
was wiederum sehr viel Kritik auf sich zieht. Dennoch erhält Deutschland aufgrund des eingeschlagenen Weges von uns bereits relativ 
viele Punkte, auch wenn die Umsetzung noch in vollem Gange ist und sich die Praxistauglichkeit des deutschen Ansatzes erst beweisen 
muss. Im Endeffekt ist Deutschland somit fast gleichauf mit Estland.
In der Schweiz wiederum ist die Lage noch unübersichtlich, was auch damit zu tun hat, dass das Land auf dem Feld der öffentlichen 
Verwaltungsdigitalisierung noch relativ am Anfang steht. Grundsätzlich ist die Schweiz am dezentralsten ausgerichtet. Den bis dato 
vorliegenden Plänen und Strategien entsprechend soll dies auch im Digitalen so bleiben. In der Praxis gibt es einige Projekte, die dieses 
Zielbild bestätigen. Allerdings gibt es auch andere Entwicklungen im Zuge der digitalen Transformation, die auf einen Trend hin zu 
einer stärkeren Zentralisierung und Bereitstellung von «Services» durch den Bund deuten. Insgesamt ist noch nicht klar, wohin die Rei
se in der Schweiz letztendlich gehen wird. Dafür ist noch zu viel im Fluss und das praktische Bild zu ambivalent. Die Schweizer öffent
lichen Verwaltungen bergen viel Potenzial für eine demokratieschützende Digitalisierung, haben aber auch noch viel Arbeit vor sich.

Kurzzusammenfassung:
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Übersicht über die Punkteverteilung für die Schweiz in den vier Kriterien:

  KRITERIUM
Maximale 

Punkte
Punkte 
2025

  Standardisierungslandschaft (Institutionalisierung, 
   Verbreitung, Durchsetzbarkeit) 20 5

  Digitale Datenhaltung (Staatliche Datenbanken/
  Register, Datenaustausch)

40 9

  Interne Softwareanwendungen 20 6

  Interaktion nach aussen (Behördenportale, 
   Authentifizierung, e-ID)

20 7

Total 100 27

In der Schweiz zeichnet sich für den Weg der Verwal
tungsdigitalisierung noch kein vollständig klares Bild 
ab. Zwar deutet nominell alles auf eine stark dezentrale 
Verwaltungsdigitalisierung hin, in der Praxis gibt es aber 
auch gegenteilige Entwicklungen. Derzeit ist es noch zu 
früh zu sagen, wohin die Reise letztendlich gehen wird.
So nimmt etwa in der Schweiz das Ziel, Standards zu 
entwickeln, (auf dem Papier) viel Raum ein. «Standards» 
sind beispielsweise ein zentrales Handlungsfeld in der 
Strategie «Digitale Verwaltung Schweiz 20242027». Auch 
aus institutioneller Perspektive ist die Schweiz für Stan
dardisierungsbemühungen eigentlich gut aufgestellt. 
Dennoch kann die gelebte Praxis bisher (noch) nicht 
mit dem gesetzten Anspruch mithalten. Ein ähnliches 
Bild ergibt sich im Bereich der digitalen (dezentralen) 
Datenhaltung. Insbesondere bei der (digitalen) Daten
bankverknüpfung befindet sich die Schweiz noch in 
einer frühen Phase und die ersten Ansätze zeigen ein 
ambivalentes Bild.
Für verwaltungsinterne Softwarelösungen lässt sich hin
gegen eine konkrete Tendenz feststellen: Mit der Digita
lisierung steigt der Grad an Zentralisierung durch ein
heitliche (proprietäre) Softwarelösungen – ebenso wie in 
allen anderen untersuchten Ländern auch.
Die digitalen Kanäle für Interaktionen «nach aussen» 
sind derzeit noch vielfältig, wenn auch mit einer leich
ten Tendenz zu zentraleren Lösungen durch den Bund. 
Allerdings wird diese Entwicklung ein Stück weit durch 
den Umstand ausgeglichen, dass auf Bundesebene 
sehr unterschiedliche Institutionen digitale Lösungen 
 umsetzen.

Standardisierungslandschaft (Institutionalisierung, 
Verbreitung, Durchsetzbarkeit)

Treibende Kraft der Schweizer Standardisierungsbemü
hungen sind vier Institutionen: eCH für eGovernment
Standards (eCH) und die Digitale Verwaltung Schweiz 
(DVS) sowie die Bundeskanzlei und das Bundesamt für 
Statistik (BfS). Der Verein eCH ist die älteste Institution 
und wurde bereits 2002 als Verein gegründet, dessen 
Mitglieder Bund, Kantone, Gemeinden, Hochschulen so
wie Vertreter der Privatwirtschaft sind.107

Der Verein eCH entwickelt Standards für die Zusammen
arbeit von Behörden untereinander und von Behörden 
mit Privaten. Er ist sehr offen und partizipativ angelegt 
und verfolgt einen «BottomupAnsatz» über die verschie
densten Fachgruppen. Der Standardisierungsprozess ist 
genau definiert und beinhaltet öffentliche Konsultatio
nen.108 Eine Liste der geplanten Standardisierungsvorha
ben wird publiziert und über Potentialanalysen können 
weitere Vorhaben auch «Top Down» angeschoben wer
den.109 Die verabschiedeten Standards haben allerdings 
nur den Status von Empfehlungen.110

In der Digitale Verwaltung Schweiz (DVS) haben sich 
Bund und Kantone, potenziell auch Städte und Gemein
den, mit dem Ziel für eine strategische Steuerung und 
Koordination der Digitalisierungsaktivitäten zu sorgen 
zusammengeschlossen. Seit Januar 2022 ist die DVS tätig 
und (derzeit noch) primär ein politisches und fachliches 
Koordinierungsorgan. Sie basiert auf einer öffentlich
rechtlichen Rahmenvereinbarung. Dabei sind Kantone 
und Bund gleichberechtigte Träger und treffen Konsens
entscheide. Die Städte und Gemeinden als unterstüt
zende Partner involviert sind. Die Grundfinanzierung 

III. Dezentrale Verwaltungsdigitalisierung – 
Digitale Gatekeeper verhindern sowie verteilte Zuständigkeiten und Föderalismus erhalten



MONITOR

50 Schweiz

III. Dezentrale Verwaltungsdigitalisierung – 
Digitale Gatekeeper verhindern sowie verteilte Zuständigkeiten und Föderalismus erhalten

 tragen Bund und Kantone zu gleichen Teilen.111 Als eine 
der ausdrücklichen, schon in der ursprüngliche Rah
menvereinbarung festgehaltenen Aufgaben ist die «För
derung der Standardisierung und Harmonisierung von 
technischen und fachlichen Prozessen» vorgesehen. Die
ser Aufgabe kommt die DVS nicht selbst nach, sondern 
über das Gefäss des eCHVereins. Diese Zusammenarbeit 
wurde inzwischen institutionalisiert und die DVS stellt 
für eCH finanzielle Mittel bereit.112 Auch die DVS gibt nur 
Empfehlungen ab. Bund, Kantone und Gemeinden müs
sen die Empfehlungen in ihrem Zuständigkeitsbereich 
selbst für verbindlich erklären.
Als dritter Akteur etabliert sich das Bundesamt für Statis
tik (BfS) immer stärker. Es koordiniert mittlerweile (zu
sammen mit der Bundeskanzlei als vierten Akteur) die 
Standardisierungs und Harmonisierungsaufgaben auf 
Bundesebene und erarbeitet in dem Zusammenhang auch 
Datenstandards in thematischen Arbeitsgruppen.113 Das 
BfS betreibt die Interoperabilitätsplattform «I14Y».114 Ziel 
dieser Plattform ist es, die Interoperabilität verschiede
ner Verwaltungsbehörden im Rahmen des «OnceOnly»
Prinzipes zu ermöglichen. Dafür besteht die Plattform 
eigentlich nur aus einem «Metadatenkatalog», der die 
verschiedensten behördlichen Datenbestände sichtbar 
macht. Er kann inzwischen von allen föderalen Ebenen 
genutzt werden und sollte der Intention der Betreiber 
nach auch von allen genutzt werden.115 Ein solches Ver
zeichnis gleicht etwa der «Registerlandkarte» in Deutsch
land und ist Voraussetzung für die Registerverknüpfung 
(dazu weiter unten mehr). Darüber hinaus sind nun aber 
auf der Plattform auch «Konzepte» zugänglich. Hinter 
der ungewöhnlichen Bezeichnung versteckt sich im 
Prinzip eine Beschreibung von semantischen Datenstan
dards. Auf diese Weise soll I14Y auch als Vehikel dienen, 
um die Datenharmonisierung weiter voranzutreiben.
Das BfS treibt aber nicht nur die Standardisierung auf 
Bundesebene voran, sondern indirekt auch auf Kantons
ebene, nämlich dann, wenn die Kantone mit den (zuvor 
durch den Bund nach seinen Vorstellungen standardi
sierten) Daten interagieren müssen.
Der Umfang der I14YPlattform wächst (wie jede gut 
funktionierende Plattform) und wird laufend erweitert. 
So wird beispielsweise auch diskutiert, wie eCHStan
dards systematisch über I14Y zugänglich gemacht wer
den können.116 Das hätte sicherlich Vorteile für die Auf
bereitung und Nutzbarkeit der Standards, allerdings um 
den Preis, dass sich eine auf viele Stakeholder angelegte 
Organisation in die Abhängigkeit von einer Bundesinsti
tution begeben könnte. Hier ist noch viel im Fluss und es 
wird spannend die Entwicklung zu beobachten.
In der Praxis existiert in der Schweiz darüber hinaus 

noch eine Vielzahl anderer Kanäle, über welche die Har
monisierung und Standardisierung fortschreiten. Bei
spielhaft seien im Bereich des Justizwesens das bereits 
im Zusammenhang mit den Gerichten erwähnte Projekt 
«Justitia 4.0» oder auch die Harmonisierung der Informa
tik in der Strafjustiz (HIS) genannt.

Trotz der vorhandenen Institutionalisierung der Stan
dardisierungsprozesse hat die Entwicklung und Ver
breitung von Standards in den gesamten öffentlichen 
Verwaltungen in der Schweiz nie so richtig an Fahrt 
aufgenommen. Daher sind nur ein Bruchteil der tech
nischen, prozeduralen oder organisatorischen Vorgänge 
bisher tatsächlich standardisiert worden.
Die mangelnde Kooperation der Kantone und die feh
lende Durchsetzbarkeit wird als eine der Hauptursachen 
gesehen. Daher ist in letzter Zeit viel Bewegung in diese 
Frage gekommen. Bereits mit dem Bundesgesetz über 
den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von 
Behördenaufgaben (EMBAG), welches am 01.01.2024 in 
Kraft getreten ist, hat die Bundeskanzlei das Recht be
kommen, Standards auf Bundesebene für verbindlich zu 
erklären.117 Die Bundeskanzlei aktualisiert fortlaufend 
eine Liste mit verbindlichen Standards für die zentrale 
Bundesverwaltung.118

Auch die Diskussionen um die «Weiterentwicklung der 
Digitalen Verwaltung Schweiz» forcieren das Thema wei
ter. Für den Beginn der Konsultationen hat die DVS im 
März 2025 ein eigenes Zielbild mit zwei Stossrichtungen 
erarbeitet. Die erste Stossrichtung sieht unter anderem 
das Bereitstellen von mehr Ressourcen für die Standard
entwicklung vor. Die zweite Stossrichtung möchte für 
eine stärkere Durchsetzbarkeit der Standards sorgen, 
indem in der Bundesverfassung eine Bundeskompetenz 
dafür verankert wird, Standards für Bund, Kantone und 
Gemeinden verbindlich erklären zu können. Die Ent
wicklung dieser Standards soll allerdings unter Einbe
ziehung aller drei föderalen Ebenen erfolgen. Die Idee 
der Schaffung einer gemeinsamen Behörde von Bund 
und Kantonen wurde ausdrücklich – aufgrund zu gros
sen Aufwandes – verworfen.119

Der Bedarf an mehr Ressourcen für die Standardisierung 
ist offensichtlich. Der Wunsch nach mehr Durchsetzbar
keit ist verständlich, gerade wenn man die mangeln
de Durchschlagskraft der letzten Jahre betrachtet. Der 
Weg über eine Bundeskompetenz birgt allerdings – aus 
unserer Perspektive der Checks and Balances – die Mög
lichkeit einer zentralisierenden Entwicklung. Es wird 
sicherlich auf die konkrete Ausgestaltung der gemein
samen Standardentwicklung ankommen und wie sehr 
sich die Kantone und Gemeinden dort einbringen (kön
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nen). Besonders interessant wird auch zu beobachten, 
inwiefern und ob überhaupt bestehende Institutionen, 
wie etwa eCH, in diesen Prozess integriert oder (mehr 
oder weniger) obsolet werden.

Digitale Datenhaltung (staatliche Datenbanken/ 
Register, Datenaustausch)

Grundsätzlich verfolgt die Schweiz im Bereich der Da
tenhaltung auch im Digitalen einen dezentralen Ansatz 
über die föderalen Ebenen und die verschiedenen staat
lichen Verwaltungseinheiten, etwa Departemente oder 
Behörden, hinweg. Gleichzeitig soll jedoch so weit wie 
möglich das OnceOnlyPrinzip umgesetzt werden.
So gibt etwa die Strategie «Digitale Verwaltung Schweiz 
20242027» als Leitbild ein «Gesamtsystem vernetzter Or
ganisationen» vor, bei dem «Behördenleistungen durch 
die jeweils administrativ zuständigen Verwaltungen der 
föderalen Ebenen digital vollzogen werden können».120 
Die «Leitlinien der Kantone zur Digitalen Verwaltung» 
stellen klar, dass der Hauptteil der Verwaltungsdaten bei 
den Kantonen verbleibt und über Schnittstellen nutzbar 
gemacht werden soll.121 Auch in den Konsultationen zur 
Strategie präzisieren die Kantone, dass der Fokus auf 
standardisierter Interoperabilität und nicht auf einer 
zentralen Infrastruktur liegt.122

Dieser Ansatz lässt sich auch beispielhaft am Programm 
«Nationale Datenbewirtschaftung», welches eigentlich 
auf Bundesebene angesiedelt ist, ablesen. Die Daten ver
bleiben lokal bei den ursprünglichen Institutionen und 
das Bundesamt für Statistik betreibt die erwähnte I14Y
Plattform, auf der ersichtlich ist, welche Datenbestände 
wo gespeichert werden – inzwischen auch teilweise von 
Daten auf kantonaler Ebene. Das Prinzip lautet: Gemein
same Metadatenhaltung bei dezentraler Datenhaltung.123

Aus unserer Perspektive der Checks and Balances ist 
die Vernetzung digitaler Register und Datenbanken ein 
überaus erstrebenswerter Ansatz, der in der praktischen 
Umsetzung in der Schweiz noch ganz am Anfang steht. 
Ein «vernetztes Gesamtsystems» aufzubauen, wird gros
ser standardisierender und harmonisierender Anstren
gungen bedürfen.
In der Praxis ist in der Schweiz jedoch auch die gegen
teilige Entwicklung als «digitaler Sog» hin zu einer ver
stärkten Zentralisierung auf höherer föderaler Ebenen 
zu spüren.
Diese Tendenz lässt sich gut am Beispiel der Personen
register und der Registerharmonisierung veranschauli
chen. Gestützt auf seine Statistikkompetenz erliess der 
Bund das Registerharmonisierungsgesetz mit dem Ziel, 
die ungefähr 2.200 kommunalen und kantonalen Perso

nenregister zu vereinheitlichen, redundante Strukturen 
abzubauen und Daten effizienter für die Bundesstatistik 
(sowie EGovernmentZwecke) nutzen zu können.124 Im 
Zuge dessen wurden aber nicht nur Mindeststandards 
über Inhalt und Form der Register vorgeschrieben, 
sondern es wurde auch das zentrale elektronische Per
sonenstandsregister «Infostar» eingeführt.125 Entwickelt 
und betrieben wird es vom Bund, geführt wird es aber 
durch die Kantone. Es gilt daher offiziell nicht als zen
trales Bundesregister, da der Bund nicht «Owner» der 
Daten ist. Faktisch handelt es sich aber um ein zentrales 
Bundespersonenstandsregister, welches die Daten von 
den Gemeinden in die Sphäre des Bundes verschiebt.126 
Da die Kompetenz zur Beurkundung des Personenstan
des mit der Einführung von «Infostar» bei den Kantonen 
verblieb, mussten im Zuge der Registerharmonisierung 
neue besondere Gesetze auf Kantonsstufe eingeführt 
werden. In der Folge wurden auch die Vorschriften zum 
Einwohnerkontroll und Meldewesen meist von der 
kommunalen auf die kantonale Ebene gehoben.127 Noch 
darüberhinausgehend wird nun als nächster (aus Pers
pektive der Effizienz logischer) Schritt diskutiert, das 
Einwohnermeldewesen künftig vollständig zu harmoni
sieren und bundesrechtlich zu regeln.128

Quasi als Zwischenschritt hat man sich inzwischen wohl 
und nach einigem Hin und Her für den Aufbau eines 
«Nationalen Adressdienstes» (NAD) durch das Bundes
amt für Statistik auf Bundesebene entschieden.129 Das 
NAD anschliessend zu einem umfassenden Bundesper
sonenregister auszubauen scheint derzeit verfassungs
rechtlich (noch) nicht möglich.130

Im Zuge der Registerharmonisierung wurde zudem die 
neue «AHVNummer» als nationaler Identifikator («Uni
que Person Identification» oder «UPI») eingeführt und in 
die Personenregister integriert. Ein solcher Identifikator 
hat die Aufgabe, die unterschiedlichen Datensätze über 
verschiedene dezentrale Register zuordnen zu können. 
Ursprünglich war der Einsatzbereich nur auf die Kern
gebiete Sozialversicherung und Einwohnerkontrolle 
beschränkt, wurde aber nach und nach erweitert, etwa 
auf das elektronische Patientendossier. Die UPI wird 
von der «Zentralen Ausgleichsstelle» (ZAS) auf Bundes
ebene vergeben, aufbewahrt und den anderen Regis
tern zur Verfügung gestellt.131 Sie wird auch im NAD als 
eindeutiger Identifikator dienen. So weit wie Estland, 
welches für die Zuordnung einen quasiöffentlichen 
Identifikator nutzt, der Geburtsdatum und Geschlecht 
enthält (siehe dort), ist die Schweiz nicht gegangen. 
Sie hat daher eigens die alte elfstellige AHVNummer, 
die derartige Informationen ebenfalls enthielt, durch 
eine neue, dreizehnstellige Zahl ersetzt.132 Dem Beispiel 
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Österreichs, welches «bereichsspezifische Identitäts
kennzeichen» ein setzt, oder Deutschlands, welches ein 
spezielles «Identi tätsabrufverfahren» (siehe dort) ent
wickelt hat, ist die Schweiz ebenfalls nicht gefolgt, um 
die technische Komplexität zu minimieren und die Um
setzbarkeit zu vereinfachen. Im Rahmen der (digitalen) 
Registerverknüpfung wird die Schweiz daher spezielle 
nichttechnische Sicherungsmassnahmen nutzen müs
sen, um ein technisch zwar mögliches, aber missbräuch
liches Profiling zu verhindern.
Das Betriebs und Unternehmensregister (BUR) sowie das 
Gebäude und Wohnungsregister (GWR) werden – eben
falls vom Bundesamt für Statistik – schon seit Längerem 
als zentrale Bundesregister mit eigenen Identifikatoren 
geführt.133

Zu mehr Zentralisierung auf höherer föderaler Ebene 
kommt es oft auch, wenn grössere (finanzstärkere) Ver
waltungseinheiten technologische Fakten schaffen und 
kleinere Einheiten – etwa um eigene Entwicklungskos
ten und technische Komplexität zu meiden oder infol
ge des Fachkräftemangels – auf den Zug aufspringen 
 (müssen).
Eine derartige Entwicklung lässt sich etwa im Steuer
recht beobachten, wo im Zuge der Digitalisierung ver
mehrt Gemeinden das Erheben der Steuern an die Steu
erverwaltungen des jeweiligen Kantons delegieren.134 
Ein weiteres Beispiel ist die Plattform eBaugesucheZH. 
Wurden früher Baugesuche an die Gemeinde gerichtet, 
so werden sie in den teilnehmenden Gemeinden auf eine 
Plattform des Kantons geladen und dort bearbeitet.135

Im Zusammenhang mit der Datenhaltung ist auch die 
technische Umsetzung des Datenaustauschs als «Basis
dienst» von besonderem Interesse. Eine Infrastruktur 
für den Datenaustausch wird von sämtlichen Institu
tionen auf allen Staatsebenen, vertikal wie horizontal, 
benötigt. Gleichzeitig bildet sie das Fundament für die 
Verknüpfung einer dezentrale Datenbanklandschaft. 
Eine alle föderalen Ebenen umfassende «DataLayer 
Infrastruktur» auf Basis des «4CornerModels», ähnlich 
dem estnischen XteeSystem oder dem geplanten deut
schen NationalOnceOnlySystem, gibt es in der Schweiz 
(noch) nicht.
In der Schweiz existiert stattdessen eine Vielzahl ver
schiedener, unspezifischer Datenaustauschkanäle. Für 
den sicheren Datenaustausch sticht allerdings ein Dienst 
heraus: Der «Secure Data Exchange Layer» (sedex) – wie
derum vom Bundesamtes für Statistik betrieben. Die 
Plattform wurde ursprünglich konzipiert, um die Statis
tiklieferungen der kommunalen Einwohnerdienste und 
Personenregister des Bundes an das BfS sicherzustellen. 

Aber wie so oft im Digitalen lassen sich einmal etablier
te, gut funktionierende Lösungen leicht skalieren. So 
wurde auch der Anwendungsbereich von sedex sukzessi
ve über die Registerharmonisierung und Statistik hinaus 
erweitert. Heute sind über 9.600 Organisationseinheiten 
aus Bund, Kantonen und Gemeinden an sedex ange
schlossen. Es kommt in zahlreichen Behördensystemen, 
auch für den Austausch sensitiver Daten mit Privaten, 
zum Einsatz. Das Spektrum reicht vom Austausch elek
tronischer Betreibungsdaten (eSchKG)136 bis zur Abfrage 
der PatientenID des elektronischen Patientendossiers137.
Für die Nutzung von sedex erhebt das BfS Gebühren.138 
Die Daten werden verschlüsselt über das Internet an 
einen zentralen sedexServer übermittelt und von dort 
an den Empfänger weitergeleitet. Nur der Empfänger 
kann die Daten entschlüsseln. Nach der erfolgreichen 
Zustellung und dem Ausstellen einer Empfangsbestäti
gung an den Sender werden die Daten auf dem sedex
Server vernichtet.139 Jede sedexTransaktion wird jedoch 
als Verbindungsnachweis protokolliert. Diese Verbin
dungsnachweise werden 10 Jahre aufbewahrt,140 was ein 
beeindruckendes MetaDatenRegister ergeben dürfte. 
Die sedexServer werden wiederum vom Bundesamt für 
Informatik und Telekommunikation (BIT) betrieben.141

Auch für den sicheren digitalen Datenaustausch geht 
damit der Trend in Richtung (stark) zentraler Bereitstel
lung durch den Bund.
Dennoch ist insgesamt noch nicht klar, wohin die digi
tale Reise in der Schweiz letztendlich gehen wird. Dafür 
ist noch zu viel im Fluss. In der Praxis zeichnet sich der
zeit ein noch sehr vielfältiges Bild ab, wenn auch mit 
einer spürbaren Tendenz in Richtung Bund. Allerdings 
sind auf der Bundesebene unterschiedliche Akteure in
volviert, sodass sich trotzdem (noch) viele verschiedene 
Macht und Einflusszentren ergeben. Mit unserem Fokus 
auf demokratische Widerstandsfähigkeit und Langlebig
keit ist das begrüssenswert.

Interessant wird auch, die mittelfristige Entwicklung 
zu beobachten, wenn immer mehr Daten in die Cloud 
wandern. Denn auch Register und Registersoftware 
könnten, beispielsweise als «Container», in die Cloud 
umziehen und von dort als «RegisterasaService» be
zogen werden. Im Falle einer solchen Entwicklung wird 
wichtig werden, wer die CloudInfrastruktur betreibt. In 
der Schweiz gibt es derzeit nur ein grosses öffentliches 
CloudProjekt, welches – wenig überraschend – auf Bun
desebene angesiedelt ist: Die Swiss Government Cloud. 
Für mehr als 300 Millionen Franken soll das Bundes
amt für Informatik (BIT) im Zeitraum 2025 – 2032 eine 
CloudInfrastruktur aufbauen. Sie wird im Rechenzen
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trenVerbund des Bundes betrieben werden. Technisch 
wird sie bewusst so aufgebaut, dass Kantone, Städte und 
Gemeinden bei Interesse das gesamte Angebot ebenfalls 
nutzen können. Sieben Kantone haben bereits Interes
sen bekundet.
Gerade für die CloudInfrastruktur sind die anfängli
chen Investitionskosten sehr hoch. Ist sie erst einmal 
vorhanden, lässt sie sich leicht «skalieren». Aus Kosten
perspektive ist es nur effizient, die Nutzung auf weitere 
föderale Ebenen auszudehnen. Auch hierdurch könnte 
eine Sogwirkung auf faktischer Ebene hin zum Bund 
entstehen. Aus unserer Perspektive des institutionellen 
Gleichgewichts (und auch aus Perspektive der ITSicher
heit) wäre das eher eine bedenkliche Entwicklung.
Die Entwicklungen rund um «Datenräume» und das an
visierte «Datenökosystem Schweiz», welches auch dem 
Austausch innerhalb der föderalen Verwaltung dienen 
könnte, ist ebenfalls von Interesse und zu beobachten.142

Interne Softwareanwendungen

Ein weiterer, wenn auch problematischer Kanal um in
teroperable Nutzbarkeit und Harmonisierung zu errei
chen, läuft über einheitliche, zentrale Software. Denn 
die Nutzung einer einheitlichen Softwarelösung durch 
eine Vielzahl von (Verwaltungs)Akteuren schafft ein 
neuartiges Machtzentrum bei dem Anbieter der Soft
ware. Im demokratischen Kontext der Verteilung von 
Einfluss auf viele Schultern ist ein solcher Verlauf nicht 
erstrebenswert.
In der Schweiz sticht im Bereich der internen Software
anwendungen eine Entwicklung besonders heraus: Im 
Rahmen der «Strategie Büroautomation» der Bundes
kanzlei wird das Projekt «Cloud Enabling Büroautoma
tion» (CEBA) durchgeführt.143 Das mehr oder weniger (da 
von Microsoft forcierte) freiwillige Ziel ist die flächende
ckende Einführung von Microsoft 365 («M365») als «neu
en Standard» in der gesamten Bundesverwaltung bis 
Ende 2025.144 Anfang März 2025 arbeiteten bereits rund 
ein Drittel der Belegschaft mit Microsoft 365.145 Zudem 
ist der Einsatz von M365 auch bei diversen Kantonsver
waltungen in Planung.146

Um die mittel bis langfristige Dominanz von Micro
soft als zentrale Anwendung im OfficeBereich zu ver
ringern, wird der Einsatz von Open Source Software auf 
Bundesebene zumindest geprüft. Die Berner Fachhoch
schule hat hierzu im Jahr 2024 zwei Berichte erstellt.147 
Darauf aufbauend führen die Bundeskanzlei und das 
Bundesamt für Informatik und Telekommunikation 
(BIT) bis 2026 die Machbarkeitsstudie «PoC BOSS» durch. 
Sie basiert auf «OpenDesk», einem OpenSource Arbeits

platz des deutschen Zentrums für digitale Souveränität 
(ZenDiS).148 Ihr Fokus liegt allerdings nur auf zwei kon
kreten Anwendungsfällen: Zum einen auf der Bereitstel
lung einer Notfalllösung unter Krisenbedingungen, zum 
anderen auf der Bereitstellung einer selbstgehosteten 
Sicherheitslösung für schützenswerte Informationen. 
Eine längerfristige Ablösung von M365 durch das PoC 
BOSS wird jedoch bewusst ausgeschlossen.149

Ein weiteres Beispiel für diese Art von zentralisieren
der Entwicklung findet sich bei ERPSoftware für Sup
portprozesse. Bereits 2020 hat das Parlament über 500 
Millionen Franken allein für die SAPMigration der Bun
desverwaltung bewilligt.150 2021 kamen dann für einen 
10jährigen Rahmenvertrag mit SAP über CloudServices 
133 Millionen Franken hinzu.151 Im Jahr 2023 wurden für 
weitere 105 Millionen Franken SAPLizenzen eingekauft. 
Mangels Alternativen zu SAPSoftware wurden die Lizen
zen mittels freihändigen Zuschlags erworben.152

Dennoch formiert sich auch eine Gegenbewegung in der 
Schweiz, allen voran mit dem schon erwähnten EMBAG. 
Demnach müssen auf Bundesebene die Behörden seit 
01.01.2024 den Quellcode der von ihnen selbst oder in 
ihrem Auftrag entwickelten Software als Open Source 
veröffentlichen.153 Damit verfolgt die Schweiz einen sehr 
weitreichenden sogenannten «Open by Default»Ansatz. 
Ähnliche Vorschriften gibt es auch in einzelnen Kanto
nen.154 Zudem ist «Open Source» in 2025 ein Fokusthema 
des Bundesrates.155 Die Verbreitung von OpenSource
Software (OSS) würde die Tendenz zu einer vereinheit
lichenden Zentralisierung auf Softwareebene unter
graben, weil OSS Vielfalt in Form von individuellen 
Anpassungen und massgeschneiderten Eigenentwick
lungen fördert. Ausserdem erleichterte es den Marktein
stieg kleinerer Softwareanbieter und unterstützt damit 
den Wettbewerb.
Ob der prinzipielle Paradigmenwechsel zu «Open by De
fault» die Schweizer Praxis dann tatsächlich ändert, wird 
sich erst mit der Zeit zeigen.156 Die in der Folge kom
plexeren Prozesse könnten auch zu einem gegenteiligen 
 Effekt führen. Zumindest ein leichter Trend zu mehr 
OSSNutzung (auch in der öffentlichen Verwaltung) 
konnte aber bereits festgestellt werden.157

Die aktuell bestehenden Abhängigkeiten von privaten 
Unternehmen wie Microsoft und SAP sind aus verschie
denen Gründen problematisch. Auf diese werden wir im 
dritten Kapitel unseres Monitors, der nächstes Jahr er
scheinen wird, noch näher eingehen. Im hier interessie
renden Kontext der funktionierenden (staatsinternen) 
Checks and Balances wären ähnlich gelagerte Abhängig
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keiten von einer Softwareanwendung, die von einer öf
fentlichen Verwaltungsinstitution (für alle anderen) be
reitgestellt wird, folgenreicher. Eine solche Anwendung 
ist für uns derzeit aber noch nicht erkennbar.
Für weitere Veränderungen werden die Entwicklungen 
rund um die Cloud und SoftwareasaServiceAngebote 
(SaaS) sorgen. Diese gilt es zukünftig ebenfalls im Blick 
zu behalten.

Interaktion nach aussen (Behördenportale, Authenti-
fizierung, e-ID)

Einer der in der Schweiz verfolgten strategischen 
Schwerpunkte wird «OneStopGovernment» genannt. 
Entgegen dem Wortlaut ist aber gerade keine schweiz
weite digitale Anlaufstelle im Sinne eines «OneStop
Shops» geplant. Vielmehr sollen die Interaktionen über 
dezentrale, interoperable «Serviceplattformenlandschaf
ten» realisiert werden, welche «ServiceBausteine» zur 
Verfügung stellen, und von allen Gemeinwesen genutzt 
werden können.158 Auch die Konferenz der Kantonsre
gieruren stellt das noch einmal klar und präzisiert, dass 
ein bestimmter Service grundsätzlich über verschie
denste Einstiegspunkte erreichbar sein müsse.159 Gleich
zeitig soll aber der Bund auch als Erbringer von digitalen 
«Basisdiensten» tätig werden, die dann alle Akteure ge
meinsam nutzen.160 Was dann OneStopGovernment tat
sächlich heisst, wie weitreichend etwa die Basisdienste 
sein werden, oder inwiefern sich die zentralen oder die 
dezentralen Elemente einer solchen Landschaft von Ser
viceplattformen durchsetzen, wird erst die praktische 
Umsetzung zeigen.
Heute existieren jedenfalls diverse Portale des Bundes 
nebeneinander, etwa ePortal EFD, EGovernment Portal 
UVEK, EasyGov, AGATE oder das Geoportal swisstopo.161 
Daneben betreiben aber auch die Kantone diverse Be
hördenportale, etwa kantonalen OnlineSchalter, Steuer 
und Geoportale. Ebenso tun dies auch viele Gemeinden.
Bei genauerem Blick lassen sich aber auch Widersprü
che zum grundsätzlich dezentralen Ansatz erkennen. 
So wurde beispielsweise das bereits 2017 lancierte 
 «easygov.swiss» (EasyGov) von vornherein als OneStop
Shop oder «MetaPortal» und einziger OnlineSchalter 
für alle Behördengänge von Unternehmen konzipiert.162 
Da es auf dem Gründerportal «Startbiz» aufbaut, wird es 
vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) auf Ebene 
des Bundes betrieben. Die Unternehmen können über 
das Portal aber auf Behördenleistungen von Bund, 
Kantonen und Gemeinden zugreifen. Inzwischen stehen 
schon rund 55 Dienstleistungen zur Verfügung. Ziel des 
Unternehmensentlastungsgesetz ist es, «EasyGov» noch 

weiter auszubauen. Vollziehen etwa kantonale Behörden 
Bundesrecht, müssen sie das nun über EasyGov tun. Bei 
Vollzug kantonalen Rechts, können sie EasyGov nutzen. 
Die Anzahl der zu integrierenden Dienstleistungen wird 
dadurch stark zunehmen und der Druck auf die Kantone 
steigen, ihre Services in «EasyGov» zu integrieren.163 Da
für wird «EasyGov 2.0» aber strategisch neu ausgerichtet. 
Das bedeutet, dass Partnerbehörden mehr Kontrolle er
halten und selbst Prozesse integrieren können werden. 
Das SECO soll aber weiterhin die Plattform allein betrei
ben und kontrollieren.164

Einen gegenteiligen Ansatz verfolgt beispielsweise der 
ebenfalls 2017 ins Leben gerufene Verein «iGovPortal.
ch», der eine Portalinfrastruktur als eine Art Standard
software entwickelt. Auf dieser Basis können die Kan
tone ihre eigenen Behördenportale aufbauen, welche 
dann «on premise» auf den kantonalen Rechenzentren 
laufen.165 Der Verein als Eigentümer der Lösung ist ein 
Zusammenschluss von gegenwärtig zehn Kantonen, 
welche gemeinsam die Entwicklung des Portals voran
treiben. Jeder Kanton kann eigene Fachanwendungen 
ausarbeiten oder jene von anderen Kantonen überneh
men und anpassen. Basisdienste wie Zahlungsmöglich
keiten können integriert werden.166

Beide Ansätze unterscheiden sich grundsätzlich. Auch 
hier wird erst die Zeit zeigen, welche Herangehensweise 
sich in der Breite durchsetzen wird.

Für die Interaktion mit Bürgerinnen und Bürgern wird 
ein weiterer «Basisdienst» von sämtlichen Institutionen 
auf allen Staatsebenen vertikal wie horizontal benötigt: 
Ein Dienst für Authentifizierung und Identifikation. Er 
ist von fundamentaler Bedeutung für die digitale Trans
formation, betrifft aber auch einen besonders sensiblen 
Bereich und birgt Missbrauchspotential. Daher ist es be
sonders interessant zu analysieren, auf welche Art und 
Weise er in einem Land umgesetzt wird.
Die Aufgabe der Authentifizierung und Identifikation 
wird in der Schweiz mit AGOV, dem Authentifizierungs
dienst der Schweizer Behörden, und der geplanten eID 
umgesetzt.
AGOV dient, wie der Name schon sagt, primär der Au
thentifizierung und damit der Zugriffsberechtigung 
eines Nutzenden. Es löst seit 2024 das CHLogin der Bun
desverwaltung ab. AGOV hat zwei Besonderheiten. Ers
tens funktioniert der Login ohne Benutzernamen und 
Passwort über eine SmartphoneApp oder einen physi
schen Sicherheitsschlüssel, was die Sicherheit erhöhen 
soll.167 Zweitens dient es als zentraler Login über alle 
föderalen Ebenen für die Portale von Bund, Kantonen 
und Gemeinden.168 AGOV hat auch eine eigene Identi
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fikationskomponente bei der Registrierung. Die Identifi
kation bleibt fünf Jahre gültig. Die Daten hierzu werden 
beim Bundesamt für Informatik und Telekommunika
tion (BIT) hinterlegt.169 AGOV wird auch auf Rechenzent
ren des BIT betrieben, aber von Bund und Kantonen ge
meinsam finanziert.170

Die geplante Schweizer eID dient hingegen allein der 
Identifikation, also der eindeutigen Zuordnung eines 
Nutzenden zu einer realen Person. Die staatliche eID 
ist breit angelegt und beschränkt sich nicht nur auf die 
Identifizierung gegenüber Behörden. Sie erlaubt auch 
die Identifizierung bei privaten Internetdiensten sowie 
bei physischen Personenkontrollen.171

Ihre Einführung ist für das Jahr 2026 geplant.172 Die eID 
wird dann vom Bundesamt für Polizei (FEDPOL) aus
gestellt, welches die hierzu benötigte Infrastruktur be
treibt.173 Die eigentlichen eID wird in Form einer  Signatur 
auf dem lokalen Smartphone gespeichert und technisch 
mit diesem verknüpft. Bei der konkreten Identitätsprü
fung wird die Signatur wiederum über ein vom Bundes

amt für Informatik und Telekommunikation (BIT) betrie
benes Register auf ihre Gültigkeit überprüft.174 Zugriffe 
auf dieses Register sollen «unverknüpfbar» und somit 
nicht nachverfolgbar (im Sinne eines möglichen Profi
lings) sein.175 Die genaue technische Umsetzung scheint 
aber noch offen.176 Ende 2024 wurden Forschungsgelder 
in Höhe von 1 Million Franken zur Erarbeitung geeigne
ter technischer Lösungen bereitgestellt.177

AGOV und eID werden miteinander verknüpft, was be
deutet, dass sich eIDInhaber über AGOV authentifizie
ren (einloggen) können, ohne sich zusätzlich bei AGOV 
registrieren zu müssen.178 Schweizer Bürger und Bürge
rinnen haben damit die Wahl, die «breitere» eID zu nut
zen oder sich nur für die «engere» AGOVRegistrierung 
zu entscheiden.
Damit lässt sich festhalten, dass sich die Schweiz ent
schieden hat, Identifikation und Authentifizierung der 
Bürgerinnen und Bürger zentral und von der Bundesebe
ne aus für alle anderen Akteure bereitzustellen.
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4. DEUTSCHLAND

Übersicht über die Punkteverteilung für Deutschland in den vier Kriterien:

  KRITERIUM
Maximale 

Punkte
Punkte 
2025

  Standardisierungslandschaft (Institutionalisierung, 
   Verbreitung, Durchsetzbarkeit) 20 6

  Digitale Datenhaltung (Staatliche Datenbanken/
  Register, Datenaustausch)

40 16

  Interne Softwareanwendungen 20 9

  Interaktion nach aussen (Behördenportale, 
   Authentifizierung, e-ID)

20 12

Total 100 43

Deutschland hat eindeutig den Weg zu einer dezent
ralen Verwaltungsdigitalisierung eingeschlagen. Aller
dings erweist sich die praktische Umsetzung, wenig 
überraschend, als kompliziert und langwierig.
Durch sehr (zu) heterogene GovernanceStrukturen 
und fehlende Letztentscheidungsinstanzen (Stichwort: 
Mehrheitsentscheidungen) ist in den letzten Jahren viel 
Energie und Zeit verloren gegangen. Auch ein (zu) star
ker Fokus auf die Erarbeitung von Konzepten, Strategien 
und Organisationsstrukturen hat viele Ressourcen ge
bunden.
Die deutschen Institutionen befinden sich vielfach in der 
frühen Phase des digitalen Umsetzungsprozesses und es 
derzeit nicht klar ist, ob alle Pläne in der Praxis tatsäch
lich funktionieren werden. Dennoch sind wir optimis
tisch. Aus unserer Perspektive funktionierender Checks 
and Balances und der notwendigen Verteilung von 
Macht und Einfluss auf viele Akteure in Demokratien, 
ist der von Deutschland eingeschlagene Digitalisierungs
weg insgesamt sehr lobenswert und auch ambitionierter 
als in den anderen untersuchten Ländern… selbst wenn 
das Land dafür durchaus einen Preis zu zahlen hat.

Standardisierungslandschaft (Institutionalisierung, 
Verbreitung, Durchsetzbarkeit)

Der Themenkomplex Standardisierung hat in letzter 
Zeit in Deutschland insbesondere im Zusammenhang 
mit dem «Onlinezugangsgesetz 2.0» vom Sommer 2024 
wieder mehr Beachtung bekommen und wurde auch or
ganisatorisch teilweise auf neue Füsse gestellt.
Das wesentliche Steuerungsgremium für die gesamt
deutsche Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist 

der ITPlanungsrat. Nach einer dafür notwendigen Ver
fassungsänderung wurde er durch einen gemeinsamen 
ITStaatsvertrag von Bund und Ländern gegründet.179 
Er wird von beiden gemeinsam finanziert.180 Der ITPla
nungsrat hat (auch) die Aufgabe, fachunabhängige und 
fachübergreifende «ITInteroperabilitäts und Sicher
heitsstandards» zu beschliessen.181 Sein Hauptinstrument 
dafür ist die «Standardisierungsagenda». In ihr sollen die 
Standardisierungsbedarfe der öffentlichen Verwaltung 
ermittelt, bewertet und priorisiert, sowie in Folge der 
komplette Lebenszyklus eines Standards begleitet wer
den. Erst im März 2024 hat der ITPlanungsrat die Ein
richtung eines «Standardisierungsboards» beschlossen, 
eine Art Ausschuss, der die Aufgabe der Agendaführung 
massgeblich übernimmt. Mitglieder sind neben Bund, 
Ländern und Kommunen auch öffentliche und private 
Dienstleister sowie Experten.182 Seit 2020 verfügt der IT
Planungsrat mit der Föderalen ITKooperation (FITKO) 
über eine eigene Umsetzungsorganisation für seine Be
schlüsse in Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts. 
Auf operativer Ebene unterstützt die FITKO das Standar
disierungsboard und führt die Standardisierungsagenda. 
Ausserdem betreibt sie die «Informationsplattform für 
Föderale ITStandards», die einen Überblick über alle 
FITStandards gewährt und so für Transparenz sorgt. Der 
Betreiber eines konkreten ITStandards wiederum kann 
die FITKO selbst sein, oft sind es aber Dritte, etwa der 
DIN e.V., meist aber die Koordinierungsstelle für ITStan
dards (KoSIT). Auch die Beziehung zwischen FITKO und 
KoSIT ist seit 2023 durch eine Rahmenvereinbarung ins
titutionalisiert.183 Vereinfacht gesagt: Der ITPlanungsrat 
beschliesst, die FITKO setzt um und eine dritte Institu
tion (etwa die KoSIT) betreibt. Damit wurden nach vielen 
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Jahren des Nebeneinanders die Standardisierungsbestre
bungen (zumindest im Bereich der Zuständigkeit des IT
Planungsrates) kanalisiert und institutionalisiert.
Gleichzeitig soll nun aber mit dem Onlinezugangsgesetz 
2.0 (in dessen Geltungsbereich) das Bundesministerium 
des Inneren und für Heimat (BMI) Interoperabilitätsstan
dards festlegen – und zwar im Einvernehmen mit dem 
ITPlanungsrat. Diese Standards sollen dann, ebenfalls in 
strukturierter Form und durch eine zentrale Stelle, ver
öffentlicht werden.184

Darüber hinaus bleiben parallele Institutionen weiterhin 
bestehen. So beauftragen insbesondere die jeweiligen 
Fachministerkonferenzen der Länder Dritte mit der Ent
wicklung und dem Betrieb von primär fachspezifischen 
Standards. Um eine Vorstellung davon zu vermitteln: 
Die Wirtschaftsministerkonferenz hat beispielsweise 
das Standardisierungsvorhaben «XUnternehmen» be
schlossen. Dafür wurde ein «Steuerungskreis» von dem 
BundLänderAusschuss «EGovernment für die Wirt
schaft» der Wirtschaftsministerkonferenz eingesetzt. 
Mit Entwicklung und Betrieb dieses Standards wurden 
die KoSIT und dNRW, eine Anstalt öffentlichen Rechts 
des Landes NordrheinWestfalen, beauftragt. Als festge
stellt wurde, dass «XUnternehmen» auch das «KONSENS
Projekt» betrifft, wurde ein weiterer Beschluss, dieses 
Mal der Finanzministerkonferenz, notwendig.185

Der ITPlanungsrat und die Fachministerkonferenzen 
stehen deshalb ebenfalls im Austausch und versuchen 
zusammenzuarbeiten. Dafür hat die FITKO sogar ein 
eigenes Konzept erarbeitet.186

Ferner gibt es noch das Dateninstitut bzw. genauer ge
sagt die Idee eines Dateninstituts, welches ebenfalls die 
(Daten)Standardisierung vorantreiben soll, dessen Zu
kunft aber völlig unklar ist.187

Auch auf Bundesebene ist die Lage unübersichtlich. In 
den letzten Jahren wurde die gesamte ITSteuerung des 
Bundes mehrfach neu ausgerichtet.188 Derzeit legt der 
«Rat der ITBeauftragten der Ressorts» (ITRat) als zent
rales Gremium für die politischstrategische Steuerung 
auch Standards und Architekturen für die Bundesver
waltung fest.189 Auf operativer Ebene ist das «CIO Board» 
zuständig. Es verantwortet auch die einschlägige Archi
tekturrichtline des Bundes, über welche die Standar
disierungsrichtlinien erstellt werden.190 Parallel dazu 
(und mit eigenem Lenkungsausschuss) spielen in dem 
Grossprojekt «ITKonsolidierung Bund» Standards eben
falls eine wichtige Rolle. Hinzu kommen die fachspezi
fischen Tätigkeiten der Ministerien.
Im gesamtdeutschen Kontext entwickeln zudem noch 
andere fachspezifische Institutionen, wie etwa das Bun
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 

oder die Normungsorganisationen, eigene Standards. 
Diese Aufzählung ist nicht abschliessend.
Damit lässt sich festhalten, dass die Standardisierungs
bestrebungen in Deutschland trotz der Fortschritte in 
den letzten beiden Jahren immer noch auf (zu) viele 
Zuständigkeiten verteilt sind. Eine einheitliche Koor
dinierung und Steuerung, um die für eine dezentrale 
Verwaltungsdigitalisierung notwendigen Standards und 
Schnittstellen zeitnah zu entwickeln, ist damit kaum 
möglich. Es wird spannend zu beobachten, ob das kom
mende Ministerium für Digitalisierung und Staatsmo
dernisierung daran etwas ändern wird.

Eigentlich ist in Deutschland die Bedeutung von Stan
dards und Schnittstellen für die Verwaltungsdigitalisie
rung schon früh erkannt worden. Das Entstehen der 
OSCIStandards etwa fällt in die Zeit der frühen Nuller
jahre zurück. Mit dem ursprünglichen Onlinezugangsge
setz (OZG) verschob sich der Fokus allerdings, genau wie 
beispielsweise in England, weg von der grundlegenden 
Infrastruktur hin zum (besser vorzeigbaren) Frontend, 
also den Anlaufstellen für Bürger, Bürgerinnen oder 
Unternehmen etwa in Form von Portalen.191 Auch wenn 
es weiterhin Fortschritte gegeben hat – man denke ins
besondere an die stetig wachsende XöVStandardFami
lie oder auch die Standards des Föderalen Informations
managements (FIM) – sind grundlegende Standards und 
Schnittstellen damit in den Hintergrund gerückt sowie 
deren Entwicklung und Verbreitung stagniert. So finden 
sich auch derzeit auf der neuen «Informationsplattform 
für Föderalen ITStandards» lediglich fünfundzwanzig 
Einträge.192

Auch heute wird die Notwendigkeit, Standards zu ent
wickeln, in Deutschland weit weniger betont als in der 
Schweiz. Sowohl in der «Digitalstrategie Deutschland» 
von 2022 als auch in der «ITStrategie des Bundes» bildet 
Standardisierung keinen Themenschwerpunkt und wird 
nur am Rande erwähnt.193

Allerdings hat sich in der Praxis im Zuge der Register
modernisierung der Wind dennoch gedreht. Einerseits 
wird, genau wie in der Schweiz, der konsensuale Multi
stakeholderAnsatz weithin als gescheitert betrachtet, 
auch wenn er ohne schlagkräftige Organisation und 
aufgrund fragmentierter Zuständigkeit nie eine echte 
Chance hatte.
Nun wird versucht, die Verbreitung von Standards 
durch grössere Verbindlichkeit und mehr Kompeten
zen für den Bund zu fördern. In Deutschland ist man 
dabei regulatorisch schon einen Schritt weiter als in der 
Schweiz. Allen voran mit dem Onlinezugangsgesetz 2.0, 
nachdem das Bundesministerium des Inneren (im Ein
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vernehmen mit dem ITPlanungsrat) Interoperabilitäts
standards festlegen kann bzw. innerhalb von einer Frist 
von zweieinhalb Jahren festlegen muss. Diese Standards 
werden dann für alle Betroffenen verbindlich.194 Der IT
Planungsrat konnte allerdings schon von Anfang an IT
Interoperabilitäts und ITSicherheitsstandards verbind
lich beschliessen.195 Seit 2013 werden solche Standards 
über das EGovernmentGesetz auch für den Bund ver
bindlich.196

Andererseits wird auch ein anderer Ansatz verfolgt: In 
Deutschland wird derzeit eine neue DatenaustauschIn
frastruktur – das sogenannte «NationalOnceOnlyTech
nicalSystem» oder «NOOTS» (dazu sogleich mehr) – ent
wickelt. Die technischen Vorgaben von NOOTS werden 
zwangsläufig für mehr Standardisierung und Harmoni
sierung sorgen. Damit hat Deutschland diesbezüglich 
den estnischen Weg eingeschlagen (siehe auch dort).
Es wird interessant zu beobachten, ob der neue Ansatz 
mehr Erfolg haben wird. Die Chancen stehen dafür gut, 
da auch der faktische Druck auf alle Stakeholder im 
Zusammenhang mit Registermodernisierung, National 
OnceOnlyTechnicalSystem und fortschreitender OZG
Umsetzung immer stärker wird.

Digitale Datenhaltung (staatliche Datenbanken/ 
Register, Datenaustausch)

Aufgrund der historischen Vorkommnisse und des stark 
föderalen Systems werden in Deutschland nur wenige 
Register – etwa Bundeszentralregister (Strafregister), 
Ausländerzentralregister oder das Nationale Waffenre
gister – zentral von einer (Bundes)Behörde geführt. Die 
meisten Datenbestände werden dezentral von vielen 
verschiedenen Institutionen auf niedrigeren föderalen 
Ebenen gehalten. Allein das Bundesverwaltungsamt lis
tet in seiner Registerlandkarte 291 verschiedene Regis
ter, verteilt auf fast 100 Verwaltungsinstitutionen, auf.197 
Zudem gibt es noch tausende Unterregister. Im Zuge der 
digitalen Transformation soll das dem Prinzip nach so 
bleiben. Deutschland setzt daher bei der Datenhaltung 
und den Registern grundsätzlich auf einen (sehr) de
zentralen Ansatz, der sich über alle föderalen Ebenen 
erstreckt. Gemäss der Föderalen Digitalstrategie des IT
Planungsrates etwa sollen solche digitalen Strukturen 
geschaffen werden, die auch im Digitalen für eine Ar
beitsteilung sorgen, «ohne die politische Verantwortung 
im Sinne des Grundgesetzes zu verändern».198 Gleichzei
tig möchte Deutschland aber auch das OnceOnlyPrin
zip konsequent umsetzen. Das heisst, wenn etwa Bürge
rinnen, Bürger oder Unternehmen einen Antrag stellen, 

sollen alle benötigten Daten und Nachweise, die bereits 
vorliegen, abgefragt und bereitgestellt werden.

(Interne) Transparenz ist die erste Voraussetzung für Ver
netzung. Deswegen braucht es zunächst eine Übersicht 
über bestehende Register. In der Schweiz versucht die 
I14YPlattform eine solche Übersicht, zunächst noch pri
mär auf Bundesebene, zu erstellen. Deutschland ist da 
schon weiter. Die schon erwähnte «Registerlandkarte» 
des Bundesverwaltungsamtes ist ein «MetadatenKata
log» über alle föderalen Ebenen.
In Deutschland gibt es – was für Deutschland nicht un
gewöhnlich ist – darüber hinaus noch eine weitere ähn
liche Institution: Die VerwaltungsdatenInformations
plattform des Statistischen Bundesamtes.199 Beide Ämter 
kooperieren inzwischen und beide Kataloge basieren 
nun auf einem gemeinsam gepflegten Metadatenbe
stand.200

Erreicht werden soll die Zielvorstellung vernetzter Re
gister mithilfe des deutschlandweit grössten einzel
nen Transformationsprojektes, der «Registermoderni
sierung», im Rahmen des Projektes «Gesamtsteuerung 
Registermodernisierung» des ITPlanungsrates unter 
Federführung von BMI, Bayern, BadenWürttemberg, 
Hamburg und NordrheinWestfalen.201 In Deutschland 
ist der Registerbegriff in diesem Zusammenhang viel 
weiter gefasst als in der Schweiz. Die Registermoderni
sierung betrifft konkret fünfzig verschiedene «Register» 
(von Melderegister über Gewerbezentralregister bis zum 
Bundeszentralregister)202, wohingegen in der Schweiz 
in dem Zusammenhang nur Einwohner und Personen
standsregister gemeint sind.
Das Umsetzungskonzept des Projektes sieht eine zent
rale, registerübergreifende Identifikationsnummer, ein 
spezielles Identitätsabrufverfahren (IDA) und das Natio
nalOnceOnlyTechnicalSystem (NOOTS) vor. Alle drei 
Aspekte betrachten wir im Folgenden.

1. Identifikationsnummer 

In Deutschland wurde als eindeutiger Identifikator die 
Steueridentifikationsnummer (IdNr) gewählt.203 Diese 
Identifikationsnummer soll die eindeutige Zuordenbar
keit der einzelnen Datensätze bei der Abfrage über die 
verschiedenen Register hinweg ermöglichen, ohne dass 
personenbezogene Daten mitübertragen werden müs
sen. Es handelt sich also im Prinzip um Pseudonymisie
rung. Die Nutzung eines solchen Identifikators verein
facht die Umsetzung der Verknüpfung der Register, ist 
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aber nicht völlig unproblematisch. Denn er macht auch 
die ungewollte Zusammenführung von Daten aus ver
schiedensten Registern technisch einfacher. Ebenfalls 
leichter wird die Profilbildung (Profiling). Als Alternative 
stand der österreichische Ansatz über «bereichsspezifi
sche Identitätskennzeichen» (also im Prinzip Domänen
IDs) im Raum. Er wurde als zu teuer und zu komplex 
verworfen. Angesichts der generisch gewachsenen, 
umfangreichen deutschen Registerlandschaft und dem 
vorhandenen Knowhow im Gesamtsystem ist dies ver
mutlich eine richtige Einschätzung. Zudem verhindert 
der österreichische Ansatz das Profiling auch nicht 
vollständig. Eine eindeutige Kennung anhand anderer 
Datenpunkte bleibt auch dort möglich. In Deutschland 
war man sich der Problematik rund um den Identifika
tor bewusst. Man hat sich jedoch dafür entschieden, das 
Problem eher organisatorisch und rechtlich, denn tech
nisch einzuhegen, wie man auch am folgenden Identi
tätsdatenabruf feststellen kann.

2. Identitätsdatenabruf (IDA)204

Die Wahl auf die steuerliche IdNr als Identifikations
nummer fiel vermutlich einfach deswegen, weil sie be
reits in Verwendung war. Jede neugeborene Person be
kommt sie in Deutschland automatisch zugeteilt. Das 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) vergibt sie und 
führt sie mit weiteren Basisdaten wie Name, Geburtsda
tum, Geschlecht, die es von den lokalen Meldebehörden 
erhält, in seinem Datenbestand. Dieser Datenbestand 
gilt in Deutschland nicht offiziell als zentrales Melde
register, da seine Verwendung auf steuerliche Zwecke 
beschränkt ist. Dieser Umstand soll auch im Zuge der 
Registermodernisierung nicht geändert werden.
Gleichzeitig müssen jedoch für die geplante eindeutige 
Zuordenbarkeit alle betroffenen Register die IdNr initial 
vom BZSt abfragen und in ihrem eigenen Register hin
terlegen. Ausserdem müssen sie kontinuierlich die Be
standsdaten mit dem BZSt abgleichen und auch im Rah
men des NOOTSIdentitätsmanagements wird die IdNr 
abgefragt. Würden IdNr (und Bestandsdaten) nun direkt 
vom BZSt abgerufen, würde es faktisch doch zu einem 
zentralen Melderegister werden. Daher wurde der Um
weg über das Identitätsabrufverfahren (IDA) und über 
eine als Vermittler («Proxy») fungierende «Registermo
dernisierungsbehörde» gewählt. Die Aufgabe des Proxys 
übernimmt das Bundesverwaltungsamt (BVA). Konkret 
bedeutet das, dass sich eine Institution, die ihr Register 
um die IdNr erweitern muss, an das BVA wendet. Dieses 
prüft die Voraussetzungen für den Datenabruf, fragt die 

Daten vom BZSt ab, gibt sie an die anfragende Instituti
on weiter und protokolliert den Vorgang. Das BVA selbst 
hat aber keinen eigenen Datenbestand.
Durch dieses umständliche Setting kann das BZSt nomi
nell seine Datenbank weiter auf steuerliche Zwecke be
schränken. Gleichzeitig hat das Bundesverwaltungsamt 
keine eigenen Daten und ist nur Vermittler. Auf diesem 
Weg wird versucht, die Funktionalität eines zentralen 
Melderegister bereitzustellen, und gleichzeitig die aus
ufernde oder missbräuchliche Nutzung eines solchen 
zu verhindern. Zudem wird jede Abfrage an ein Daten
schutzcockpit gemeldet, um sämtliche Datenabfragen 
für Bürger und Bürgerinnen transparent zu machen.
Einerseits lässt sich nun argumentieren, dass inzwi
schen eigentlich, auf faktischer/funktioneller Ebene 
ein zentrales Melderegister existiert. Andererseits muss 
man auch anerkennen, dass organisatorische, institutio
nelle und rechtliche Hürden eingebaut worden sind, die 
den potenziellen Missbrauch eines solchen Zentralregis
ters verhindern sollen.

3. NationalOnceTechnicalSystem (NOOTS)205

Der eigentliche Datenaustausch zwischen den Registern 
über die deutschen Verwaltungsnetze soll dann durch 
das gerade im Aufbau befindliche NationalOnceOnly
TechnicalSystem (NOOTS) laufen. Die Grundlage bildet 
einen Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern, die 
sich auch die Kosten teilen. NOOTS basiert dem Prinzip 
nach auf dem 4CornerModell, welches ursprünglich 
für die Zahlungsabwicklung im Bankensektor entwi
ckelt wurde. Benötigt eine anfragende Verwaltungsinsti
tution (Corner 1) von einer datenbankführenden Institu
tion (Corner 4) Informationen – etwa weil ein Antrag bei 
einer Behörde (Corner 1) online gestellt und automatisch 
um die Informationen von einer anderen Behörde (Cor
ner 4) ergänzt werden soll – dann kann sie die zweite 
Institution nicht einfach kontaktieren und die Daten 
abfragen. Zunächst muss sie sich über einen Sicheren 
Anschlussknoten (SAK) mit dem NOOTS verbinden und 
sich authentifizieren («IAM für Behörden»). Nun kann 
sie in einem ersten Schritt, falls notwendig, die IdNr ab
rufen («IDM für Personen»). Daraufhin muss sie sich an 
eine Vermittlungsstelle wenden, die ihre Berechtigung 
zum Datenabruf prüft (Corner 2). Mit dem Berechti
gungsToken kontaktiert sie einen weiteren Vermittler 
(Corner 3), die Registernavigation. Diese stellt mithilfe 
eines Adressverzeichnis die Verbindungsparameter be
reit. Jetzt erst kann der Nachweisabruf über die Sicheren 
Anschlussknoten durchgeführt werden. Dabei kann die 
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datenbankführende Institution (Corner 4) mithilfe der 
IdNr den richtigen Datensatz auswählen und ihn an die 
ursprünglich anfragende Institution senden. Alle Vor
gänge laufen schnell und automatisiert ab. Sie werden 
dabei auch protokolliert. Zudem wird die Datenabfrage 
der Bürgerin oder dem Bürger in ihrem Datenschutz
cockpit angezeigt.
Wir können festhalten: Es kann nie direkt eine Verbin
dung zwischen den Registern initiiert werden. Die Regis
terverknüpfung erfolgt immer indirekt über das NOOTS. 
Der Sinn davon ist, ein systematisches Durchsuchen al
ler Register mithilfe der IdNr durch eine (zu neugierige) 
Behörde zu verhindern. Sie würde dafür keinen Berech
tigungsToken (von Corner 2) erhalten. Sie würde die Ad
resse auch gar nicht kennen (die kennt nur Corner 3) 
und ausserdem eine Protokollspur hinterlassen.
Dennoch hat auch dieses System Nachteile. So kann 
beispielsweise das Berechtigungsmanagement nicht 
ver hindern, wenn die anfragende Institution bewusst 
falsche Angaben macht. Auch sind zentrale Fragen zur 
Sicherheit derzeit noch nicht geklärt.206 Es scheinen 
zudem nicht alle 4CornerModellKomponenten über 
eigene Zertifikate zu verfügen, um alle Handlungen zu 
signieren.207 Auch hier könnte sich Deutschland also 
letztendlich nicht für die technisch sicherste, dafür für 
eine «machbare» Variante und für weitere Absicherun
gen als Ausgleich für mögliche technische Schwachstel
len entschieden haben.
Aus unserer Perspektive der Checks and Balances ist der 
Ansatz über IdNr, IDA und NOOTS in Verbindung mit 
Massnahmen zur institutionellen, organisatorischen 
und rechtlichen Absicherung insgesamt begrüssens
wert, auch wenn nicht die technisch mögliche Lösung 
maximaler Sicherheit und Missbrauchsprävention ge
wählt wurde. Gerade im sehr komplexen föderalen deut
schen System mit seiner Vielzahl an Stakeholdern wäre 
ansonsten die Gefahr des vollständigen Scheiterns mit 
anschliessendem «Fallback» auf eine zentrale Lösung zu 
gross. Der in Deutschland gewählte und in Umsetzung 
befindliche Ansatz der digitalen Registerverknüpfung 
ist auch so ambitionierter als die Entwicklungen in den 
anderen untersuchten Ländern. Der deutsche Ansatz 
muss sich dann nur noch als praxistauglich erweisen.

Nichtsdestotrotz gab es zuvor auch in Deutschland Ten
denzen zur Zentralisierung der Register. So wurde etwa 
mit der Föderalismusreform 2006 das Meldewesen in 
den Rang einer ausschliesslichen Bundeskompetenz er
hoben208 und das Personenstandswesen von der Erfor
derlichkeitsprüfung im Bereich der konkurrierenden 

Gesetzgebung befreit wurde.209 In dem Zusammenhang 
wurden die Länder bereits 2006 ermächtigt, zentrale Per
sonenstandsregister einzuführen.210 Die gleiche Befugnis, 
nämlich zentrale Melderegister auf Landesebene einzu
führen, ist seit 2013 im Bundesmeldegesetz enthalten.211

Auch in Deutschland gilt es die möglichen Entwicklun
gen rund um Cloud und «RegisterasaService» zu be
obachten.212 In Deutschland gibt es im Gegensatz zur 
Schweiz mit der «Bundescloud» des ITZBund und der 
Deutschen Verwaltungscloud (DVC) des ITPlanungsrates 
gleich zwei grosse Projekte.213

Interne Softwareanwendungen

Genau wie in der Schweiz ist es in den öffentlichen Ver
waltungen in Deutschland im Zuge der Digitalisierung 
in bestimmten Bereichen zu einer Konzentration auf ei
nige wenige Softwareanwendungen gekommen, vor al
lem bei OfficeLösungen und ArbeitsplatzBetriebssyste
men (Microsoft), bei ERPAnwendungen (vor allem SAP) 
sowie bei Datenbankmanagementsystemen (Oracle). 
Diese Konzentration hat sich in den letzten Jahren noch 
intensiviert.214 So arbeiten wohl 96 % der deutschen Ver
waltungsangestellten mit MicrosoftProdukten und 80 % 
der Verwaltungsdaten werden in Datenbanken des US
Anbieters Oracle gespeichert.215

Allerdings wurde bisher – im Gegensatz zur Schweiz – 
Microsoft 365, die neue CloudBürosoftware von Micro
soft, kaum eingeführt. Das dürfte mit dem starken Wi
derstand der deutschen Datenschutzbeauftragten zu tun 
haben. Eine Festlegung der Datenschutzkonferenz von 
Bund und Ländern hatte 2022 festgestellt, dass M365 
nicht datenschutzkonform zu nutzen sei.216 Eine Neube
wertung in Folge der «EU Data Boundary» von Microsoft 
steht noch aus.217 Im Rahmen des MicrosoftSouvereign
CloudProjektes (MSSC) prüft inzwischen die Bundes
verwaltung den Einsatz von M365 auf Basis der AZURE
Technologie, gehostet wird sie jedoch auf SAPServern 
(sogenannte «Delos Cloud»).218 Derweil hat Niedersach
sen letztes Jahr als erstes Bundesland Microsoft Teams 
ausgerollt.219 Es sieht also tendenziell danach aus, als ob 
M365 als einheitliche Lösung zumindest in Teilen der 
deutschen, öffentlichen Verwaltungen nach und nach 
Einzug halten wird, vor allem zunächst auf Bundesebe
ne, wenn auch in ein lokaleres Kleid gehüllt.
Allerdings werden inzwischen auch – intensiver als in 
der Schweiz – alternative Ansätze verfolgt, die für mehr 
Wettbewerb und Diversität bei den von der Verwaltung 
genutzten SoftwareAnwendungen sorgen soll. Allen vo
ran wurde 2022 das Zentrum für Digitale Souveränität 
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(ZenDiS) gegründet, dessen einziger Gesellschafter das 
BMI ist. Bisher besteht keine Beteiligung der Länder.220 
Das Hauptprodukt von ZenDiS ist OpenDesk, eine kolla
borative OfficeLösung als Alternative zu M365, die auf 
OpenSourceTools basiert.221 Die Niederlande und Frank
reich kooperieren bei der Entwicklung bereits mit dem 
ZenDis.222

Ein weiteres Beispiel ist die Entscheidung des ITZBun
des, die neueste Version des «Government Site Builders» 
(GSB 11) – das «Content Mangagement System» (CMS) für 
alle Websites der Bundesverwaltung – nicht mehr auf 
einer proprietären CMSLösung, sondern auf dem freien 
TYPO3 basieren zu lassen.223

In Deutschland ist man regulatorisch nicht so weit ge
gangen wie in der Schweiz, wo auf Bundesebene der 
Grundsatz «Open by Default» gilt. Aber die vorrangige 
Nutzung von OpenSourceSoftware ist auch im deut
schen EGovernmentGesetz auf Bundesebene und in 
einigen Bundesländern verankert.224 Darüber hinaus 
gibt es vom ZenDis mit «openCode» eine Plattform, um 
OpenSourceLösungen zu finden (mit inzwischen 128 
Anwendungen), Codes zu teilen und kollaborativ zu ent
wickeln sowie Konsultationsprozesse durchzuführen.225 
Noch sind die Auswirkungen auf die Praxis insgesamt 
gering, aber ein Grundstein ist gelegt, um brachliegen
des Potenzial zu heben.

Einen weiteren interessanten Ansatz verfolgt Deutsch
land mit diversen «Marktplätzen». Diese sollen derzeit 
helfen, primär solche Softwarelösungen zu verbreiten, 
die von oder im Auftrag der Verwaltung selbst entwi
ckelt wurden. Solche Eigenentwicklungen entstanden 
etwa im Zuge der beiden Digitalisierungsprogramme 
im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. 
Das «Digitalisierungsprogramm Bund» betrifft 115 OZG
Leistungen (sogenannte Typ1Leistungen), welche in 
die alleinige Zuständigkeit des Bundes fallen. Das «Digi
talisierungsprogramm Föderal» umfasst 460 OZGLeis
tungen, bei denen die Regelungskompetenz beim Bund 
und die Vollzugskompetenz bei den Ländern oder Kom
munen liegt (Typ2/3Leistungen), und solche, bei denen 
Regelungskompetenz bei den Ländern oder Kommunen 
und Vollzugskompetenz bei Ländern oder Kommunen 
liegt (Typ 4/5). Eine OZGLeistung ist im Prinzip ein 
OnlineDienst, der die erfassten Daten verarbeitet und 
maschinenlesbar an das eigentlich Fachverfahren über
mittelt.226

Ursprünglich sollte die Verwaltungsdigitalisierung vor 
allem in diesem Bereich mit dem «Einer für Alle»An
satz (EfAPrinzip) vorangetrieben werden. Demnach ent

wickelt eine Institution auf einer föderalen Ebene eine 
digitale Verwaltungsanwendung so, dass anderen Insti
tutionen sie ebenfalls (nach)nutzen können. Um eine 
Nachnutzung durch andere Akteure zu vereinfachen, ist 
der «Marktplatz für EfALeistungen» entstanden. 
Aus unserer Sicht ist dieser Ansatz – wenn er denn 
flächendeckend funktioniert – ein zweischneidiges 
Schwert. Einerseits kann ein solcher Marktplatz für EfA
Leistungen die Verbreitung von eigenentwickelten, al
ternativen Anwendungen fördern, für eine vielfältiger 
SoftwareLandschaft sorgen und dem Trend zu immer 
einheitlicheren Softwarelösungen entgegenwirken. Im 
Idealfall schafft er ein Geflecht gegenseitiger Abhängig
keiten (in dem Fall zwischen den Bundesländern), weil 
jedes Land Anwendungen für die anderen Länder bereit
stellt. 
Im ungünstigsten Fall entwickeln aber nur ein oder zwei 
Ländern praxistaugliche Anwendungen, beispielsweise 
Hamburg und Bayern, und alle anderen Länder über
nehmen deren Anwendungen. Aus unserer Perspektive 
der funktionierenden Checks and Balances würde eine 
solche Entwicklung zu viel Macht und Einfluss auf eini
ge wenige Länder konzentrieren.

Es existieren noch weitere solche Marktplätze für andere 
Arten von Anwendungen und Bereiche, etwa das «Cloud
ServicesPortal» der Deutschen Verwaltungscloud227, 
«Deutschland.Digital» für smarte Kommunen228 oder der 
«Marktplatz der KIMöglichkeiten»229 (MAKI). Diese Por
tale sollen einem Beschluss des ITPlanungsrates zufolge 
in dem «Marktplatz der Zukunft» gebündelt werden.230 
Ein einziger, zentraler Marktplatz wiederum gleicht ei
ner eCommercePlattform wie «Amazon.com» und lässt 
einen zentralen Gatekeeper entstehen, der ebenfalls, 
wenn auch auf andere Art und Weise, Macht und Ein
fluss konzentriert.
Wenn dieser Marktplatz angenommen wird und sich 
etabliert, wird es interessant zu beobachten, in wessen 
Einflusssphäre er angesiedelt wird, wie er organisiert 
wird und ob er über die Zeit eher zentralisierende oder 
dezentralisierende Tendenzen fördert (siehe dazu auch 
die Entwicklungen im Vereinigten Königreich).
Auch die zukünftigen Auswirkungen von Cloud und Soft
wareasaServiceAngeboten (SaaS), gilt es zu verfolgen.

Interaktion nach aussen (Behördenportale, Authenti-
fizierung, e-ID)

Während es bei den zuvor analysierten Tätigkeitsfeldern 
«Standardisierungslandschaft» und «Digitale Datenhal
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tung» (Registermodernisierung) um das «Backend» ging, 
also vor allem um die Vernetzung bestehender Daten 
und Anwendungen, und in dem Bereich «Interne Soft
warelösungen» die Anwendungen selbst im Fokus stan
den, soll es nun um das «Frontend» gehen, also darum, 
wie der (Online)Zugang von Bürgerinnen und Bürgern 
oder Unternehmen zum Staat (letztendlich zu den Fach
verfahren) organisiert und technisch umgesetzt ist.
Diesen Zugang zu digitalisieren, wird seit knapp acht 
Jahren (!) im Rahmen des Onlinezugangsgesetz (OZG) in 
Angriff genommen. Das OZGProjekt umfasst den Auf
bau eines Portalverbundes, die Einrichtung eines Nut
zerkontos und die beiden erwähnten Digitalisierungs
programme «Bund» und «Föderal». 
Der erste Anlaufpunkt für Bürger, Bürgerinnen und 
Unternehmen, und damit der eigentliche Zugang zum 
OnlineDienst, erfolgt über ein Verwaltungsportal. In 
Deutschland ist die Portallandschaft sehr dezentral um
gesetzt. Der Zugang kann über das Bundesportal231, Län
derportale232 oder sogar Kommunal bzw. Fachportale 
erfolgen, die jeweils über eine eigene Such und Bezahl
komponente, ein Nutzerkonto und ein Postfach verfü
gen müssen.
Diese vielfältige Landschaft wird dann zu einem Portal
verbund verknüpft. Die Verknüpfung erfolgt auf techni
scher Ebene über das «PortalverbundOnlineGateway» 
(PVOG). Es wird von der FITKO verwaltet, die über den 
ITPlanungsrat die meisten Stakeholder integriert. Das 
PVOG sammelt die Beschreibungen und Metadaten al
ler Verwaltungsleistungen der angeschlossenen Portale 
ein und verteilt sie auf drei verschiedenen Wegen an die 
zusammengeschlossenen Verwaltungsportale. In der Re
gel werden alle 24 Stunden die gesamten Daten abgeru
fen, validiert und in das PVOG eingespielt. Auf diesem 
Weg sollen über jedes Portal alle Verwaltungsdienstleis
tungen gefunden und alle OnlineDienste aufgerufen 
werden können.233 Das Verwaltungsportal des Bundes 
(Bundesportal) ist jedoch eigentlich als der zentrale Ein
stiegspunkt gedacht.
Der ganze Portalverbund befindet sich derzeit noch in 
Umsetzung. Sollte er wie angedacht als Gesamtsystem 
funktionieren, wäre das ein Meilenstein der dezentralen 
Verwaltungsdigitalisierung. Aus unserer Perspektive der 
Notwendigkeit funktionierender Checks and Balances 
würde eine derartige Infrastruktur beispielsweise zen
trale autokratischen (Durchgriffs)Tendenzen erheblich 
erschweren.

Die Authentifizierung für den Zugang zu den digitalen 
Verwaltungsleistungen (im Portalverbund) erfolgt über 

die Konten der Nutzerinnen und Nutzer. Ursprünglich 
hat sogar jedes Portal jeweils eigene Nutzerkonten be
reitgestellt. Die Authentifizierung mithilfe eines Kontos 
über ein Portal sollte aber genügen und gleichzeitig für 
die anderen Konto gelten («Single SignOn»). Dafür wa
ren die Konten interoperabel zu gestalten. Das Projekt 
«Föderiertes Identitätsmanagement interoperabler Nut
zerkonten» (FINK) hat diese Interoperabilität umgesetzt.
Allerdings ist mittlerweile die Pflege der Nutzerkonten 
durch viele verschiedene Portale als zu aufwendig ver
worfen worden. FINK wird daher (leider) nicht weiter
verfolgt. Mit dem OZGÄnderungsgesetz vom 24.07.2024 
wurde beschlossen, stattdessen das Authentifizierungs
verfahren des Bundes (die «BundID») als einziges Nutzer
konto («Bürgerkonto») zu einer «DeutschlandID» weiter
zuentwickeln.234 Wie der Name schon sagt, wird es auf 
Bundesebene vom BMI betrieben. 
Damit ist Deutschland für die Aufgabe der Authentifi
zierung von seinem dezentralen Ansatz abgewichen und 
hat sich für eine zentrale Lösung entschieden. 

Die Identifikation (im Rahmen der BundID) kann auf ver
schiedenen Wegen erfolgen, die abhängig vom Sicher
heitsniveau der jeweiligen Verwaltungsleistung sind. 
Je höher das Sicherheitsniveau ist, desto höher sind 
die Anforderungen an die Identifizierung. Für manche 
Leistungen genügt Wissen, also Benutzername und Pass
wort («Basisregistrierung»). Das Vertrauensniveau «subs
tanziell» wird mit dem «ELSTERZertifikat» erreicht. Bei 
diesem Zertifikat handelt es sich um eine elektronische 
Signatur, die vom ELSTERTrustcenter für die elektroni
sche Steuererklärung vergeben wird. Hauptentwickler 
von ELSTER ist das Bayerische Landesamt für Steuern.235

Das Vertrauensniveau «hoch» kann nur über die Zu
gangsart «OnlineAusweis» erreicht werden. Als «Online 
Ausweis» kann der deutsche Personalausweis mit On
linefunktion, der in Deutschland bereits seit 2010 als 
eID dient, der elektronische Aufenthaltstitel oder die 
 eIDKarte für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ge
nutzt werden.236 Die Identifikation erfolgt über das Aus
lesen des RFIDChips des physischen Ausweises mithilfe 
von Smartphone und «AusweisApp».
Auch wenn die Ausgabe des Personalausweises mit On
lineFunktion bei den lokalen Ämtern erfolgt, liegt die 
(ausschliessliche) Kompetenz für das Ausweiswesen 
beim Bund. Damit ist die primäre Lösung für die Identi
fikation ebenfalls zentral auf Bundesebene angesiedelt, 
dies allerdings mit der Besonderheit, dass es in Deutsch
land mit dem ELSTERZertifikat einen weiteren Weg 
gibt, in den die Länder involviert sind.
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5. ESTLAND

Übersicht über die Punkteverteilung für Estland in den vier Kriterien:

  KRITERIUM
Maximale 

Punkte
Punkte 
2025

  Standardisierungslandschaft (Institutionalisierung, 
   Verbreitung, Durchsetzbarkeit) 20 11

  Digitale Datenhaltung (Staatliche Datenbanken/
  Register, Datenaustausch)

40 17

  Interne Softwareanwendungen 20 14

  Interaktion nach aussen (Behördenportale, 
   Authentifizierung, e-ID)

20 9

Total 100 51

Die Ausgangslage in Estland ist eine andere als in der 
Schweiz und in Deutschland. Estland ist kein föderalisti
scher Bundesstaat, sondern ein zentralistischer Einheits
staat. Ausser der Exekutivverwaltung auf der obersten, 
nationalen Ebene gibt es seit 2017 nur noch die kom
munale Ebene der Gemeinden («Omavalitsused») mit 
begrenzten eigenen Kompetenzen.237

Entsprechend zentralisiert ist auch die digitale Verwal
tungslandschaft, wenn auch erst auf den zweiten Blick. 
So ist beispielsweise die Registerlandschaft nominell de
zentral, die wichtigsten Register sind jedoch auf natio
naler Ebene zentralisiert oder institutionell unter einem 
Dach vereint. Die Zuordnung der Datensätze über ver
schiedene Register hinweg erfolgt über einen lebens
lang gleichbleibenden, eindeutigen, quasiöffentlichen 
Identifikator, der zudem Geschlecht und Geburtsdatum 
im Klartext enthält. Die DatentransportInfrastruktur 
Xtee, die estnische «XRoad»Implementierung, ist zwar 
dezentral organisiert, hat aber eine ganz zentralisierte 
GovernanceStruktur. Auch seinen hohen Grad an Inter
operabilität hat Estland nicht primär über den Weg der 
Standardisierung erreicht, sondern über die Pflicht zur 
Nutzung einer einheitlichen («XRoad»)Software als Ba
sisdienst.
Im Bereich der Softwareanwendungen hat das Land 
schon früh auf eigene, massgeschneiderte Entwicklun
gen und relativ stark auf «Open Source» gesetzt, sodass 
die estnische Landschaft der Softwareanwendungen 
viel fältiger ist.
Noch ist der Zugang zu den estnischen «Government 
Services» primär dezentral über ein Portal realisiert, wel
ches mehrheitlich nur als Gateway dient. Aber die Ten
denz geht auch hier in Richtung zentraler Bündelung 

der Services. Authentifizierungs und Identifikations
dienste (eID) sind logischerweise ebenfalls als zentrale 
Dienste auf nationaler Ebene realisiert.

Standardisierungslandschaft (Institutionalisierung, 
Verbreitung, Durchsetzbarkeit)

Ende 2024 hat Estland einen bemerkenswerten Schritt 
getan. Es hat nahezu alle Kompetenzen im Bereich der 
staatlichen Verwaltungsdigitalisierung an das Justiz
ministerium übertragen, das nun als «Ministry of Jus
tice and Digital Affairs» («Justiits ja Digiministeerium») 
firmiert.238 Die Idee dahinter ist, die Entwicklung der 
gesetzlichen Grundlagen (Rechtssicherheit) und deren 
Umsetzung in die digitale Praxis unter einem Dach zu 
vereinen. Die Rechtmässigkeit der (zunehmend schnel
ler) fortschreitenden technologischen Entwicklung soll 
so gewährleistet und gleichzeitig die Kosten der Abstim
mung zwischen den beiden Seiten derselben Medaille 
gesenkt werden.239

Konkret ist die dortige Abteilung «Digitaler Staat» («Di
giriigi Osakond») nun unter anderem zuständig für 
das Organisieren des «Staatlichen Informationssystems» 
(«Riigi Infosüsteemi») und die dazugehörige Architektur. 
Dafür organisiert und beaufsichtigt sie die «Informa
tion System Authority», die «Riigi Infosüsteemi Ameti» 
(RIA).240

Die RIA ist der operative Arm des Ministeriums und wur
de bereits 2011 gegründet, damals noch unter der Ägide 
des Wirtschaftsministeriums, als mehrere anderen In
stitutionen fusionierten. So entstand eine Behörde mit 
weitreichenden Steuerungs und Harmonisierungskom
petenzen.241
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Der «Public Information Act», in dem der ursprüngliche 
«Database Act» aufgegangen ist, regelt den Umgang mit 
staatlichen Daten. Das Gesetz verfolgt ein sehr strenges 
OnceonlyPrinzip bzw. geht noch darüber hinaus. Dem
nach ist es gesetzlich sogar verboten, in verschiedenen 
Datenbanken dieselben Daten zu erfassen.242

Das Besondere aber ist, dass die Einrichtung, Inbetrieb
nahme oder Änderung einer staatlichen Datenbank 
technisch mit der RIA (und mit dem estnischen Statistik
amt), sowie der Datenschutzabteilung des Ministeriums) 
abgestimmt und von ihr genehmigt werden muss. Nur 
dann kann sie Teil des Staatlichen Informationssystems 
werden und am digitalen Datenaustausch der Behörden 
(über Xtee) teilnehmen. Ausgenommen von der Teil
nahme und Genehmigungspflicht sind lediglich solche 
Datenbanken, die ausschliesslich der internen Arbeits
organisation dienen oder als Staatsgeheimnis eingestuft 
sind.243

In der Praxis erfolgen Abstimmung und Genehmigung im 
Rahmen der (verpflichtenden) Registrierung einer Daten
bank im «staatlichen Informationsverwaltungssystem», 
dem «Riigi Infosüsteemi Haldussüsteem» (RIHA).244 Dabei 
wird die technische Konformität, MetadatenBeschrei
bung, die semantische Struktur der Daten und so wei
ter geprüft.245 Den datenbankführenden Behörden wird 
dafür ein Tool («Data Governance Component») namens 
RIHAKE zur Verfügung gestellt, welches sie bei der Um
setzung der vorgegeben Datenstandards unterstützt.246

Der Mechanismus, einen hohen Grad an Interoperabi
lität für den Datenaustausch zu erreichen, ist damit in 
Estland ein anderer. Dort wurde nicht versucht, einheit
liche Spezifikationen in Form von Standards in einem 
definierten Prozess festzulegen, der alle Stakeholder 
einbezieht. Vielmehr wurde (von Anfang an) von einer 
zentralen Stelle aus ein Transport und Datenaustausch
system (XRoad/Xtee) entwickelt. Jeder, der daran teil
nehmen möchte, muss sich in RIHA registrieren und die 
entsprechenden semantischen, technischen und pro
zessualen Voraussetzungen erfüllen. Gleichzeitig ist die 
Teilnahme grösstenteils verpflichtend.
Auch wenn der Quellcode der XRoadSoftware offen ist 
und teilweise bereits existierende Standards/Protokolle 
verwendet, ist sie selbst nicht standardisiert. Der est
nische Mechanismus der Harmonisierung gleicht also 
eher der Verwendung einheitlicher Software.
Der Grad der Vereinheitlichung und Interoperabilität, 
der auf diese Art und Weise erreicht wurde, ist logischer
weise sehr hoch, auch wenn es in der Praxis selbst in 
Estland Probleme gibt.247 Er ist aber auch «Topdown» 
verordnet. So wurde, um ein anderes Beispiel anzufüh

ren, der relativ neue «Data Description Standard» für das 
«Open Data Portal» vom estnischen Statistikamt («Eesti 
Statistika») auf Weisung des Ministeriums entwickelt 
und zentral vorgegeben.248

Im estnischen Setting ist mit der Abteilung «Digitaler 
Staat» und der RIA ein zentraler Gatekeeper entstanden, 
der indirekt über den Zugang zum Staatlichen Informati
onssystem die Standardisierungslandschaft kontrolliert. 
Aus Sicht der Effizienz und Funktionalität ist das ein 
grosses Plus, aus unserer Perspektive der Checks and Ba
lance» hat dieser Ansatz aber auch Nachteile. Ein Stück 
weit wird dieses institutionelle Setting inzwischen da
durch ausgeglichen, dass die zugrunde liegende XRoad
Software von einem Zusammenschluss verschiedener 
nordischer Länder entwickelt wird.249

Zwar gibt es in Estland noch weitere Standardisierungs
organisationen, wie etwa das «Eesti Standardikeskus» 
(EVS), welches in geringem Umfang auch ITrelevante 
Standards im Portfolio führt,250 diese sind aber für das 
Verwaltungssystem nur von marginaler Bedeutung.

Digitale Datenhaltung (staatliche Datenbanken/Re-
gister, Datenaustausch)

Das erwähnte staatliche Informationsverwaltungssys
tem RIHA ist nicht nur ein GovernanceProzess, sondern 
gleichzeitig auch ein Verzeichnis, welches Transparenz 
über die mehr als 1.300 verschiedenen estnischen Daten
banken und Informationssysteme im weiteren öffent
lichrechtlichen Kosmos herstellt.251 Es enthält (Live)
Informationen über den Inhalt der gespeicherten Daten 
und ihre Struktur, die jeweils zum Einsatz kommenden 
interoperablen Standards und Schnittstellen, die daten
bankführende Institution, die gesetzlichen Grundlagen 
und die Sicherheitsstufe.252

Auch wenn es einige Register und Datenbanken auf 
kommunaler Ebene gibt,253 sind die bedeutenderen auf
grund des zentralistischen Systems Estlands auf natio
naler Ebene angesiedelt, prinzipiell zwar nicht bei einer 
zentralen Instanz, sondern verteilt auf zahlreiche Ver
waltungsinstitutionen.
In der Praxis allerdings werden einige der wichtigsten 
(digitalen) Datenbanken und Informationssysteme des 
Landes unter dem Dach einer einzigen Institution be
trieben, dem «Centre of Registers and Information Sys
tems, in Estnisch «Registrite ja Infosüsteemide  Keskus» 
(RIK). Es operiert ebenfalls unter dem neuen Justiz 
und Digitalministerium. Es führt unter anderem das 
nationale Unternehmensregister, welches alle in Estland 
registrierten juristischen Personen enthält, das nationa
le Grundbuch oder auch das nationale Strafregister.254 
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Darüber hinaus betreibt das RIK auch noch das im Zu
sammenhang mit der Digitalisierung der Justiz beschrie
bene gerichtliche «eFileSystem» sowie das «Court Infor
mation System» (KIS).
Fundamentale Bausteine der öffentlichen Verwaltungs
digitalisierung sind in Estland damit nicht nur auf na
tionaler Ebene, sondern auch institutionell zentralisiert.

Zudem wird das Melderegister und das Personenstands
register in Estland in einer einzigen Datenbank vereint. 
Es wird ebenfalls als zentrales, nationenweites «Popula
tion Register» geführt, allerdings im Ressort des Innen
ministeriums.255 Es enthält neben den Personal, Adress 
und Personenstandsinformationen auch Daten über 
Ethnie, Nationalität, Verwandtschaft und Wahlberechti
gung inklusive der entsprechenden Dokumente.

1. «Isikukood» («Personal Identification Code»)

Das Besondere am estnischen «Population Register» aber 
ist, dass jeder und jede Registrierte zudem mit der Re
gistrierung einen «Personal Identification Code» («Isiku
kood») erhält. Dieser ist darüber hinaus nicht nur eine 
zufällige Zahl, sondern besteht unter anderem aus einer 
Kennziffer für das Geschlecht und dem Geburtsdatum. 256

In den Datenbanken und Registern des estnischen Staat
lichen Informationssystems wird dieser «Isikukood» als 
Identifikator (wie in Deutschland die steuerliche IdNr 
oder in der Schweiz die AHVNummer) genutzt, um 
beim Datenaustausch die einzelnen Datensätze einer 
Datenbank eindeutig und korrekt zuordnen zu können. 
Der «Isikukood» bleibt lebenslang gleich und ist quasi 
öffentlich. Er dient sogar teilweise als Benutzernahmen 
für bestimmte Dienste und ist auf dem Personalausweis 
aufgedruckt (so können physische und digitale Identität 
leicht verknüpft werden).257

Der Vorteil dieser Herangehensweise mittels eines der
artigen Identifikators liegt in der einfachen praktischen 
(technischen) Umsetzbarkeit sowie der geringen Fehler
anfälligkeit. Ein komplexes System wie das österreichi
sche mit den bereichsspezifische Identitätskennzeichen 
ist nicht notwendig, ebensowenig die deutschen Umwe
ge über die steuerliche IdNr und das Identitätsdatenab
rufverfahren (IDA). Aber der Preis für diese einfachere 
Lösung ist hoch. Die Art und Weise der Implementie
rung des «Isikukood» vereinfacht die Zusammenführung 
von Daten und damit das Profiling ganz erheblich. Da er 
zudem unverschlüsselt das Geburtsjahr und Geschlecht 
enthält, pseudonymisiert er nicht einmal die Zuordnung 
richtig und sorgt so für eine leichte Identifizierbarkeit 
der Datensätze.

2. Xtee/XRoad258

Der eigentliche Datenaustausch erfolgt dann über einen 
sicheren «Data Exchange Layer», der in Estland die Be
zeichnung «Xtee» trägt. Xtee («tee» ist Estnisch für Stras
se) bezeichnet seit 2015 die estnische Implementierung 
der «XRoad»OpenSourceSoftware.259 Die «XRoad»Soft
ware selbst wird inzwischen vom «Nordic Institute for 
Interoperability Solutions» weiterentwickelt, einem Zu
sammenschluss von Estland, Finnland und Island, gelei
tet von den zuständigen Ministerien. Mithilfe des neu
eren «Document exchange protocol» (DHX) können auch 
Dokumente über Xtee ausgetauscht werden.260

Von der prinzipiellen architektonischen Herangehens
weise unterscheidet sich Xtee auf den ersten Blick nicht 
stark vom deutschen NOOTS. Es basiert ebenfalls auf 
dem Gedanken des weiter oben im deutschen Kontext 
ausführlich beschriebenen «4CornerModel». Der «Data 
Consumer» (die datenanfragende Institution) muss sich 
zudem über einen vorgeschalteten «Security Server» als 
Eintrittstor mit dem System verbinden. Der Security 
Server handhabt die kryptografischen Schlüssel für Ver
schlüsselung und Signatur, versendet Informationen, 
protokolliert jeden Vorgang und so weiter. Der «Service 
Provider» (die datenführende Institution) verbindet sich 
ebenfalls über einen eigenen Security Server. Bevor sie 
die Daten austauchen können, müssen die Security Ser
ver die «Central Services» und die «Trust Services» kon
taktiert haben. Die Central Services führen das Adress
register («Member Registry») und übernehmen wichtige 
Sicherheitsfunktionen («Security Policy») für das gesam
te System und stellen beides den Security Servern zur 
Verfügung («Global Configuration»). Die «Trust Services» 
kontrollieren die Identität der Teilnehmer anhand von 
digitalen Zertifikaten und bezeugen die Zeitstempel.
Im XteeSystem ist, genau wie in jeder anderen Imple
mentierung von «XRoad», ein «Operator» für das ge
samte System verantwortlich. Er betreibt die Central 
Services, er ist zuständig für das Onboarding neuer In
stitutionen in das System und er sieht alle Vorgänge, da 
die Security Server ihm die Protokolle senden. Er hat 
zwar keine Einsicht in den Datenverkehr, da dieser di
rekt und verschlüsselt zwischen den Parteien fliesst, er 
kann sich aber theoretisch Zugriff auf die Datenbanken 
verschaffen. In Estland wird auch diese wichtige Rolle 
des Operators durch die Information System Authority 
(RIA) übernommen.261

Xtee ist damit, auf den zweiten Blick, im Vergleich zum 
deutschen NOOTSKonzept wesentlich zentraler aufge
baut.262 Im NOOTSystem sind beispielsweise Adressre
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gister («Registerdatennavigation») und Authentifizierung 
(«IAM für Behörden») als separate Instanzen konzipiert. 
Im XteeSystem übernehmen diese Funktionen während 
des alltäglichen Datenaustauschs die Security Server 
(nachdem sie sich zuvor die gültige «Global Configura
tion» geholt haben). So kann Xtee theoretisch tagelang 
ohne Kontakt zu «Central Services» und «Trust Services» 
funktionieren.
Noch bedeutender ist aber, dass die tatsächliche Be
rechtigung einer Institution zur Datenbankabfrage vom 
System nicht kontrolliert wird. Dafür ist im XteeSys
tem jede datenbankführende Institution selbst verant
wortlich. Im deutschen NOOTSystem gibt es dafür eine 
eigene dritte Instanz (die «Vermittlungsstellen»), welche 
die abstrakte Berechtigung bei jedem Datenabruf prü
fen, ohne selbst Kenntnis von dem Inhalt des Datenaus
tauschs zu haben.263 Auch der ganze Prozess rund um die 
Nutzung und Abfrage des Identifikators («IDM für Perso
nen») fehlt in Xtee.
Auf dem Papier ist «XRoad» damit zwar ein dezentrales 
System, allerdings mit einem mit einem hoch zentrali
sierten GovernanceSystem. Zudem sind in der Praxis 
der estnischen Implementierung Xtee die wichtigsten 
Datenbanken und Zuständigkeiten ebenfalls stark zen
tralisiert.

In Estland ist man sich dieser Nachteile des (dafür hoch
effizienten, ausfallsicheren und praktikablen) XteeSys
tems bewusst. Man versucht, es durch verschiedene 
Massnahmen auszugleichen. Zum einen wird die Art der 
Datenabfrage durch Templates genau vorgegeben. Das 
soll zu umfassende/generelle Abfragen verhindern.264 
Zum anderen besteht ein sehr hohes Mass an Trans
parenz im System. Alle Vorgänge und Datenabfragen 
werden protokolliert, vom Operator (und auch den da
tenführenden Stellen) überwacht und sogar (in Teilen) 
veröffentlicht.265 Missbräuchliche Abfrage sollen auf 
diese Weise schnell auffallen, da auch die Abfragemus
ter überwacht werden. Gleichzeitig können die Bürger 
und Bürgerinnen ebenfalls alle Vorgänge (mit Bezug zu 
persönlichen Daten) in einem «Data Tracker» nachvoll
ziehen.266 Freilich handelt es sich bei all dem lediglich 
um eine Kontrolle ex post.
Darüber hinaus wird versucht, die Risiken durch rela
tiv starke gesetzliche Datenschutzbestimmungen und 
vertragliche Vereinbarungen zu minimieren, die alle 
Teilnehmer des XteeSystem untereinander eingehen 
müssen, inklusive des geschätzten ungefähren täglichen 
Abfragevolumens.
Transparenz sowie rechtliche und vertragliche Absiche
rungen lassen sich in der (manchmal rauen) Realität mit 

verhältnismässig geringem Aufwand bei entsprechen
dem Willen aushebeln, rückabwickeln oder anpassen. 
In Estland gilt dies nun um so mehr, da grosse Teile der 
Kompetenzen für die Verwaltungsdigitalisierung im Jus
tizministerium angesiedelt sind. Zwar hat Estland ein 
gut funktionierendes, praxistaugliches und interopera
bles System für Datenhaltung und austausch etabliert. 
Allerdings um den Preis, dass solche Kräfte, die das estni
schen System für (demokratiefeindlichen) Zwecke zum 
Nachteil der Bürgerinnen und Bürger nutzen wollen, 
nur an relativ wenigen Stellen eingreifen müssen.

Interne Softwareanwendungen

Estland setzt, genau wie die Schweiz und Deutschland, 
im Bereich OfficeLösungen und Betriebssystemen pri
mär auf Microsoft und hat inzwischen in Teilen der öf
fentlichen Verwaltung Microsoft 365 eingeführt.267 Auch 
Estlands neuer «Virtual Assistant» «Bürokratt», der als 
weiterer Kommunikationskanal zwischen Bürgern und 
Bürgerinnen auf der einen und Verwaltungsinstitutio
nen auf der anderen Seite etabliert werden soll und ei
gentlich ein OpenSourceProjekt ist, wird auf Microsofts 
AzureCloud laufen.268

Sowohl OracleSoftware (Datenbankmanagementsyste
me) als auch SAPSoftware (ERP) kommen zum Einsatz, 
sind jedoch in der estnischen Verwaltung weniger stark 
verbreitet als in den anderen untersuchten Ländern.269 
Das dürfte auch damit zu tun haben, dass Estland ver
sucht, OpenSourceSoftware auch in diesem Bereich zu 
fördern.270 Gerade im Bereich des Datenbankmanage
ments werden etwa auch kleineren Behörden sogenan 
nte «Standardlösungen» («Standardlahendus») zur Verfü
gung gestellt, die proprietäre, freie und massgeschnei
derte Komponenten kombinieren.271

Spätestens mit der Veröffentlichung des Quellcodes 2015 
und der Weiterentwicklung der XRoadSoftware unter 
der «MIT Free Software Licence» hat sich das estnische 
Mindset in Richtung Eigenentwicklungen verschoben.272 
Weitere bekannte OpenSourceBeispiele sind die «Es
tonian Electronic Identity Software» (siehe dazu im 
nächsten Abschnitt) oder die Software für die elektro
nische Stimmabgabe («iVoting»).273 Auch ein Repository 
(«Koodivaramu») existiert seit 2019, um OpenSource
Anwendungen leichter zugänglich zu machen.274

Estland verfolgt strategisch das Ziel «Open by Default», 
also sämtliche mit Steuergeldern finanzierte Software 
als OpenSourceSoftware zu veröffentlichen.275 Zwar 
wurde der «Estonian State Property Act» bereits dahinge
hend angepasst, dass jeder Owner sich dafür entschei den 
kann, entwickelte Software unter einer OpenSource 
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Lizenz zu veröffentlichen, allerdings ist Estland regula
torisch noch nicht so weit gegangen wie die Schweiz, die 
dieses Prinzip bereits in Gesetzesform gegossen hat.276

Ganz ähnlich dem «Digital Marketplace» im Vereinigten 
Königreich (siehe dort) hat Estland sein Beschaffungs
wesen zentralisiert und eine zentrale Plattform namens 
«Public Procurement Register» («Riigihangete Register») 
geschaffen, dessen Nutzung grösstenteils verpflichtend 
ist.277 Sie führt durch den gesamten Beschaffungspro
zess, von der Vorbereitung bis zum Abschluss des Ver
trages inklusive etwaiger Kommunikation oder Auktio
nen.278 Durch die Veröffentlichung von Vorgängen im 
«Open Data Standard»Format und der Einführung eines 
«Unique Identifier» für jeden Beschaffungsvorgang und 
jeden «Beneficial Owner» wird versucht, grösstmögliche 
Transparenz zu erzielen (zu den potenziellen Folgen 
der Zentralisierung des Beschaffungswesens siehe im 
Abschnitt zum Vereinigten Königreich).279

Interaktion nach aussen (Behördenportale, Authenti-
fizierung, e-ID)

Als einheitliches «Frontend» und Haupteinstiegspunkt 
der öffentlichen Verwaltungen in Estland dient die 
« Eesti.ee»Plattform. Sie wird, genau wie Xtee, wiede
rum von der RIA entwickelt und auf nationaler Ebene 
betrieben. Ursprünglich (2003) diente Eesti.ee als reines 
Informationsportal, wurde aber bereits 2007 um die 
Mög lichkeit des Zugangs zu Verwaltungsdienstleistun
gen («eServices») erweitert.280 Manche Dienstleistungen 
sind direkt in die Plattform integriert, für die Mehrheit 
der Dienstleistungen hat es jedoch eine reine Portal
funktion. Es dient lediglich als Gateway und verlinkt auf 
das jeweilige Portal der zuständigen Behörde.281

Der Entwicklung der eServices in Estland geht aber da
hin, zunehmend einheitliche Services für einheitliche 
(Lebens)Events zu designen, d. h. Events wie Hochzeit, 
Geburt, Scheidung oder Arbeitslosigkeit, die in der Le
bensrealität als ein Vorgang wahrgenommen werden, 
aber mehrere unterschiedliche Behördengänge involvie
ren. Diese behördlichen Schritte sollen dann ebenfalls 
in einen einzigen Service integriert werden. Umgesetzt 
wird diese Idee durch eine eigene Plattform, auf die über 
Eesti.ee zugegriffen werden kann.282 Owner dieser Platt
form ist wiederum das Justiz und Digitalministerium, 
Operator ist ebenfalls die RIA. 
Der zukünftige Trend geht also, aus Überlegungen der 
Benutzerfreundlichkeit und User Experience, in Rich
tung zentralerer Plattform.

Eesti.ee integriert auch eine Kommunikationskompo
nente in Form einer nationalen Mailbox. Seit Dezember 
2024 ist das Portal auch als mobile Anwendung in Form 
einer App verfügbar.283 Neben den Portalen auf natio
naler Ebene verfügen auch die Kommunen über eigene 
Verwaltungsportale.284

Estland besitzt mit «TARA» auch einen zentralen Au
thentifizierungsservice («Riigi autentimisteenus»). Die
ser wird ebenso von der RIA bereitgestellt und betrie
ben.285 2023 wurde er um einen «SingleSignOnSerivce» 
(GovSSO) erweitert.286

Für die Identifikation im digitalen Raum wird schon 
seit 2002 (!) die estnische eID genutzt.287 Herausgegeben 
wird sie von dem estnischen «Police and Border Guard 
Board».288

Die eID, in Estland «eID» geschrieben, kann auf drei ver
schiedene Arten hinterlegt und genutzt werden. Zum 
einen gibt es sie Form einer physischen IDCard mit 
Chip, welcher durch ein spezielles Lesegerät ausgelesen 
werden kann («Chipbased»). Zum anderen existiert die 
Variante «MobileID» über eine SIMKarte mit Krypto
grafieModul («SIMbased»). Die MobileIDSIM wird zwar 
von den privaten Mobilfunkanbieter ausgeliefert, muss 
aber mithilfe der physischen IDKarte aktiviert wer
den.289 Als letztes wurde die auf einer SmartphoneApp 
basierenden SmartID eingeführt («Appbased»).290 Auch 
die SmartID, welche bemerkenswerterweise von dem 
privaten Unternehmen «SK ID Solutions» herausgegeben 
wird, benötigt zunächst die IDCard oder MobileID für 
die Aktivierung.291 Darüber hinaus wurde mittlerweile 
auch die «EU eID» integriert.
Auf den Trägermedien befinden sich zwei digitale Zerti
fikate, eines davon für die Authentifizierung. Es ist (in
zwischen) entweder mittels PINCode oder Biometrie 
geschützt. Das Zertifikat enthält neben den öffentlichen 
Schlüsseln auch persönliche Angaben zu den Nutzen
den, unter anderem die bereits erwähnte eindeutige 
amtliche Identifikationsnummer («Isikukood»). Nach 
unserem Verständnis wird in Estland das komplette Zer
tifikat («Authentication Certificate») bei jedem Einsatz 
mit dem Validierungsdienst abgeglichen und auf Gültig
keit überprüft. Dieser Dienst wird ebenfalls durch das 
private Unternehmen «SK ID Solutions» bereitgestellt.292 
Ein derartiger technischer Lösungsansatz ermöglicht 
es (theoretisch), die Nutzung der eID zu protokolieren 
(«Linkability»). Er erlaubt technisch das unerwünschte 
Profiling, auch wenn in Estland Massnahmen implemen
tiert worden sind, um es in der Praxis zu verhindern.
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6. VEREINIGTES KÖNIGREICH

Übersicht über die Punkteverteilung für das Vereinigte Königreich in den vier Kriterien:

  KRITERIUM
Maximale 

Punkte
Punkte 
2025

  Standardisierungslandschaft (Institutionalisierung, 
   Verbreitung, Durchsetzbarkeit) 20 2

  Digitale Datenhaltung (Staatliche Datenbanken/
  Register, Datenaustausch)

40 5

  Interne Softwareanwendungen 20 4

  Interaktion nach aussen (Behördenportale, 
   Authentifizierung, e-ID)

20 1

Total 100 12

Die komplizierte, historisch gewachsene Ausgangslage 
im Vereinigten Königreich unterscheidet sich grundle
gend von den anderen drei untersuchten Staaten. Das 
Vereinigte Königreich ist weder als föderalistischer Staat 
noch als zentralistischer Einheitsstaat organisiert. In 
jüngerer Zeit wurde im Zuge der «Devolution» Macht an 
die teilweise autonomen Landesteile Schottland, Wales 
und Nordirland abgegeben. Jedoch können die meisten 
dieser Entwicklungen jederzeit von der zentralen Ins
tanz, dem britischen Parlament, wieder modifiziert und 
auch revoziert werden, da sie von keiner kodifizierten 
Verfassung geschützt sind. In der Folge sind manche 
britischen Ministerien («His Majesty’s Government») für 
das gesamte Königreich zuständig («Reserved Matters»), 
andere nur für das englische Kernland. England selbst 
ist überwiegend als zentralistische Einheit aufgebaut. 
Aber auch dort gibt es gerade in jüngster Zeit zuneh
mend Tendenzen zu mehr Dezentralisierung. Dies gilt 
auch in vertikaler Hinsicht, etwa mit «Greater London» 
und den «Combined Authorities».
Wir konzentrieren uns in vorliegender Analyse auf der 
Art und Weise der digitalen Transformation auf das 
Kernland England sowie dessen öffentliche Verwaltung. 

England hat einen eigenen Weg der digitalen Transfor
mation der öffentlichen Verwaltungen eingeschlagen. Es 
hat sich schon früh für die digitalen Technologien geöff
net. Von Anfang an wurde jedoch stark auf (proprietäre) 
Anwendungen gesetzt, die am privaten Markt verfügbar 
sind. Auch dominieren mit fortschreitender Digitalisie
rung stark zentralisierte technologische Lösungen. Eine 
Entwicklung, die durch den ausdrücklichen Fokus auf 
die prioritäre Nutzung von Public Clouds verstärkt wird. 

Die Verteilung von Macht und Einfluss auf viele Schul
tern wird auf der britischen Insel nicht als vorrangiges 
Ziel gesehen. Diesbezüglich herrscht ein völlig anderes 
Mindset. Missbrauchsprävention wird, wenn überhaupt, 
auf andere Weise zu erreichen versucht.

Standardisierungslandschaft (Institutionalisierung, 
Verbreitung, Durchsetzbarkeit)

Grundsätzlich war die Standardisierung im Zuge der di
gitalen Transformation ein wenig prominentes Thema 
in England.293 Das hat damit zu tun, dass die bisherige 
Verwaltungsdigitalisierung stark von proprietärer Soft
ware geprägt war, die ihre eigenen Formate etabliert hat. 
Ausserdem wurde zunächst der Fokus auf die Digitalisie
rung des nach aussen sichtbaren Zugangs zu den staatli
chen Dienstleistungen gelegt. Das «Frontend» wurde also 
priorisiert (dazu im Abschnitt «Interaktion nach aussen» 
mehr). Die frischgebackene Strategie «A blueprint for 
modern digital government» vom Januar 2025 erkennt 
jedoch eine zunehmende Notwendigkeit zur Standardi
sierung. Der Grund liegt darin, dass ein wichtiges Ziel 
dieser Strategie die Umsetzung des OnceOnlyPrinzipes 
ist. Behörden sollen Daten von Personen nur einmal an
fordern müssen und mehrfach nutzen können.294 Dafür 
müssen die verschiedenen Verwaltungsträgern und ihre 
unterschiedlichen ITSysteme aber eine «gemeinsame 
Datensprache sprechen» und sich über Programmier
schnittstellen austauschen können. Primär zuständig 
für diese Standardisierungsbestrebungen ist der neue 
«Government Digital Service».
Die Zuständigkeiten für die englische Digitalisierungs
bemühungen im öffentlichen Sektor wurden in  jüngerer 
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Zeit mehrfach umstrukturiert. Zunächst wurde im Feb
ruar 2023 das neue «Department for Science, Innovation 
& Technology» (DSIT) gegründet, um (auch für den öf
fentlichen Sektor) die Digitalisierungskräfte in einem 
Ministerium zu bündeln.295 Die neue LabourRegierung 
zentralisierte im Januar 2025 die Kompetenzen weiter. 
Auf Basis eines externen Berichtes liess sie die erwähnte 
neue Digitalisierungsstrategie erarbeiten. Im Zuge die
ser Strategie wurde ein zentrales «Digital Centre» – der 
neue «Government Digital Service» – für die gesamten 
öffentlichen Verwaltungen gegründet. Dafür wurden 
unter anderem das «Central Digital and Data Office» 
(CDDO), der ursprüngliche «Government Digital Service» 
and der «Incubator for AI» in eine einzelne neue Behör
de, präziser gesprochen in eine «High Profile Group», 
überführt, welche den Namen «Government Digital Ser
vice» (GDS) übernahm.296

Der GDS soll nun in Zusammenarbeit mit Ministerien 
und Lokalregierungen verstärkt entsprechende Daten
standards und Taxonomien entwickeln. Wie diese Vor
stellungen dann in der Praxis tatsächlich umgesetzt 
und die Stakeholder koordiniert werden, lässt sich noch 
nicht abschätzen.
Trotz der zentralen Zusammenfassung von Kompeten
zen im GDS, scheinen auch weiterhin weitere Standar
disierungsinstitutionen für den öffentlichen Sektor 
zu bestehen, zum Beispiel die «Data Standards Autho
rity» (DSA).297 Sie kann allerdings nur Empfehlungen 
für Datenstandards auszusprechen.298 Die tatsächliche 
Entwicklung und Implementierung verbleibt bei den 
zuständigen Behörden. Die DSA wurde im Jahr 2020 
gegründet und ist dem «Cabinet Office» unterstellt. Ge
leitet wird sie von einem «Steering Board», in welchem 
verschiedene Behörden vertreten sind. Unterstützt wird 
es durch weitere Institutionen, etwa der «Data and Tech
nology Architecture Design Authority (DTADA)».299

Darüber hinaus gibt es wohl auch noch das «Open Stan
dards Board» (OSB). Das OSB ist ein Expertengremium, 
ebenfalls unter Führung des Cabinet Office. Es ist breit 
angelegt und besteht aus Mitgliedern öffentlicher und 
privater Stakeholder. 300 Sein Fokus liegt primär auf offe
nen Interoperabilitätsstandards. Diese werden in einem 
offenen Verfahren evaluiert, welches den Stakeholdern 
erlaubt, Vorschläge einzureichen. Das Open Standards 
Board kann wohl – nach eigenen Angaben – Standards 
für verbindlich erklären.301 Unklar ist, auf welcher Ba
sis diese Verbindlichkeit erklärt werden kann. Auch das 
genaue Verhältnis/Zusammenspiel von «Data Standards 
Authority» und «Open Standards Board» konnte von uns 
nicht eruiert werden. Zudem finden sich keine konkre
ten Hinweise auf Aktivitäten von Open Standards Boards 

oder Data Standards Authority im vergangenen Jahr.302 
Gleichzeitig scheinen sie nicht im neuen GDS aufgegan
gen zu sein.
Darüber hinaus entwickeln noch anderen Institutionen 
sektorspezifische Standards. Das «Office for National Sta
tistics» beispielsweise entwickelt eigene Datenstandards 
für statistische Erhebungen und auch einen entspre
chenden Katalog.303 Ebenso entwickelt der «National 
Health Service England» eigene Standards für Gesund
heitsdaten und führt ebenfalls einen eigenen Katalog.304

Obwohl Grossbritannien mit GOV.UK über ein fort
schrittliches Verwaltungsportal als Frontend verfügt, be
steht im Backend erheblicher Nachholbedarf. So stellt 
ein Bericht vom Department for Science, Innovation & 
Technology und vom Government Digital Service aus 
Januar 2025 für das britische Parlament fest, dass die 
öffentliche Verwaltungsdatenbanklandschaft stark frag
mentiert und deshalb nicht interoperabel nutzbar ist.305 
Der Zugang zu Daten müsse derzeit zwischen den ein
zelnen Institutionen aufwendig und direkt verhandelt 
werden und könne nur begrenzt realisiert werden, da 
die genutzten Formate der (meist proprietären) Soft
wareanwendungen sich unterscheiden und gemeinsame 
Standards fehlen. 
Die erwähnte Data Standards Authority hat zwar ein 
Verzeichnis empfohlener Datenstandards veröffent
licht, welches derzeit allerdings lediglich elf Standards 
umfasst.306 Ebenso führt sie eine Liste von Katalogen 
an Datenstandards anderer Verwaltungsträger.307 Diese 
Kataloge enthalten solche Standards, welche nicht von 
der DSA empfohlen werden. Des Weiteren wird eine 
Liste von Programmierschnittstellen (API) für den öf
fentlichen Sektor in Grossbritannien herausgegeben, 
sowie eine Wegleitung, wie solche Schnittstellen zu ent
wickeln sind.308 Auch das «Open Standards Board» hat 
eigene Listen sowohl für empfohlene als für verbindli
che Standards publiziert,309 seit 2023 sind jedoch keine 
Einträge hinzugekommen. Ausserdem sind die Listen 
unvollständig.310 
Der neue Government Digital Service bekommt wohl 
nicht die Möglichkeit, Standards für verbindlich zu 
erklären, soll aber das Recht erhalten, die Veröffentli
chung zumindest von Informationen zu Programmier
schnittstellen von den Verwaltungsinstitution zu verlan
gen, wobei erwartet wird, dass es sich um eine offene 
Schnittstelle handelt.311

Wie im späteren Abschnitt «Verwaltungsinterne Soft
warelösungen» noch weiter ausgeführt wird, setzt Gross
britannien in der öffentlichen Verwaltung stark auf 
(Cloud)Dienstleistungen privater Anbieter. Diese basie
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ren meist auf proprietärer Software und verwenden 
herstellerspezifische Standards, die nur innerhalb des 
jeweiligen digitalen Ökosystems funktionieren. Die Um
stellung auf einheitliche Standards war bisher technisch 
zu aufwendig und kostenintensiv sowie der Widerstand 
zu gross. Es wird sich zeigen, ob die Umsetzung der neu
en Verwaltungsdigitalisierungsstrategie hieran etwas 
ändern kann. Im Vergleich zu den anderen untersuch
ten Ländern befindet sich das Vereinigte Königreich so
mit noch frühen Phase der Entwicklung.

Digitale Datenhaltung (staatliche Datenbanken/ 
Register, Datenaustausch)

Obwohl es sich um keinen föderalistischen Staat han
delt, ist in England, aufgrund historischer Gegebenhei
ten, die Datenbanklandschaft derzeit ebenfalls noch 
erstaunlich stark fragmentiert – entweder auf lokaler 
Ebene oder in den Silos der verschiedenen Institutio
nen. Aufgrund des direkten (analogen) Zugangs zu den 
Bürgern und Bürgerinnen halten die lokalen Behörden 
(«Councils») auch in der englischen Verwaltung wichtige 
Datenbestände.
Allerdings gibt es einige britische Besonderheiten. So be
steht in Grossbritannien beispielsweise weder eine allge
meine Meldepflicht noch gibt es klassische Einwohner
melderegister.312 Zwar sah der Identity Cards Act 2006 
die Einführung einer nationalen Identitätskarte samt 
zentraler Datenbank («National Identity Register») vor, 
doch wurde das Programm 2010 von der neuen Regie
rung mit dem Identity Documents Act 2010 wieder ein
gestellt.313

Mangels Einwohnerregister nehmen die (freiwilligen) 
Wählerregister eine wichtige Rolle ein. Grossbritan
nien verfügt über kein zentrales Wahlregister. Viel
mehr existiert eine Vielzahl lokaler Wahlregister in den 
«Councils», die von den lokalen «Electoral Registration 
Officers» geführt werden.314 Deren Inhalt wird jährlich 
überprüft.315 Es bestehen zwei Arten von Wählerregis
tern, das «Electoral Register» sowie das «Open Register». 
Das Electoral Register ist vollständig. Jede Person kann 
zwar Einsicht nehmen, es jedoch nicht vervielfältigen 
oder anderweitig nutzen. Das Open Register hingegen 
ist unvollständig, da sich die Wählerinnen und Wähler 
auf Wunsch löschen lassen können. Es wird von amt
licher Seite als Kopie verkauft.316 Private Organisationen 
haben die Open Register der verschiedenen lokalen Be
hörden gesammelt und diese als zentrale Sammlung ins 
Internet gestellt.317 Diese Sammlung dient im Prinzip als 
eine Art (unvollständiges) nationales – aber privatisier
tes – Adressregister.

Die Nationale Wahlkommission aggregiert die Register 
der lokalen Electoral Registration Officers. Dafür wurden 
die Daten über einen Microsoft Exchange Server einge
sammelt. Dieser wurde Opfer einer Cyberattacke, durch 
die 2021 und 2022 die Daten von 40 Millionen Wählern 
aus dem «Electoral Register» gestohlen und veröffentlich 
wurden.318

Ein weiteres Beispiel für die englische Datenhaltung 
sind die Zivilstandsregister. Für diese ist das 1836 ge
gründete «General Register Office» zuständig. Es ist in
zwischen Teil des «HM Passport Office», welches wie
derum Teil («High Profile Group») des «Home Office», 
also des Innenministeriums, ist. Das General Register 
Office ist für die Führung und rechtliche Verwaltung der 
Personenstandsregister (Geburten, Eheschliessungen, 
ein getragene Partnerschaften und Sterbefälle) in 
England und Wales verantwortlich.319 Lokale Behörden 
(«Register Offices») nehmen die Einträge vor. Seit 2006 
kommt hierfür das System «Registration Online» (RON) 
zum Einsatz. Die Einträge werden regelmässig mit ei
nem zentralen Register in London abgeglichen.320

Hinsichtlich der Handhabung der Register, insbesonde
re des Wählerregister sollte deutlich werden, dass auf 
der britischen Insel generell ein anderes Verständnis in 
Bezug auf den Umgang mit staatlichen Datenbeständen 
herrscht, auch wenn dieser Umstand dadurch ausgegli
chen wird, dass ein – bei einer solchen Herangehenswei
se besonders sensibles – Melderegister nicht existiert.

Das völlig andere Mindset zeigt sich auch, wenn wir 
die Praxis des Datenaustausches betrachten. Der Da
tenaustausch erfolgt derzeit in der Praxis vor allem 
auf direktem Weg. Dieser wird durch den «Digital Eco
nomy Act» und den «Data Protection Act» erlaubt.321 
Für den Datenaustausch vorausgesetzt werden spezi
fische Vereinbarungen zwischen den beteiligten Behör
den (sogenannte «Data Sharing Agreements»). Die Ver
handlungen zwischen einzelnen Behörden über diese 
«Agreements» gestalten sich oft zeitaufwendig und 
nehmen viele Ressourcen in Beschlag.322 Eine Liste der 
abgeschlossenen Agreements findet sich auf GOV.UK.323

Diese Herangehensweise sollte im Zuge der fortschrei
ten digitalen Transformation durch einen zentralen 
«Data Marketplace» ersetzt werden. Ein Strategiepapier 
in Form einer Roadmap für die Jahre 20222025 legt 
das Ziel fest, einen entsprechenden Prototyp zu ent
wickeln.324 Er soll das einfache behördenübergreifende 
Teilen von Daten ermöglichen. In einem Blogpost aus 
dem Jahr 2023 wurde dieser Ansatz weiter erläutert. Es 
wird eine Plattform beschrieben, auf welcher Daten
sätze mittels Metadatenkatalog aufgefunden und über 
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einen «SharingService» direkt geteilt werden können. 
Bis 2024 sollte sich der Prototyp in der Betatestphase be
finden.325 Im Februar 2024 ist bestätigt worden, dass ein 
erster Prototyp in der AlphaPhase entwickelt worden 
ist.326 Mit der Weiterentwicklung zu einem BetaProto
typ wurde das auf Landwirtschaftsdaten spezialisierte 
Unternehmen «Agrimetrics» beauftragt, Auftraggeber 
war das «Cabinet Office».327 Die neue Software soll auf 
dem bestehenden «Data Marketplace» von Agrimetrics 
für Landwirtschaftsdaten basieren.328

Die neue Strategie für Verwaltungsdigitalisierung aus 
dem Januar 2025 erwähnt den «Data Marketplace» 
allerdings nicht mehr. Sie sieht vielmehr vor, eine 
«National Data Library» zu schaffen, welches das Auf
finden und Nachnutzen von Datensätzen Auffinden er
leichtern soll.329 Der Ansatz gleicht der Idee des «Data 
Marketplaces». Das Verhältnis von beiden ist aber noch 
ungeklärt. 
Ausserdem soll ein «Digital Backbone» erstellt werden. 
Das soll ein System sein, welches die Interoperabilität 
von Systemen sicherstellt und die dafür nötigen Pro
grammierschnittstellen (API) bereitstellt.330 Wie dieses 
«Digital Backbone» genau umgesetzt werden soll, ist 
noch völlig offen. Denn noch existieren diese Pläne nur 
auf dem Papier. Wie sie konkret erreicht werden sollen, 
wird erst im Sommer 2025 durch eine Roadmap be
kanntgegeben werden.331

Grossbritannien steht bei der effizienten, digitalen Ver
knüpfung seiner Datenbanklandschaft noch ganz am 
Anfang. Das Strategiepapier aus dem Januar 2025 mar
kiert hierfür lediglich einen (Neu)Anfang. Aber die Ten
denz ist eindeutig. Sobald ein Datenbestand oder ein 
Prozess digital transformiert wird, wird er bzw. die In
frastruktur zentralisiert. Das hatte sich schon mit dem 
«National Identity Register» gezeigt und wird sich mit 
«Data Marketplace» oder «National Data Library» fortset
zen. Insofern übernehmen die staatlichen Institutionen 
die Logik und Lösungsansätze aus der Wirtschaft nahe
zu ungefiltert. Auch der direkte, behördliche Daten
austausch über die «Data Sharing Agreements», ohne 
die Zwischenschaltung von Intermediären, zeigt bei
spielsweise ein komplett anderes Verständnis von Miss
brauchsprävention und Datenschutz im Kontext der 
Verwaltungsdigitalisierung. Sorge wegen eines exzessi
ven oder missbräuchlichen Datenaustausches oder des 
Einstehens von zentralen DatenGatekeepern scheinen 
nicht immanent zu sein.

Interne Softwareanwendungen

Grossbritannien verfolgt im Rahmen der bereits 12 Jahre 
(!) alten «Cloud First Policy» das Ziel, bei der Beschaffung 
möglichst alle ITDienstleistungen und Software aus der 
Cloud – und zwar bevorzugt aus einer Public Cloud – 
zu beziehen.332 «OnpremiseLösungen» sollen nur in 
begründeten Einzelfällen gekauft werden können. Be
stehende Lösungen sollen nicht nur auf Cloudserver 
migriert, sondern durch spezifischen CloudLösungen, 
etwa SaaS, ersetzt werden.333

Die Cloud First Policy wird vor allem von den Institutio
nen auf nationaler Ebene adoptiert, deren Anwendun
gen zu ungefähr 60 % in die Cloud migriert sind. Auf lo
kaler Ebene ist die Adoptionsrate wesentlich geringer.334

Die notwendigen Softwarelösungen für die Ziele der 
Cloud First Policy sollen vor allem durch die Angebote 
des privaten Marktes gedeckt werden. Dafür wurde das 
«GCloud Framework» sowie der «Digital Marketplace» 
geschaffen, beide nun in der Domäne des «Crown Com
mercial Services», dem britischen Beschaffungsamt. Bei 
dem «GCloud Framework» handelt es sich um ein Rah
menabkommen, dem alle (privaten) Anbieter zustim
men müssen und welches für alle Anbieter gleich ist. 
Die Anbieter müssen sich im Vorfeld bewerben.335 Das 
aktuelle Rahmenabkommen ist «GCloud 14».336

Die staatlichen Institutionen können Dienstleistungen 
in den drei Kategorien CloudDienste, Software und 
Support über den «Digital Marketplace» beschaffen. 
Dort umfasst beispielsweise der Bereich CloudSoftware 
die Kategorien «Accounting and Finance, Analytics and 
business intelligence, Application security, Collabora
tive working, Creative, design and publishing, Customer 
relationship management (CRM), Electronic document 
and records management (EDRM), Healthcare, Human 
resources and employee management, Information and 
communication technology (ICT), Legal and enforce
ment, Marketing, Operations management, Project ma
nagement and planning, Sales, Schools, education and 
libraries, Software development tools, Transport and lo
gistics». Aktuell werden über den «Digital Marketplace» 
12.903 CloudSoftwareLösungen, und insgesamt 44.424 
Dienstleistungen angeboten.337 Allein im Rahmen von 
«GCloud 12» wurden vom «Central Government» Dienst
leistungen im Wert von über GBP 4  Milliarden be
schafft.338

Auch wenn die Nutzung des «Digital Marketplaces» nicht 
verpflichtend ist, agiert dieser faktisch als zentraler Ga
tekeeper für die öffentliche ITBeschaffung. Das Beschaf
fungswesen wurde damit stark zentralisiert. 
Einerseits schafft eine solche zentrale Plattform Trans
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parenz und erhöht den Wettbewerb. Andererseits kann 
so auch die aus der Privatwirtschaft hinlänglich be
kannte «Winnertakesmost»Dynamik besser ihre Wir
kung entfalten. Denn grosse Anbieter könnten, wenn 
sie über den «Marketplace» einfacher Verträge mit Ver
waltungsbehörden aller vertikaler und horizontaler 
Ebenen abschliessen können, starke Skaleneffekte rea
lisieren. Bisher entfielen jedenfalls 63,13  % aller Trans
aktionen auf der Plattform, also knapp zwei Drittel, auf 
«Large Companies».339 Der «State of Digital Government 
Review» vom Januar 2025 hält ferner fest, dass fast alle 
Institutionen auf die Angebote der zwei führenden 
CloudProvider zurückgreifen.340 Für Dienstleistungen 
von Microsoft, inklusive M365 und Copilot, hat der 
«Crown Commercial Service» jedenfalls für fünf Jahre 
ein besonderes «Strategic Partnership Arrangement 
2024» (SPA24) verkündet – für sämtliche berechtigte In
stitutionen und alle Beschaffungswege.341 

Die grossen, privaten Anbieter bedienen sich zudem 
noch andere Kanäle als den «Marketplace». Im Rahmen 
des «Synergy Programmes» wurde beispielsweise allein 
mit «Oracle» ein zehnjähriger Vertrag im Wert von USD 
1 Milliarde geschlossen. Mit dem «Synergy Program
me» soll für vier britische Ministerien, die zusammen 
fast die Hälfte aller Staatsbediensteten beschäftigen, 
eine gemeinsame «Shared Services Platform» aufgebaut 
werden. Die Plattform soll für alle vier Ministerien die 
Finanz, Logistik und Personalprozesse auf Basis von 
Oracles ERP, SCM and HCMLösung vereinheitlichen.342

Das «Synergy Programme» kann als gutes Beispiel dafür 
dienen, wie sich Softwarelösungen mit fortschreitender 
digitaler Transformation durch die Nutzung einzelner 
proprietärer Anwendungen auch über die organisatori
schen Grenzen hinweg zentralisieren (Stichwort: Depar
temental/Ressortprinzip).

In England werden kaum Bemühungen in Richtung 
OpenSourceSoftware verfolgt, um diesen Zentralisie
rungstrend zu stoppen. Zwar wurde bereits 2010 ein 
(erneuerter) «Open Source Action Plan» veröffentlicht, 
welche OpenSourceSoftware gegenüber proprietärer 
Software priorisiert, allerdings existiert die dazugehö
rige Homepage heute nicht mehr.343 Auch der «Tech
nology Code of Practice» fordert die Nutzung von OSS. 
Jedoch sind nicht einmal einzelne Pilotprojekte, wie in 
der Schweiz oder Deutschland, erkennbar. Ein eigener 
Bericht zu den «Open Source Software Best Practices» 
vom März 2025, welcher vom «Department for Science, 
Innovation and Technology» in Auftrag gegeben wurde, 
empfiehlt zwar eine interne OSSStrategie, 344 dennoch 

hat das Thema OSS keinen Eingang in die neuste Digi
talisierungsstrategie für die Verwaltung aus dem Januar 
2025 gefunden.345

Interaktion nach aussen (Behördenportale, Authenti-
fizierung, e-ID)

Anfänglich gehörte das Vereinigte Königreich auf dem 
Feld des eGovernments zu den führenden Nationen 
weltweit – zumindest, wenn man den eGovernment
Fortschritt auf die Art und Weise des «OECD  Digital 
Government Index» oder des «UN EGovernment Devel
opment Index» misst. Das hing vor allem mit der Of
fenheit gegenüber vorhandenen, proprietären Markt
anwendungen und deren früher Nutzung sowie einem 
Fokus auf das sichtbare «Frontend» zusammen.
So wurde die GOV.UKWebsite bereits 2012 als zentrale 
OnlinePlattform und einziger Zugang zu staatlichen 
Dienstleistungen und Informationen eingeführt. Eng
land verfolgte von Anfang an die Strategie, sämtliche 
Behördenleistungen auf einer einzigen Plattform zu 
bündeln.346 Folglich ersetzte GOV.UK 1.882 andere staat
liche Websites.347 Das Portal enthält Informationen zu 
einer Vielzahl von Verwaltungsdienstleistungen und er
möglicht es, direkt auf Behördenleistungen online zu
zugreifen. Es wird durch den «Government Digital Ser
vice» (GDS) verwaltet.348

GOV.UK basiert auf einem eigenen DesignSystem.349 Die 
verschiedenen Verwaltungsinstitutionen können auf Ba
sis dieses einheitlichen DesignSystems eigene Services 
entwickeln, anschliessen und hosten.350 Sie behalten so
mit grundsätzlich die Kontrolle über den Inhalt und die 
Daten der von ihnen bereitgestellten Dienstleistungen. 
Jedoch erfolgt der Zugang immer über die zentrale Do
main und das Portal von GOV.UK.
Will eine Behörde eine andere Domain oder ein anderes 
DesignSystem als GOV.UK verwenden, so muss es sich 
den Wunsch durch den GDS bewilligen lassen.351 Eine 
GOV.UKDomain und das Designsystem steht auch loka
len Verwaltungsträgern zur Verfügung.352

Ausnahmen von der Strategie eines zentralen, einheit
lichen Behördenportals für alle sind nur für solche Or
ganisationen vorgesehen, deren von der Zentralregie
rung unabhängige Identität betont werden sollen. Dies 
betrifft vor allem Polizeidepartemente, den National 
Health Service, die Justiz und das Parlament.353 Daneben 
betreiben einige lokale Council noch ihre eigene Verwal
tungsportale.354

Neben dem eigentlichen Portal stellt der Government 
Digital Service verschiedene weitere Basisdienste, wie 
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ein Bezahlsystem (GOV.UK Pay) und einen Kommunika
tionskanal (GOV.UK Notify) zu Verfügung. Im Aufbau 
befindet sich derzeit noch die «GOV.UK Wallet». Sie soll 
künftig sämtliche durch britische Behörden ausgestell
ten Dokumente zentral speichern. Behörden sollen ver
pflichtet werden, Dokumente (auch) in digitaler Form 
auszustellen.355 Der Dienst soll im Verlauf des Jahres 
2025 mit dem digitalen Veteranenausweis starten.356 
Von besonderer Bedeutung ist das zentrale Authentifi
zierungssystem «GOV.UK One Login» (One Login). One 
Login ersetzt die zuvor existierenden 19 verschiedenen 
BehördenLogins und 44 unterschiedlichen Anmelde
methoden.357 Die Verwendung von One Login ist sämt
lichen Behörden, welche öffentliche Dienstleistungen 
anbieten, verpflichtend vorgeschrieben.358 Es wird eben
falls zentral durch den Government Digital Service be
trieben.359

Die Identität von Nutzern des One Login wird mittels 
drei verschiedener Verfahren überprüft. Erstens kann, 
wenn vorhanden, über die «GOV.UK ID Check App» 
eine Identitätskarte hinterlegt werden. Zweitens kann 
der Identitätsnachweis über ein «Post Office» erfolgen. 
Drittens kann eine Person ihre Identität mittels Sicher
heitsfragen, basierend etwa auf Mobilfunkvertrag, Kon
toinformationen bzw. Steuerbescheid, nachweisen.360 
Gerade letztere Variante ist erstaunlich, verknüpft sie 
doch primär private Informationen mit einem staatli
chen Identitätsnachweis.

Digitale Identitäten privater Aussteller kommen nicht 
mehr zum Zug. Beim Vorgänger des One Login waren 
die privaten digitalen Identitäten hingegen noch ein 
Kernelement. Der Vorgänger hiess «GOV.UK Verify»,361 
und wurde zwischen 2016 und 2023 betrieben.362

Ist das Login heutzutage über One Login erfolgt, so wer
den die für einen «Service» benötigten (Basis)Daten von 
einem GOV.UKOneLoginServer an den «Service» (die 
Verwaltungsleistung) gesendet.363 Ob die Login Vorgänge 
und die Datenbereitstellung vom OneLoginServer pro
tokolliert werden (können), liess sich von uns nicht eru
ieren.
Das One Login übernimmt somit indirekt die Funktio
nen eines zentralen Melderegisters und auch faktisch 
die Funktion einer eID – zunächst nur gegenüber Ver
waltungsbehörden. Allerdings könnte die schon ange
dachte Ausweitung des One Login, etwa zur Altersverifi
kation für den Kauf von Alkohol in Pubs und Clubs oder 
bei Kinobesuchen, darauf hindeuten, One Login künftig 
generell zur Identifikation auch im privaten Sektor ver
wenden zu wollen.364 Dies käme dann der Einführung 
einer nationalen (digitalen) Identitätskarte durch die 
Hintertüre gleich.365

Es lässt sich festhalten: Für den digitalen Zugang zu 
staatlichen Dienstleistungen sowie für den Basisdienst 
Authentifizierung und Identifikation hat sich England 
für die nahezu maximalmögliche zentrale Umsetzungs
varianten (auf oberster, nationaler Ebene) entschieden.
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2. Teil

Die Digitalen  Dynamiken
(ein kurzer Überblick)
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DIGITALE DYNAMIKEN

Die Entwicklungen und Phänomene, die wir als digitale 
Dynamiken zusammenfassen, sind die zentralen Treiber 
einer transformativen oder gar disruptiven Entwicklung. 
Sie verursachen mit der Zeit erhebliche Macht und Ein
flussverschiebungen im System, wenn sie nicht bewusst 
gebrochen werden. Die – aus unserer Sicht – wichtigs
ten acht digitalen Dynamiken werden wir in diesem Ab
schnitt übersichtsartig beleuchten. Ökonominnen und 
Ökonomen erforschten sie und ihre Folgen im Zuge 
des Entstehens der digitalen Ökonomie. In den letzten 
zwanzig Jahren gestalteten sie so unterschiedliche Bran
chen wie die Musik und Filmindustrie, den Handel, das 
Hotelgewerbe, aber auch die klassischen Industrien und 
ihre Lieferketten um. Im Zuge dessen profitieren einige 
Akteure, andere verschwanden in der Bedeutungslosig
keit und gleichzeitig entstanden ganz neue Akteure.

Die acht Dynamiken und ihre Wirkungen lassen sich 
aus dem wirtschaftlichen Kontext auf den staatlichen 
übertragen. Denn aus dem Digitalisierungsblickwinkel 
betrachtet weisen Wirtschaft und Staat Parallelen in der 
Funktionsweise auf. Um diese Parallelen sehen zu kön
nen ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass der 
überwiegende und auch weiter anwachsende Teil staat
licher Tätigkeit von immaterieller Natur ist. Die staat
lichen Institutionen stellen einen Rechtsrahmen für die 
vielfältigen Tätigkeiten der Bürger, Bürgerinnen und 
Unternehmen bereit. Sie regulieren die Wirtschaft, wir
ken auf die Ressourcenverwendung ein und versuchen 
die Konjunktur zu steuern sowie Preisstabilität zu ge
währleisten. Sie sorgen für Verbraucherschutz, verteilen 
Einkommen um und so weiter. All diesen Aufgaben 
kommen die staatlichen Institutionen überwiegend 
nach, indem sie unzählige Regeln für die Menschen 
und Unternehmen in ihrem Staatsgebiet kreieren, diese 
auch vermitteln und ihre Einhaltung kontrollieren. Öko
nomen und Ökonominnen würden sagen, dass der Staat 
Informationsgüter («information goods») herstelle.
Kommen wir kurz zurück auf die Wirtschaft zu spre
chen. Mit dem Begriff «Wirtschaft» werden üblicherwei
se alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Produktion, 
Distribution und dem Verbrauch von privaten Gütern 
und Dienstleistungen zusammengefasst. Als Hauptak
teure gibt es Produzenten, Händler und Konsumenten. 
Vereinfacht dargestellt, stellen Produzenten oder Produ
zentinnen die Güter und Dienstleistungen her, Händle
rinnen oder Verkäufer überführen die Güter und Dienst
leistungen zu den Konsumierenden, welche sie nutzen. 
In einer Marktwirtschaft ist der zentrale Steuerungs 
und Feedbackmechanismus zwischen den Akteuren der 
Marktpreis. Die Rolle des Staates ist in diesem Modell 

weitgehend darauf beschränkt, die Einhaltung der Re
geln zu überwachen und als Korrektiv einzugreifen.
Im staatlichen Setting von Demokratien westlicher 
Prägung gleichen die Parlamente (die gesetzgebende 
Gewalt bzw. Legislative) den Produzierenden der Privat
wirtschaft. Sie stellen allerdings keine Güter und Dienst
leistungen her, sondern etablieren Verhaltensregeln in 
Form von formellen Gesetzen. Die Rolle der öffentlichen 
Verwaltung (die vollziehende Gewalt bzw. Exekutive) 
wiederum ähnelt der Rolle des Handels als Bindeglied 
oder Intermediär zwischen Erzeugern und Erzeugerin
nen sowie Abnehmern und Abnehmerinnen. Die staatli
che Administration führt die Gesetze aus, indem sie diese 
konkretisiert und den Rechtsunterworfenen die enthal
tenen Verhaltensregeln vermittelt, ihre Einhaltung kon
trolliert, und die dafür notwendigen Informationen er
hebt oder im Falle von Zuwiderhandlungen Sanktionen 
ausspricht. Die Bürger, Bürgerinnen und Unternehmen 
hingegen gleichen den Konsumentinnen und Konsu
menten der Privatwirtschaft. Sie «konsumieren» als Ad
ressaten und Adressatinnen die erlassenen Verhaltens
regeln. Sie tun dies, indem sie sich an die Regeln halten. 
Verhalten sie sich nicht regelkonform, werden sie Adres
sat von Sanktionen. Die öffentlichrechtlichen Gerichte 
bzw. das Verfassungsgericht (der hier relevante Teil der 
rechtssprechenden Gewalt bzw. Judikative) haben eine 
Sonderstellung. Sie dienen als Korrektiv – genau wie 
der Staat im privatwirtschaftlichen Modell –, wenn es 
zu unrechtmässigem Verhalten der staatlichen Akteure 
kommt. Einen Steuerungs und Feedbackmechanismus 
gibt es im demokratischen System in Form von Wahlen 
und Präferenzäusserungen, vermittelt durch Interes
sengruppen (Lobbying), Massenmedien und vermehrt 
auch durch soziale Medien. Der Regierung kommt im 
Übrigen eine Doppelrolle zu. Einerseits steht sie an der 
Spitze der öffentlichen Verwaltung und ist massgeblich 
für die Umsetzung und Konkretisierung der Gesetze ver
antwortlich. Andererseits kann sie über ihre Rolle im 
Gesetzgebungsverfahren und eine in der Praxis nicht 
unerhebliche Kontrolle über die Regierungsmehrheit im 
Parlament auch an der ursprünglichen Ausgestaltung 
der Verhaltensregeln mitwirken.
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Damit ergibt sich folgendes Bild:

Dieser «Übersetzungsschlüssel» erlaubt es uns, die (po
tenziell disruptiven) Auswirkungen der digitalen Dyna
miken auf den öffentlichen Sektor abzuschätzen, wie 
wir es im Folgenden in aller Kürze tun werden.
Wir haben auf Fussnoten grösstenteils verzichtet. Aus
führlichere und detailliertere Informationen und Erklä
rungen zu Vorzügen und Grenzen des «Übersetzungs
schlüssels», zu den einzelnen digitalen Dynamiken und 
deren Auswirkungen, sowie einen ausführlichen Fuss
notenapparat zu den Erkenntnissen der Forschung zur 
Digitalen Ökonomie, finden Interessierte in unserem 
Sachbuch Automated Democracy – Die Neuverteilung 
von Macht und Einfluss im digitalen Staat, Herder Ver
lag, 2024.

1. HOHE ANFÄNGLICHE INVES-
TITIONSKOSTEN  VERSCHAFFEN 
BESTEHENDEN, KAPITALSTAR-
KEN INSTITUTIONEN  EINEN 
VORTEIL.

Digitalisierung ist kostenintensiv. Vor allem in der ersten  
Transformationsphase müssen erhebliche Investitio nen 
getätigt werden. Die erforderlichen initialen  Ausgaben 
sind meist sehr hoch und werden oft unterschätzt. 

Ska lierbare, komplexe Software zu entwickeln, Open
SourceProdukte zu adaptieren, eine HardwareInfra
struktur aufzubauen oder Sensoren zur Datenerhebung 
zu installieren, ist teuer. Eine Datengrundlage von aus
reichender Qualität zu schaffen und die eigenen Daten
bestände zu digitalisieren, ist aufwendig. Auch das Per
sonal zu trainieren, die Arbeitsprozesse anzupassen, 
Widerstände zu überwinden und so weiter, ist kosten
intensiv. Die Kosten für eine skalierbare CloudInfra
struktur sind etwa im dreistelligen Millionenbereich an
zusiedeln.
In der Forschung zur Digitalen Ökonomie wird dieses 
Phänomen als JKurve der Produktivität («Productivity
JCurve») beschrieben. Die notwendigen Anfangsinvesti
tionen sind oft so hoch, dass das traditionell gemessene 
Wachstum der Produktivität366 in denjenigen Unterneh
men, die in die Digitalisierung investieren, für einen 
Zeitraum von einigen Jahren spürbar zurückgeht. Die 
getätigten Investitionen in Technologie und Personal 
(«Digital Capital») zahlen sich erst deutlich zeitverzögert 
aus, sind dann aber meist an einem plötzlichen Anstieg 
der Produktivität erkennbar. Die traditionell gemes
sene Produktivität wird daher zunächst unterschätzt, 
weil Kapital und Arbeit für den Aufbau von (digitalem) 
Knowhow genutzt werden und damit keine Waren oder 
Dienstleistungen generieren. In späteren Jahren wird sie 
dann wiederum überschätzt, wenn dieses Knowhow be
ginnt, sich bei der Produktion auszuzahlen. Diese Fehl

Produktion/Herstellung

Handel/Verkauf/Vermittlung

Konsum

Staat als Korrektiv

Steuerungs- und Feedback-
mechanismus: Marktpreise

Legislative (insb. Parlamente)

Exekutive (insb. die  öffentlichen 
Verwaltungen)

Bevölkerung

Judikative (insb. Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichtsbarkeit) als Korrektiv

Steuerungs- und Feedback mechanismus: 
Wahlen/ Interessenvertretungen/Medien

https://www.amazon.de/Automated-Democracy-Neuverteilung-Einfluss-digitalen/dp/3451396963
https://www.amazon.de/Automated-Democracy-Neuverteilung-Einfluss-digitalen/dp/3451396963
https://www.amazon.de/Automated-Democracy-Neuverteilung-Einfluss-digitalen/dp/3451396963
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messung des Produktivitätswachstums nimmt die Form 
einer charakteristischen JKurve an.
Die Auswirkungen dieses abstrakt klingenden Phäno
mens sind sehr konkret. So fällt es grossen Unterneh
men leichter, Kapital bereitzustellen und Personal zu 
trainieren. Mittelständische und kleinere  Unternehmen 
können die notwendigen Investitionen sehr viel schwe
ren stemmen. Folglich wächst der Anteil grosser Unter
nehmen an der Wirtschaft stetig.367 Auch in der Start
upLandschaft lassen sich die Folgen gut beobachten. 
Startups mit innovativen Lösungsansätzen und neuen 
technologischen Ideen, die in der Regel kapitalschwach 
sind, werden meist in einer frühen Phase von finanz 
und personalstärkeren Unternehmen aufgekauft oder 
müssen in nicht unerheblichem Masse Kapital von aus
sen («Venture Capital») akquirieren. Die Anzahl der Start
ups, die ihren Aufstieg selbstfinanziert hat (sogenanntes 
«Bootstrapping») ist sehr gering.
Die Notwendigkeit hoher, anfänglicher Investitionskos
ten setzt eine Dynamik in Gang, die solchen Unterneh
men (und Volkswirtschaften) einen Vorteil verschafft, 
die viel Kapital bereitstellen können.

Notwendigkeit  hoher  Investitionen im  öffentlichen 
Sektor

Der Staat ist kein einheitliches Gebilde. Die verschie
denen staatlichen Institutionen verfügen über sehr un
gleiche Budgets und unterschiedlichen Einfluss. Manche 
Institutionen können freier über ihr Budget entscheiden 
und es selbständiger zuteilen als andere. Die Möglich
keit, das eigene Budget bei Bedarf zu erweitern und die 
politischen Entscheidungsträger entsprechend unter 
Druck zu setzen, sind ebenfalls ungleich verteilt. Auch 
in anderer Hinsicht unterscheidet sich die Ausgangslan
ge für die digitale Transformation von Einrichtung zu 
Einrichtung. Manche staatlichen Institutionen unter
halten bereits heute grosse ITAbteilungen und haben 
ein technikaffines Mindset im Haus, andere können auf 
deutlich weniger technologisches Knowhow und Inter
esse zurückgreifen und müssen zunächst in das Training 
der vorhandenen oder in neue Mitarbeiter und Mitarbei
terinnen investieren. 
Genau wie in der Privatwirtschaft fällt es manchen Ins
titutionen daher sehr viel leichter, finanzielle und per
sonelle Mittel zu akquirieren und bereitzustellen. Dieje
nigen Institutionen können sich einen technologischen 
Vorsprung gegenüber den anderen erarbeiten («First Mo
ver Advantage»). In der Folge können sie die  Dynamik 
minimaler Grenzkosten (dazu sogleich) nutzen und 
ska lieren. Das bedeutet, sie können die von ihnen ent

wickelten Tools, ITSysteme, CloudInfrastruktur, KIMo
delle oder ihre Datenbasis auch für andere, ressortfrem
de Aufgaben zur Verfügung stellen oder diese an sich 
ziehen. Sie können auch ihr Knowhow, ihre Tools und 
Daten an andere Institutionen «verkaufen».
Im digitalen Transformationsprozess verschafft dieser 
Umstand beispielsweise dem Bund einen Vorteil gegen
über den Gliedstaaten, diesen wiederum einen Vorteil 
gegenüber den Kommunen. Grosse, technikaffine Depar
temente/Ministerien haben eine bessere Ausgangslage 
als kleine. Auf diese Weise entsteht oft eine Tendenz 
zum Bund im Sinne von: «Möge der Bund das doch bitte 
digitalisieren oder uns ein Tool bereitstellen, wir haben 
kein Geld und kein Personal dafür». 
Die öffentlichen Verwaltungen stehen im  Allgemeinen 
besser da als die Gerichte und die Parlamente, deren Kos
tensteigerungen von der Öffentlichkeit immer  beson
ders kritisch beurteilt wird.
Die aus der Notwendigkeit hoher Investitionskosten 
resultierende Dynamik setzt auf diesem Weg (oft unge
wollt und auf der Ebene des Faktischen) grundlegende 
demokratischen Prinzipien wie Gewaltenteilung Födera
lismus oder das Ressortprinzip unter Druck. 

2. MINIMALE GRENZKOSTEN 
FÖRDERN DAS STETIGE
WACHSTUM EINMAL ETABLIER-
TER DIGITALER SYSTEME.

Die neue digitale Welt wird von einem interessanten 
Phänomen beherrscht: Es wird immer billiger und auch 
einfacher, in grossem Stil Daten zu sammeln und (auto
matisiert) zu verarbeiten. Die öffentliche Verwaltung hat 
das erkannt und genau wie die Wirtschaft vor zwanzig 
Jahren begonnen, Daten als wertvollen Rohstoff zu be
trachten. Das kann und wird positive Effekte haben und 
ihre Arbeit effizienter und bürgerfreundlicher machen. 
Allerdings können auch negative Effekte auftreten, vor 
allem dann, wenn die Verwaltung die neuen digitalen 
Möglichkeiten nutzt, um immer stärkend kontrollie
rend oder steuernd in das (zunehmend) digitale Leben 
der Bürger, Bürgerinnen und Unternehmen einzugrei
fen. Die Ursache für die neue Datenaffinität liegt in der 
Dynamik, welche die minimalen Grenzkosten im digita
len Raum verursachen.
In der Privatwirtschaft lassen sich die Gesamtkosten für 
die Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen in 
die Kosten für Entwicklung und Produktion der ersten 
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Einheit sowie die Produktionskosten jeder weiteren Ein
heit aufteilen. Diese zusätzlichen Kosten für jede wei
tere Einheit bezeichnet die Wirtschaftswissenschaft als 
Grenzkosten.
Werden beispielsweise Musikalben in der analogen Welt 
vertrieben, entstehen laufend Kosten für jede CD, in
klusive Hülle und Booklet, die verkauft werden soll. Im 
digitalen Raum ergibt sich jedoch ein anderes Bild: Dort 
sind die Grenzkosten meist extrem niedrig. Ein digitales 
Musikalbum zu speichern, zu vervielfältigen und über 
das InternetNetzwerk zu verteilen, kostet fast nichts. 
Der Grund liegt in den geringen Kosten für Rechenleis
tung und Speicherung digitaler Daten.
Die Dynamik, die dieser Umstand in der Privatwirtschaft 
auslöste, und die Umwälzungen, die sie bis heute ver
ursacht, sind kaum zu unterschätzen. Zum einen trans
formieren minimale Grenzkosten von rein digitalen Gü
tern das gesamte Preismodell. Zum anderen steigern sie 
deren Verfügbarkeit erheblich und damit auch das Dis
tributions und Konsumverhalten, was ein sogar noch 
wichtigerer Faktor ist. 
Üblicherweise orientiert sich der Preis an den Kosten 
und bildet sich bei intensivem Wettbewerb zwischen 
verschiedenen Anbietern durch einen Preiskampf. Bei 
einem gut funktionierenden Wettbewerb pendelt er sich 
mit der Zeit in die Nähe der Grenzkosten ein. Im Falle 
digitaler Güter mit minimalen Grenzkosten würden die 
Angebote also schnell kostenlos werden und die Herstel
lenden wären somit kaum in der Lage, die anfänglich oft 
hohen Investitionen wieder einzuspielen. Das wäre auf 
Dauer für die Produzenten und Produzentinnen nicht zu 
verkraften.
Nehmen wir noch das veränderte Konsumverhalten 
durch die allgegenwärtige Verfügbarkeit und leichte 
Kopierbarkeit von digitalen Gütern hinzu, werden wir 
feststellen, dass sich im Endeffekt fast immer das so
genannte «Bundling» als Preisstrategie durchsetzt. Die 
verschiedensten digitalen Güter werden zu einem Paket 
gebündelt und zu einem festen Gesamtpreis angeboten. 
Es entstehen die bekannten Flatratemodelle («flat fee»).
Die Folgen sind transformativ: Anstelle in einem Mu
sikgeschäft die Auswahl von ein paar hundert Musik
alben zu haben und 15,90 Euro für ein einziges Album zu 
zahlen, haben Kunden und Kundinnen heute für circa 
10 Euro im Monat die Auswahl aus mehr als 100 Millio
nen (!) Songs.
Eine scheinbar kleine Veränderung hat das altherge
brachte Geschäfts und Distributionsmodell einer gan
zen Industrie völlig auf den Kopf gestellt und zu einer 
allgegenwärtigen Verfügbarkeit von Musik geführt.

Minimale Grenzkosten im öffentlichen Sektor

Auch im staatlichen Umfeld werden die Auswirkungen 
minimaler Grenzkosten im digitalen Raum zu spüren 
sein. Sind erst einmal analoge Verwaltungstätigkeiten 
digitalisiert, also bisher menschliche Tätigkeiten mithil
fe digitaler Tools automatisiert, dann sinken sowohl Auf
wand als auch Kosten für genau diese Tätigkeit massiv. 
Vor allem wird es auf einen Schlag sehr günstig, die Nut
zung der entwickelten Anwendungen auf immer grösse
re Datenmengen und immer mehr Sachverhalte auszu
dehnen. Sind erst einmal bestimmte Schnittstellen für 
Datenerhebung und zugriff eingerichtet, Sensoren und 
die zugehörigen Dashboards installiert, Softwareplatt
formen zur Datenanalyse programmiert, KI, RPA oder 
traditionelle Software zur Automatisierung entwickelt, 
sind Kosten kein limitierender Faktor mehr. Im Gegen
teil, die Anreize für die staatlichen Institutionen sind 
gross, den Anwendungsbereich der digitalen ITSysteme 
stetig zu erweitern.
Dieser Umstand wird es der staatlichen Administration 
einerseits ermöglichen, der Bevölkerung einen besseren 
Service zu bieten und die Qualität ihrer Leistungen er
heblich zu erhöhen. Das können wir in Ansätzen auch 
schon überall beobachten. 
Andererseits gibt es jedoch auch eine Kehrseite der Me
daille. Im direkten Verhältnis zum Bürger bzw. zur Bür
gerin oder zu den Unternehmen haben die Ministerien, 
Behörden und Ämter die Aufgabe, Gesetze auszuführen. 
Neben der steuernden Leistungserbringung, bedeutet es 
auch, die Einhaltung der vielfältigen Verhaltensregeln 
in Form von Gesetzen zu kontrollieren. Das kostengüns
tige und stetige Wachstum digitaler Systeme könnte 
daher auch zu einem bisher unbekannten Ausmass an 
staatlicher Steuerungs und Kontrolltätigkeit führen. 
In der vertrauten analogen Welt ist die staatliche Verwal
tung in ihrer Aufgabenwahrnehmung faktisch begrenzt. 
Für eine beispielsweise wirklich umfassende Kontrolle 
fehlt das Personal und die Kosten sind viel zu hoch. Es 
besteht derzeit eine Lücke zwischen Anspruch und Re
alität. Der Anspruch «auf dem Papier» besagt, dass der 
Staat für eine weitgehende Einhaltung der Regeln (Ge
setzeskonformität) Sorge zu tragen hat. In der Realität 
sind staatlichen Institutionen auf Stichprobenkontrol
len beschränkt. Ein grosser Teil der Regeln wird einge
halten, weil Bevölkerung und Unternehmen sie freiwil
lig befolgen, nicht weil sie Sanktionen befürchten.
Die Digitalisierung hat nun das Potential, diese Lücke 
zwischen Anspruch und Realität zu verkleinern, in be
stimmten Bereichen sogar ganz zu schliessen. Gerade 
das Maschinelle Lernen (Künstliche Intelligenz) und 
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seine Fähigkeit, Ausreisser zu erkennen («Outlier Detec
tion»), eignet sich hervorragend für Kontrolltätigkeiten 
jeglicher Art. Eine solche (potenzielle) Ausweitung der 
staatlichen Kontrolltätigkeit bezeichnen wir, in Anleh
nung an den vertrauten Begriff aus der Privatwirtschaft, 
als «staatliche KontrollFlatrate».
In der Folge könnte sich der Freiheitsraum von Bürgern, 
Bürgerinnen und auch Unternehmen zunehmend ein
engen – und zwar ohne, dass das jemand wirklich ge
wollt oder geplant hätte. Wer (in funktionierenden De
mokratien) Angst vor einem «Überwachungsstaat» hat, 
muss nicht nach dem Bösewicht suchen, sondern die 
von mini malen Grenzkosten ausgelöste Dynamik ver
stehen.

3. SYSTEMBEHERRSCHENDE 
DIGITALE PLATTFORMEN
ENTSTEHEN UND VERDRÄNGEN 
DIE TRADITIONELLEN 
 INTERMEDIÄRE.

Die dritte Dynamik ist in ihren Auswirkungen auf die 
Wirtschaft vielleicht noch fundamentaler als die verän
derte Kostenstruktur im digitalen Raum. Das Entstehen 
marktbeherrschender Internetplattformen brachte das 
gewohnte Zusammenspiel der Akteure durcheinander, 
bewirkte eine nachhaltige Veränderung der Unterneh
menslandschaft und veränderte Wertschöpfungsketten 
und Machtverhältnisse spürbar.
Die traditionelle Art der Wertschöpfung in der Privat
wirtschaft erfolgt meist über lineare Lieferketten. Die 
Herstellerinnen und Hersteller verarbeiten Ressourcen 
zu einem Produkt oder einer Dienstleistung (Wertgene
rierung). Je nach Bedarf können in dem Herstellungspro
zess eine Vielzahl von Zuliefernden integriert sein. Die 
fertigen Produkte werden in der Regel vom Vertrieb an 
ein weitläufiges Netz unterschiedlichster Handelstrei
bender als Intermediäre weitergereicht, die wiederum 
dafür verantwortlich sind, sie an die Konsumenten und 
Konsumentinnen zu verkaufen (Wertrealisierung). Die 
Handelstreibender funktionieren dabei als (dezentral) 
Vermittelnde und übernehmen den Transfer von Pro
duktion zum Kunden bzw. zur Kundin.
Die Digitalisierung von Informationen, Dienstleistung
en und Waren und vor allem die Verknüpfung der Wirt
schaftssubjekte über das InternetNetzwerk erlaubt es 
nun einem zentralen Akteur – der Plattform –, die Rolle 
der vielen Handelstreibenden als Intermediär zwischen 

Herstellenden und Konsumierendem zu übernehmen. 
Denn bei der Wertrealisierung (dem «AndenMannoder
dieFraubringen» der Güter) haben sich die digitalen 
Plattformen den traditionellen Handelstreibenden und 
ähnlichen Vermittlern und Vermittlerinnen als überle
gen erwiesen.
In einer digital vernetzten Wirtschaftswelt kommt es zu 
einer enormen Angebotsausweitung. Diese Angebots
ausweitung wird von den Internetplattformen massge
blich ermöglicht und gefördert. Gerade im Bereich der 
digitalen Güter ist das Aufkommen der Plattformen eng 
mit dem zuvor beschriebenen Phänomen der minima
len Grenzkosten verknüpft.
Sobald etwa die technischen Gegebenheiten es den Kun
den und Kundinnen erlauben, mit ein paar Klicks Songs 
aus der ganzen Welt herunterzuladen oder Produkte aus 
der ganzen Welt zu kaufen, werden sie sich nicht mehr 
mit dem kleinen Angebot lokaler Handelstreibenden zu
friedengeben. Sie werden aber auch schnell vom riesi
gen globalen Angebot überwältigt sein. Die Plattformen 
helfen ihnen deshalb bei der Auswahl. Dafür erheben 
die Plattformen umfassende Daten über die Präferenzen 
der Kundschaft. Aufgrund dieser Informationen sind sie 
in der Lage, eine Vorauswahl, meist in Form von Emp
fehlungen, für jeden Kundin und jede Kundin zu tref
fen. In der Sprache der Plattformen wird von «Matching» 
gesprochen.
Das besondere an den Internetplattformen ist also: Sie 
ersetzen die künstliche Verknappung des Angebots 
durch den traditionellen physischen Handelstreibenden 
in der analogen Welt durch eine individuelle Voraus
wahl bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines enor
men Angebots.

Gut funktionierende Plattformen haben die Tendenz, 
schnell zu wachsen, immer dominanter zu werden, 
stetig mehr Marktanteile zu erobern und mit der Zeit 
konkurrierende Plattformen zu verdrängen («winner 
takes most»). Als ursächlich haben sich sogenannte Netz-
werkeffekte erwiesen. Mit Netzwerkeffekten beschreiben 
die ökonomische Forschung jene Wirkungen, die ent
stehen, wenn eine wachsende Anzahl von Akteuren ein 
Produkt oder eine Dienstleistung nutzt oder bereitstellt
Das traditionelle Beispiel sind Telefonnetze. Der Nutzen 
von Telefonnetzen steigt, je mehr Menschen angeschlos
sen sind. Jeder zusätzliche Teilnehmer und jede zusätz
liche Teilnehmerin erweitern für alle anderen Teilneh
menden die Möglichkeit, einen anderen anzurufen oder 
angerufen zu werden. In Bezug auf Plattformen führen 
Netzwerkeffekte dazu, dass der Nutzen der Plattform 
steigt, je mehr Akteure auf einer Plattform tätig sind. 
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Dadurch wird auch die grösste Plattform immer grösser. 
In der Folge dominieren nur eine oder einige wenige 
Plattformen ein ganzes Marktsegment.
Erfolgreiche Plattformen verdrängen aber nicht nur die 
traditionellen Handelstreibenden und ähnliche Inter
mediäre. Sie schwächen zur selben Zeit kontinuierlich 
die Position der Warenherstellerinnen und Warenher
steller und der Dienstleistungsanbietenden. Waren die 
Handelstreibenden in den traditionellen Lieferketten 
noch dezentrale, kleine Gatekeeper mit sehr begrenz
tem Zugang zu einigen wenigen Konsumentinnen und 
Konsumenten entsprechend unbedeutend, kontrollie
ren die heutigen Internetplattformen hingegen den 
Zugang zu einer grossen Anzahl, oft der Mehrheit, der 
Konsumenten und Konsumentinnen. Darüber hinaus 
wissen die Internetplattformen durch ihre umfassen
den Datenerhebung und nutzung viel mehr über die 
Kundschaft und den Markt als die Herstellenden. Diese 
Informationsasymmetrie kann so weit gehen, dass die 
Plattformen den Herstellenden etwa bestimmte Eigen
schaften oder das Design von Gütern empfehlen, neue 
Trends vorgeben oder Innovationsbedarf aufzeigen. Die 
Internetplattformen sind in kürzester Zeit als zentrale 
Gatekeeper zur mächtigsten Instanz aufgestiegen.

Die «Plattformisierung» des öffentlichen Sektors

Im staatlichen Umfeld könnten vom Prinzip her ähnlich 
funktionierende und gleichsam wachsende Plattformen 
entstehen, denn die Ausgangslage ist gar nicht so ver
schieden. Auch im öffentlichen Sektor geht es darum, 
dass die verschiedenen Akteure zueinander finden. Die 
von der Legislative «angebotenen» Regeln,  Vorschriften 
oder Dienstleistungen («Wertgenerierung») werden ge
gen Gebühren, Informationen und Befolgung mit den 
Bürgern, Bürgerinnen und Unternehmen getauscht 
(«Wertrealisierung»). Die Bürgerinnen und Bürger «be
zahlen» beispielsweise, indem sie Anträge ausfüllen 
und Informationen übermitteln, die die Einhaltung der 
Regeln überprüfbar machen. Sie bringen Nummern
schilder an, identifizieren sich über Ausweise, füllen 
Bauanträge aus, geben Steuererklärungen ab, fahren 
zu schnell in «Blitzer», bezahlen Bussgelder und so wei
ter. Die Verwaltung ist das Bindeglied. Sie sorgt für das 
«Matching», indem sie die Gesetze konkretisiert, der 
 Bevölkerung die enthaltenen Verhaltensregeln vermit
telt, ihre Einhaltung kontrolliert und die dafür notwen
digen Informationen erhebt oder Sanktionen im Falle 
von Zuwiderhandlungen ausspricht.368

Die Gesetzesproduktion in einem entwickelten Staats
wesen hat sich heutzutage professionalisiert. Eine spür

bare Zunahme von Gesetzen, längerer Gesetzestexte 
und einem umfassenderen Regelungsgehalt sind die 
Folge. Zusätzlich muss in einer globalisierten Welt aus
ländisches oder supranationales Recht beachtet werden, 
welches im Inland anerkannt oder übernommen und 
durchgesetzt wird. Es werden dermassen viele Regeln 
in Form von Gesetzen «produziert», dass es zunehmend 
schwierig wird, den Überblick zu behalten und diese zu 
befolgen. In der Sprache der Wirtschaft wird also die 
Wertrealisierung (das Vermitteln der unzähligen Geset
ze) schwieriger. Vielleicht würde die Tendenz zu immer 
mehr Regeln demnächst an eine faktische Grenze stos
sen. Die Regulierung hätte dann ein Ausmass erreicht, 
dass sich nicht mehr sinnvoll befolgen liesse.

Genau wie in der Privatwirtschaft könnten nun Platt
formen entstehen, die dieses Nadelöhr beseitigen. «Ad
ministrative Plattformen» würden die staatliche Rege
lungsausweitung begünstigen und weiter fördern. In 
der analogen Welt müssen die Regeln, insbesondere 
diejenigen, die im Alltag oder für einen weiten Perso
nenkreis gelten sollen, allgemein verständlich sein und 
dürfen sich nicht zu schnell ändern. Ansonsten können 
sie nicht befolgt werden. In einer digitalisierten Welt 
mit der Unterstützung von interpretierenden, digitalen 
Technologien, vermittelnden Plattformen, smarten KI
Helfern und Apps kann und wird das anders sein. Die 
aktuell geltenden Regeln könnten beispielsweise jedes 
Mal auf das Smartphone «gepusht» werden, sobald eine 
bestimmte Bedingung eintritt, andere Voraussetzun
gen erfüllt sind oder sich die Regel selbst ändert. Um 
dieses «Matching» zu ermöglichen, müssten die staatli
chen Plattformen genau wie ihre Pendants in der Pri
vatwirtschaft entsprechend umfassende Daten über Be
völkerung, Unternehmen, Infrastruktur und so weiter 
 erheben.
Eine solche Entwicklung würde mit einem starken Be
deutungsgewinn für diejenige Verwaltungseinheit ein
hergehen, die eine administrative Plattform betreibt. 
Ihre vermittelnde Tätigkeit würde auf einmal zwingend, 
um die Komplexität der Vorschriften zu reduzieren und 
sie auf die konkreten Umstände des Einzelfalls anzu
wenden. Sie würde mit der Zeit – genau wie ihr Pendant 
in der Privatwirtschaft – zu einem neuartigen, zentralen 
Gatekeeper werden.
Darüber hinaus könnten auch die Daten und Informatio
nen, welche die Plattform generiert, die Betreibenden in 
eine machtvolle Position bringen. Sie wären in der Lage, 
wesentlich präziser als je zuvor festzustellen, was die 
Präferenzen der Bürger, Bürgerinnen und Unternehmen 
sind, wo folglich Ressourcen eingesetzt werden sollten, 
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welche Leistungen prioritär gewünscht werden oder 
wo und welche Art von Regulierungsbedarf besteht. Als 
Konsequenz könnte sich die Beziehung zur Legislative 
grundlegend ändern.
Auch im Verhältnis zur Judikative, insbesondere zur 
Ver waltungsgerichtsbarkeit, könnten digitale adminis
trative Plattformen durch moderne interne Streit
schlichtungsmechanismen effizienter und schneller öf
fentlichrechtliche Streitigkeiten lösen. Sie könnten die 
unabhängigen (!) Gerichte damit entlasten oder in Teilen 
obsolet machen – je nach Blickwinkel.

4. «LONG TAIL» UND MASSEN-
PERSONALISIERUNG MAXI-
MIEREN DIE DIGITALEN 
 AUSWAHLMÖGLICHKEITEN.

Durch ihre besondere Art der Vermittlung zwischen 
Herstellenden und Konsumierenden ermöglichte der 
Aufstieg der Internetplattformen eine enorme Angebots
ausweitung, wie wir im vorherigen Abschnitt ausgeführt 
haben. Zwei weitere Dynamiken sorgen dafür, dass sich 
das Angebot tatsächlich spürbar vergrössert und zu
gleich zu verändert.

Long Tail

Mit dem englischen Begriff «Long Tail», der auch im 
deutschen Sprachgebrauch üblich ist und so viel wie 
«langer Schweif» bedeutet, wird ein interessantes Phäno
men in der digitalen Ökonomie bezeichnet.369 Der lange 
Schweif zeigt, wie zunehmend Produkte und Dienst
leistungen angeboten werden, die von vornherein nur 
für einen kleinen Adressatenkreis gedacht sind und in 
entsprechend geringer Stückzahl verkauft werden. In 
anderen Worten ausgedrückt lohnt es sich im Digitalen 
plötzlich, Nischenprodukte anzubieten und bisher un
rentable Marktlücken zu erschliessen. Vor allem im Be
reich der vollständig digitalen Informationsgüter ist die 
Entwicklung deutlich zu spüren. Allein in den USA stieg 
seit 2008 die Menge der (im Eigenverlag) jährlich veröf
fentlichten EBooks von ein paar tausend auf über zwei 
Millionen an. Ursache ist das Zusammenspiel von mini
malen Grenzkosten, Automatisierung und Plattformen. 
Auf der Angebotsseite sind die Lager und Distributions
kosten für digitale Güter minimal, da das Speichern und 
der Download von Bits und Bytes kaum etwas kostet. 
Dank minimaler Grenzkosten und Automatisierung 
sinken die Produktionskosten. Die neuen Möglichkei
ten von KI und Sprachmodellen werden für einen wei
teren Schub sorgen. Gleichzeitig sinken die Suchkosten 
dank der Plattformen und des von ihnen ermöglichten 
 Matchings.
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Massenpersonalisierung

Während das Phänomen des Long Tails die Angebotspa
lette einfach vergrössert, weitet das Phänomen der Mas
senpersonalisierung das Angebot aus, indem es die an
gebotenen Waren und Dienstleistungen individuell für 
jeden einzelnen Konsumierenden anpasst. Die einzelnen 
Angebote werden also zunehmend gemäss den Charakte
ristiken und Präferenzen der Konsumenten und Konsu
mentinnen ausdifferenziert. Alternative Stichworte für 
diese Entwicklung sind Personalisierung, Individualisie
rung, «Customization» (kundenspezifische Anpassung)  
oder «tailormade» (massgeschneidert).
Die Industrialisierung war ursprünglich auch deshalb so 
erfolgreich, weil sie bisher individuelle und lokal gefer
tigte Güter (und Prozesse) standardisierte und ihre Her
stellung in Form von Massenfertigung vereinheitlichte. 
Das erlaubte es, vereinfacht gesagt, die Effizienz der 
Pro duktion zu erhöhen sowie erfolgreich zu skalieren, 
um den Marktpreis für die Güter deutlich senken zu 
können. Die neuen digitalen Technologien erlauben in 
einem nächsten Entwicklungsschritt die Skalierung der 
personalisierten Produktion. Individuelle Güter lassen 
sich nun mit einer ähnlichen Effizienz zu einem ähnlich 
geringen Preis produzieren wie auf dem Wege der stan
dardisierten Herstellung.
Im Ergebnis tragen beide Dynamiken auf unterschied
liche Art und Weise dazu bei, das zur Auswahl stehende 
Angebot für die Konsumierenden und Unternehmen er
heblich zu vergrössern. Diese Angebotsausweitung hat 
allerdings ihren Preis: Die Konsumierenden müssen per
sönliche Daten bereitstellen. Für Personalisierung und 
die Bedienung der Nische sind Datenerhebungen zwin
gende Voraussetzung.

Angebotsausweitung im öffentlichen Sektor als 
 Erweiterung des Regelungsanspruchs

Wenn also die digitalen Dynamiken des Long Tails und 
der Massenpersonalisierung das zur Auswahl stehende 
Güterangebot für die Kunden und Kundinnen in der 
Privatwirtschaft ausweiten, liegt es nahe zu erwarten, 
dass parallel gelagerte Dynamiken im öffentlichen Be
reich das Gleiche mit dem «Regelungsangebot» tun. Mit 
zunehmender Digitalisierung werden beide Dynamiken 
auf unterschiedliche Art und Weise dazu beitragen, die 
Menge an Regeln (formellen Gesetzen) zu vergrössern 
und die Regelungsdichte spürbar (weiter) zu erhöhen.
Bestimmte (Lebens)Sachverhalte blieben bisher nicht 
oder nur teilweise reguliert. Entweder war der Aufwand 

zu gross, den Sachverhalt inhaltlich beziehungsweise 
rechtlich zu erfassen, oder der Nutzen war zu gering, 
weil etwa nur wenige Bürger und Bürgerinnen oder Un
ternehmen betroffen waren. Teilweise war auch die an
gestrebte Regulierung nicht sinnvoll umzusetzen oder 
zu kontrollieren.
Solche weissen Flecken des Rechts oder auch bestehende 
Grauzonen (die «Nischen»), werden zukünftig vermehrt 
auf dem Radar der Legislative und der Politik auftau
chen, weil digitale Technologien ganz neue Möglich
keiten bieten. Diese Tendenz lässt sich derzeit gut im 
Zusammenhang mit der Klimapolitik beobachten. Das 
europäische CO2Grenzausgleichssystem liesse sich etwa 
in einer analogen Umgebung kaum umsetzen und be
rechnen. Gleiches gilt für die von der OECD erarbeiteten 
neuen Rahmenbedingungen zur Besteuerung digitaler 
Geschäfte für alle grossen Konzerne.
Gleichzeitig kann bei bereits vorhandener gesetzlicher 
Regelung die Eingriffstiefe erhöht werden, indem mit 
digitaler Hilfe die Regeln immer detaillierter ausgestal
tet und durchgesetzt werden. Wenn dank der Kombina
tion aus minimalen Grenzkosten und administrativen 
Plattformen sowohl die Kosten (der Aufwand) für Distri
bution und «Konsum» (das «AndenMannoderandie
Fraubringen» der Regeln) als auch für die Durchsetzung 
deutlich sinken, wird es plötzlich möglich, rechtliche 
Randbereiche zu erfassen und den «RegulierungsLong
Tail» zu bedienen.
Das «Massschneidern» von Gesetzen wird sich freilich 
teilweise anders vollziehen als in der Privatwirtschaft. 
Denn (formelle) Gesetze in Abhängigkeit von individu
ellen Charakteristiken zu personalisieren würde bedeu
ten, die konkrete (personalisierte) Regel nur auf eine 
einzige Person anzuwenden. Derartige Gesetze kommen 
mit Gleichheitssätzen oder dem Verbot von Einzelfall
gesetzen in Konflikt, wie viele Rechtsordnungen sie in 
der einen oder anderen Form vorsehen. Der notwendi
ge Detailgrad von Gesetzen, um die gewünschten Ziele, 
wie ein ausreichendes Mass an Fairness, zu erlangen, 
könnte aber über objektive Umstände erreicht werden. 
Allgemeine (abstraktgenerelle) Gesetze könnten daher 
zukünftig in zunehmendem Masse von Bedingungen, 
externen Faktoren und so weiter abhängig sein. Diese 
objektiven Umstände können etwa von Sensoren erfasst 
oder durch anderweitige Datenerhebungen «gemessen» 
werden und (direkt) in die Regelung einfliessen. In der 
Folge dürften die formalen Gesetze immer granularer 
und datenbasierter werden.
Konkret vorstellbar wäre eine Entwicklung in diese Rich
tung zum Beispiel im Bereich des autonomen  Fahrens. 
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Es könnte etwa bedeuten, dass Gesetze dem Fahrer nur 
erlauben, in den selbstfahrenden Modus zu wechseln, 
wenn bestimmte Bedingungen erfüllt wären. Zulässig 
wäre der Modus beispielsweise nur auf bestimmten Stra
ssen, zu bestimmten Wetterbedingungen oder zu einer 
bestimmten Uhrzeit. Die Daten, ob die konkrete Bedin
gung eingetreten wäre oder nicht, könnten automati
siert vom Fahrzeug und anderen Sensoren erhoben (und 
dann an das Fahrzeug vermittelt) werden.

5. DIGITALE AUTOMATISIERUNG
FÜHRT ZUR ZENTRALISIE-
RUNG DER AUFGABENWAHR-
NEHMUNG.

Eines der ganz grossen Versprechen der Digitalisierung 
lautet, Prozesse effizienter zu machen und Kosten ein
zusparen. Das kann per definitionem nur gelingen, wenn 
eine Vielzahl bisher von Menschen ausgeführte Tätig
keiten digital automatisiert wird. Zwar sind wir davon 
überzeugt, dass im Laufe der Zeit in der Praxis ein gros
ser Teil der angestrebten Effizienzgewinne durch zuneh
mende Komplexität im System und einem allgemein 
steigenden Leistungsniveau wieder «aufgefressen» wird, 
dennoch bleibt der Weg in die digitale Automatisierung 
unvermeidlich, da er kollektiv beschritten wird.
Der Übergang vom Menschen zur Maschine hat profun
de Auswirkungen. Eine aus unserer Sicht gerade im 
staatlichen Kontext stark unterschätzte Konsequenz ist 
folgende: Übernehmen Algorithmen menschliche Tätig
keiten, wird Einfluss akkumuliert und Gestaltungsmög
lichkeiten bei einer zentralen Instanz konzentriert. Je 
nach Ausgestaltung des Digitalisierungsprozesses kann 
diese zentrale Instanz beispielsweise ein Projektteam 
aus Experten und Expertinnen, die jeweilige ITAbtei
lung oder sogar ein externes Dienstleistungsunterneh
men sein, meist wird es sich dabei jedoch um die insti
tutionelle Leitung handeln.
In einer Welt, in der in Software inkorporierte Algo
rithmen viele Entscheidungen und Tätigkeiten über
nehmen, können diese sehr viel besser «top down» 
durchgesetzt werden. Entscheidungen, die bisher indi
viduelle und dezentrale Mitarbeiter und Mitarbeiterin
nen von Tag zu Tag getroffen haben, werden im Zuge des 
Digitalisierungsprozesses antizipiert und vorab von der 
zentralen Instanz getroffen. Der Umweg über die «wider
spenstigen» Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entfällt. 

Entsprechend gross sind auch die Anreize für die Füh
rungsetage, die digitale Automatisierung voranzutrei
ben. In der Privatwirtschaft wird die damit einherge
hende, letztendlich auf einer Informationsasymmetrie 
beruhenden Verschiebung der Kräfteverhältnisse hin zu 
einigen Wenigen als «New Digital Divide», also als neue 
digitale Kluft oder digitale Spaltung, konzeptualisiert.
Bei klassischen, regelbasierten Algorithmen ist der 
Wechsel von vielen dezentralen menschlichen Entschei
dungen zu zentralen, vorab in der Software antizipier
ten Entscheidungen ziemlich offensichtlich. Er gilt aber 
auch bei modernen datenbasierten Algorithmen. Auch 
MachineLearningAlgorithmen sind keine völlig autono
men Systeme, wie oft suggeriert wird. Vielmehr fliessen 
viele, zentral von Menschen getroffene Entscheidungen 
in das Modell ein. Zwar schlagen die menschlichen Ent
scheidungen nicht unmittelbar auf den Output durch, 
wie dies bei klassischen, regelbasierten Algorithmen der 
Fall ist. Dennoch beeinflussen und steuern sie den Out
put erheblich. Die menschlichen Steuerungsmöglichkei
ten zeigen sich etwa schon darin, welche Trainingsdaten 
ausgewählt werden. Auch das Design und die Art der Im
plementation des jeweiligen Algorithmus und so weiter 
beeinflussen den Output spürbar.

Digitale Automatisierung im öffentlichen Sektor

Gerade im öffentliche Sektor mag der Unterschied beim 
Übergang von menschlichen Tätigkeiten zu algorithmi
schen Systemen nicht auf den ersten Blick offensicht
lich sein. Denn Verwaltungsangestellte agieren ohnehin 
innerhalb stark hierarchischer Umgebungen und treffen 
daher auch in der analogen Welt keine vollständig auto
nomen Entscheidungen. Sie sind an die Gesetze gebun
den, unterliegen der Gehorsamspflicht, sind meist wei
sungsabhängig und haben behördeninterne Vorgaben zu 
berücksichtigen. Dennoch ist in der Praxis der mensch
liche Entscheidungsspielraum grösser als er auf dem Pa
pier erscheinen mag. Ob beispielsweise Verwaltungsmit
arbeitende überhaupt tätig werden oder die Art, wie sie 
den konkreten Sachverhalt ermitteln, erlaubt ihnen oft 
einen ganz erheblichen, individuellen Einfluss auf die 
Entscheidungsfindung und Tätigkeitsausübung – von Er
messensentscheidungen ganz zu schweigen. 
Algorithmisch automatisierte ITSysteme bieten staatli
chen Institutionen einen weiteren Vorteil. Dies gilt ins
besondere dann, wenn direkte Interaktionen mit den 
Bürgern und Bürgerinnen notwendig sind. Die einzelnen 
Staatsbediensteten oder Institutionen werden durch die 
Automatisierung eines Vorgangs in die Lage versetzt, die 
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Verantwortung für Entscheidungen oder Handlungen 
einer anderen Instanz (dem ITSystem) zuzuweisen und 
so von sich abzuschieben. Sie können sich im Angesicht 
der Rechtsunterworfenen und Unternehmen hinter der 
algorithmischen Entscheidung «verstecken».
Digitale Systeme sind durch die damit einhergehende 
Zentralisierung und Verantwortungsdiffusion zwangs
läufig viel anfälliger für Machtmissbrauch jeglicher Art. 
Es müssen nicht mehr viele Angestellte einer Institution 
involviert werden, sondern ein kleines Team mit Zugriff 
auf die ITSysteme genügt. Aber auch kleinere Manipu
lationen für andere Ziele als Machtmissbrauch, etwa für 
die Verhaltensbeeinflussung der Bürger und Bürgerin
nen (zum Beispiel mit Hilfe von «Nudging» oder «Dark 
Patterns»), lassen sich in einer digitalisierten Umgebung 
wesentlich leichter realisieren.

6. DIE TRANSFORMATION VON 
ANALOGEN INFORMATIONEN
IN DIGITALE DATEN VERSCHIEBT
DEN FOKUS AUF KURZ FRIS-
TIGE ZIELE UND VERMINDERT 
SOZIALE KOMPETENZEN.

Digitalisierung bedeutet genau genommen nichts ande
res, als analoge Informationen in digitale Daten überzu
führen. In diesem Prozess der «Übersetzung» vom Ana 
  logen ins Digitale kommt es nicht selten zu Verän 
derungen am Informationsgehalt. Oftmals gehen grund
legende Inhalte bei der digitalen Datenerhebung ver
loren, weil wir derzeit noch weit davon entfernt sind, 
alle relevanten, von Menschen direkt oder indirekt mit
berücksichtigten Informationen ins Digitale überführen 
zu können. Als Folge bilden die neuen digitalen Daten 
regelmässig nur einen bestimmten Ausschnitt des rea
len Geschehens ab.
Insbesondere sogenannte «weiche» menschliche Fakto
ren und soziale Kompetenzen, wie zum Beispiel Mit
leid, Motivation, Vertrauen oder Kenntnisse über den 
Hintergrund des Betroffenen, könnten mit zunehmen
der Digitalisierung im staatlichen Informationsverarbei
tungsprozess weniger Berücksichtigung finden. Damit 
schwinden auch die Ermessenspielräume der bisher ent
scheidenden Menschen. Der Informationsgehalt kann im 
digitalen Transformationsprozess auch verzerrt werden. 
Nicht nur Diskriminierungen können auftreten, son
dern auch Sachverhalte, die zum Beispiel vorher ambi 

valent waren, können auf einmal klar und eindeutig 
erscheinen. Es könnte zu einer Übervereinfachung von 
komplexen Problemen kommen. Gleichzeitig verschiebt 
der Digitalisierungsprozess den Fokus der Problemwahr
nehmung. Es entsteht die Dynamik, diejenigen  Vorgänge 
oder Prozesse stärker zu beachten und zu gewichten, die 
sich überhaupt digital erfassen lassen. Kurzfristige, digi
tal gut erfassbare und messbare Umstände rücken damit 
ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Bedeutendere, lang
fristige und oft nicht digital erfassbare bzw. messbare 
Ziele werden hingegen leichter übersehen.
Das Spektrum möglicher Aktivitäten und damit die all
gemeine Handlungsfähigkeit der staatlichen Institutio
nen wird in der Folge eingeschränkt.
Die entstehende Dynamik der Fokusverschiebung wird 
durch die Wirkung, die grosse Datenmengen auf Men
schen haben, verstärkt. Studien bezeugen einen «Big
DataEffekt»: Grosse Datenmengen erzeugen Vertrauen 
und werden als starkes Signal für hohe Qualität von algo 
rithmischem Output wahrgenommen – insbesondere 
auch im Zusammenhang mit staatlicher Tätigkeit. Denn 
Big Data beinhaltet schon begrifflich das Versprechen, 
ein vollständigeres und damit besseres Abbild der realen 
Gegebenheiten zu liefern, als es einzelne Zufallsstich
proben durch Menschen könnten. Tatsächlich werden in 
den meisten Fällen die Stichproben nur wesentlich grös
ser, was gerade nicht bedeutet, wirklich alle relevanten 
Informationen berücksichtigen zu können.

7. MODERNE, DATENBASIERTE 
MACHINE-LEARNING-ALGO-
RITHMEN («KI») BEVORZUGEN 
DEN STATUS QUO UND ER-
SCHWEREN DIE IDEEN- ODER 
WERTEBASIERTE WEITER-
ENTWICKLUNG.

Künstliche Intelligenzen, also moderne MachineLear
ningAlgorithmen, arbeiten datenbasiert. Das bedeutet, 
dass sie auf einer ausreichend grossen Datengrundlage 
trainiert werden müssen, um zweckmässige Ergebnis
se liefern zu können. Die Folge ist zwangsläufig: Ein 
neuer Wettlauf um Daten hat begonnen. Allein in den 
letzten drei Jahren hat sich die Gesamtmenge an produ
zierten Daten/Informationen auf unvorstellbare 149 Zet
tabytes pro Jahr verdoppelt.370 Das entspricht ungefähr 
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1,49  Milliarden der grössten verfügbaren Festplatten.371 
Staatliche Institutionen werden ebenfalls grosse Daten
sammlungen aufbauen oder schon vorhandene Informa
tionen digitalisieren (müssen), wenn sie ihre Tätigkeiten 
mit Hilfe moderner Technologien automatisieren möch
ten. Aber auch die rein digitale Auswertung von grossen 
Datenmengen erhält Einzug in die öffentliche Verwal
tung. Mit Hilfe datenbasierter Analysetechnologien wird 
versucht, neue Einsichten zu gewinnen oder staatliche 
Kontrolltätigkeiten effizienter machen. Damit treten die 
staatlichen Institutionen, genau wie die Privatwirtschaft 
ein Jahrzehnt zuvor, in die die Welt der BigDataDyna
miken ein.
Eine wenig thematisierte Logik der BigDataNutzung 
und Auswertung, die ihre Wirkung erst mittel oder 
langfristig entfalten wird, wird in der Dateneuphorie 
oft unterschätzt: Daten beinhalten ausschliesslich Infor
mationen und Vorgänge aus der Vergangenheit. Gerade 
die verschiedenen Spielarten von «KI» wenden im Kern 
vielfach induktive Methoden («Inductive Reasoning») an. 
Sie versuchen, Muster in vergangenen Informationen 
zu finden und auf Grundlage dieser Muster gültige Vor
hersagen für die Zukunft zu treffen. Zwar kann ein KI
Modell flexibel auf ungewohnte Situationen reagieren, 
allerdings tut es das stets mit Mustern, die es aus der 
Vergangenheit gelernt hat. Wie die privatwirtschaftliche 
Praxis zeigt, lässt sich zwar aus den vergangenen Daten 
in bestimmten Fällen viel lernen. Dies gilt insbesonde
re dann, wenn die Zukunft der Logik der Vergangenheit 
folgt. Dennoch bleibt die Zukunft ein dynamischer Pro
zess, der durchdrungen ist von unvorhergesehenen Er
eignissen und überraschendem, adaptivem Verhalten. 
Vor allem aber besteht die Möglichkeiten des  bewussten, 
werte und ideenbasierten Abweichens vom Pfad der 
Vergangenheit.

Der datenbasierte Ansatz im staatlichen Umfeld

Die datenbasierte Fixierung auf die von der Vergangen
heit vorgegebenen Flugbahn birgt gerade im staatlichen 
Umfeld neuartige Risiken. Eine weitreichende datenba
sierte digitale Automatisierung menschlicher Tätigkei
ten könnte auf Dauer die Weiterentwicklung der Gesell
schaft erschweren, denn der Status quo erhält dabei zu 
viel Gewicht. Gerade bewusste Abweichungen vom Sta
tus quo, basierend auf menschlichen Werturteilen und 
kreativen Ideen, werden im Zuge der digitalen Transfor
mation schwieriger. Die Handlungsfähigkeit und flexi
bilität im System nimmt ab. Diese Problematik lässt sich 
am Beispiel der Baugenehmigung veranschaulichen. Ent
scheidet allein eine KI über die Genehmigung von Bau

werken, würde sie das aktuelle ästhetische Empfinden 
und das gegenwärtige Stadtbild perpetuieren. Das wäre 
nur im Fall einer historischen Altstadt, die genauso blei
ben soll, wie sie ist, erstrebenswert. Eine optische und 
auch funktionale Evolution des Charakters einer Stadt 
durch architektonische Experimente wäre nicht mehr 
ohne Weiteres möglich, da die KI auf Basis der Trainings
daten zu dem Schluss kommen müsste, dass diese sich 
nicht in die Umgebung einfügen. Verwaltungsangestell
te auf lokaler Ebene könnten auch weniger korrigierend 
eingreifen, denn in der Praxis dürften die Algorithmen 
zentral von einer höheren Ebene gesteuert werden (sie
he dazu auch den vorherigen Abschnitt zur Zentralisie
rung).
Auch in anderen staatlichen Kontexten kann die inhären
te Rückwärtsorientierung von Daten neuartige Risiken 
für die Bürger, Bürgerinnen und Unternehmen bergen. 
Da mehr Daten für das Training besser sind als weniger 
Daten und aufgrund der immer weiter sinkenden Kos
ten, Daten zu speichern, wird die staatliche Datenbasis 
zunehmend einen immer grösser werdenden Zeitraum 
umfassen. Wenn die Daten (zu) lange in die Vergangen
heit reichen, könnte auch Wandel und Weiterentwick
lung auf der persönlichen Ebene der Bevölkerung ge
hemmt werden. Etwa wenn jugendliches Fehlverhalten 
immer wieder von risikoevaluierenden staatlichen Sys
temen berücksichtigt wird und die Betroffenen immer 
wieder als Outlier «aufpoppen». Ein Neuanfang nach ge
setzeswidrigem Fehlverhalten würde behindert, wenn 
die Fehler der Vergangenheit in den ITSystemen stär
ker gewichtet werden als das Potenzial für die Zukunft. 
Auch Bürgern und Bürgerinnen mit «wenig geradlinigen 
Lebensläufen» könnte eine Art digitaler Stigmatisierung 
widerfahren. Im Ergebnis würde die Gesellschaft lang
fristig weniger durchlässig. Die soziale Mobilität würde 
abnehmen. Der Status quo des jeweiligen sozialen Sta
tus wäre gefestigt und die persönliche Freiheit zur Ent
faltung eingeschränkt. Gesellschaftliches Potential läge 
brach.
Darüber hinaus machen die im System vorhandenen An
reize diese strukturellen Probleme noch gravierender. 
Denn diejenigen, die derartige datenbasierte Systeme 
betreiben, haben ein starkes Interesse daran, den Status 
quo zu erhalten und eine Weiterentwicklung so weit wie 
möglich zu behindern. Denn Weiterentwicklung bedeu
tet immer auch unvorhergesehene Veränderung. Das 
vom KISysteme erlernte Modell funktioniert dann aber 
nicht mehr so gut, da seine Fähigkeit zur Vorhersage ein
geschränkt wird.
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8. IT-OUTSOURCING UND DER 
TREND ZUR CLOUD SCHWÄ-
CHEN DIE (DIGITALE) SOUVERÄ-
NITÄT BEI GEOPOLITISCHEN 
AUSEINANDERSETZUNGEN.

Unternehmen lagern in steigendem Umfang zentrale IT
Aufgaben an externe Dienstleistende aus. Von den ver
schiedenen Spielarten des ITOutsourcings dominiert 
seit einigen Jahren der neuere Trend zur Cloud. Das Aus
mass der CloudDynamik lässt sich anhand der Markt
zahlen ablesen. So wird sich der weltweite Umsatz der 
CloudComputingAnbieter von 270 Milliarden US Dollar 
im Jahre 2020 auf voraussichtlich 723 Milliarden US 
Dollar in 2025 in den letzten fünf Jahren fast verdrei
facht haben.372

Das Cloud Computing unterscheidet sich vom klassi
schen ITOutsourcing, da der an den Dienstleistenden 
delegierte Aufgabenumfang wächst. Zunächst handelt 
es sich eher um Basisaufgaben, wie den Zugriff auf die 
Hardware in Form von Server oder Plattformumgebun
gen. Zunehmend werden aber einzelne Funktionen oder 
ganze Softwareanwendungen vom ITDienstleisten den 
in der Cloud bereitgestellt und vom Nutzenden nur 
 «gemietet».
Da die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Unterneh
mens die inhaltlichen Aufgaben weiterhin selbst wahr
nehmen und auch der Zugriff auf die Anwendungen von 
lokalen Geräten aus erfolgt, entsteht eine gefährliche 
Illusion. Die meisten Unternehmen geben sich der Vor
stellung hin, das wertvolle Knowhow bliebe trotz Cloud 
weiterhin innerhalb der eigenen Firma. Zwar mögen ex
terne «Werkzeuge» genutzt und grosse Teile der eigenen 
Daten extern gespeichert werden, die Anwendungen 
und Prozesse sowie die Entscheidungen würden jedoch 
weiterhin von den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern gesteuert. Dass in Wahrheit ein grosser Teil des 
Knowhows in Form von Daten, Anwendungen, Zugriffs
berechtigungen und so weiter längst in diese externen 
«Werkzeuge» ausgelagert wurde, dürfte den meisten erst 
bewusst werden, wenn sie einmal von der «Cloud» ab
geschnitten werden.
Denken wir dann noch einen Schritt weiter und an die 
angestrebte digitale Automatisierung der menschlichen 
Tätigkeiten, wird die Illusion offensichtlich als solche 
entlarvt. Denn natürlich werden die Automatisierungs
anwendungen ebenfalls in der Cloud laufen. Eine grund

legende Wahrheit sollte daher bei all den Vorteilen, wel
che die Cloud bietet, nie vergessen werden: «There is no 
cloud – there is only someone else’s computer.»373

IT-Outsourcing im staatlichen Umfeld

Auch auf staatlicher Ebene ist der Trend zur Cloud längst 
angekommen. Von der Einführung von Microsofts 365 
über Oracles CloudDatenbanken bis hin zu AWS’ und 
Googles Cloud Services steigen die Abhängigkeiten der 
staatlichen Institutionen von privaten Anbietern von 
Jahr zu Jahr. Auch wenn viele staatliche Institutionen 
diesem Trend nicht unbedingt freiwillig folgen, son
dern dem Druck von Seiten der grossen Technologiean
bietenden nachgeben, werden die Abhängigkeiten mit 
zunehmenden Digitalisierungsgrad der staatlichen Ins
titutionen immer kritischer. Werden zudem vermehrt 
Tätigkeiten der Staatsbediensteten digital automatisiert 
und laufen diese Anwendungen in der Cloud von Privat
anbietern, dann werden (vielleicht sogar unbeabsichtigt) 
essenzielle Aufgaben der Staatsorganisation de facto 
und auf intransparente Art und Weise privatisiert.
Diese Entwicklung setzt eine Dynamik frei, die altbe
kannte Risiken für Demokratien erheblich intensiviert 
und neue mit sich bringt. Je mehr und je wichtigere 
staatliche Aktivitäten vollständig oder teilweise in die 
Cloud verlagert werden, je grösser zudem die Markt
macht der Anbieter und je geringer der Wettbewerb ist, 
desto mehr wird der Staat mit steigenden Kosten kon
frontiert sein. Gleichzeitig wird es den staatlichen Ins
titutionen immer schwerer fallen, die grossen Techno
logiekonzerne wirksam zu regulieren. Sie werden auch 
anfälliger für gezieltes Lobbying. Auf dem Weg in die 
Cloud überschreiten die Datenströme zudem oft Länder
grenzen oder gar Kontinente. Dadurch ergeben sich neu
artige, elementare Sicherheitsrisiken. Die Transportwe
ge über das Internetnetzwerk bieten nicht nur (privaten 
wie staatlichen) Hackern neue Angriffsflächen, die aus
gelagerten ITSysteme werden auch anfälliger für Netz
werkausfälle.
Das grösste Risiko dieser Dynamik ist jedoch von geo
politischer Natur. Die technologische Abhängigkeit von 
den grossen ITDienstleistern bedeutet mittlerweile 
auch die Abhängigkeit von den Staaten, die sie behei
maten. In der neuen, multipolaren Welt mit vielfältigen 
geostrategischen Auseinandersetzungen untergraben die 
ITAbhängigkeiten im Konfliktfalle die eigene souveräne 
Handlungsfähigkeit.
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1. DATENERHEBUNG/LÄNDER-
AUSWAHL/BEWERTUNG UND 
GEWICHTUNG

Die vorliegende empirische Studie basiert auf öffentlich 
verfügbaren Informationen, versendeten Fragebögen so
wie durchgeführten Interviews mit Experten und Ex
pertinnen. Die erhobenen Daten wurden analysiert, im 
Rahmen des Monitors dargestellt und gemäss der unten 
beschriebenen Methodik bewertet und gewichtet.

Datenerhebung

Zunächst wurden die öffentlich verfügbaren und über 
das InternetNetzwerk zugänglichen Informationen er
hoben (und wenn notwendig übersetzt). Darauf aufbau
end wurden Fragebögen erstellt und an die betreffen  
den Institutionen versendet, um ergänzende, nichtöffent
lich zugängliche Informationen zu akquirieren und et
waige Informationslücken zu schliessen. Teilweise wur 
 den die Fragebögen direkt schriftlich beantwortet, teil
weise wurden darauf aufbauend Interviews mit Exper
tinnen und Experten aus den einschlägigen staatlichen 
Institutionen durchgeführt. Die Rücklaufquote für die 
Fragebögen betrug 61,1 %. Die erhobenen Informationen 
befinden sich grösstenteils auf dem Wissensstand vom 
30.04.2025.

Länderauswahl

Als Gegenstand dieser vergleichenden Studie wurden die 
vier Länder Schweiz, Deutschland, Estland und das Ver
einigte Königreich ausgewählt. Die Schweiz ist als eine 
der ältesten Demokratien auf dem europäischen Kon
tinent und als Heimatland Bestandteil der Studie. Die 
weitere Wahl fiel auf Deutschland als grösste Volkswirt
schaft auf dem europäischen Kontinent und ebenfalls 
stark föderalistisches Land. Das Vereinigte Königreich 
wurde als zweitgrösste Volkswirtschaft des Kontinents 
ausgewählt und auch deshalb, weil es ein anderes poli
tisches System beherbergt sowie einen Ruf als techno
logieoffen und «Early Adopter» geniesst. Estland wurde 
als Vergleichsmassstab bestimmt, da es in Europa als 
digitaler Vorreiter gilt, da die Digitalisierung des Staates 
am weitesten fortgeschritten ist.

Bewertung und Gewichtung

Die grundsätzliche Basis unserer Bewertung (Punkte
verteilung) bildet der Grad der Digitalisierung (Umset
zungsstand) in einem Kriterium. Wir beurteilen daher 
zunächst, wie weit bereits ein Land in Bezug auf das kon
krete Kriterium digital transformiert ist. Der Grad der 
Digitalisierung (Umsetzungsstand) ist weit definiert. Er 
beginnt mit der Planung (Strategie), geht über Entwick
lung einer Architektur oder eines «Proof of Concept» bis 
hin zu zur schrittweisen Einführung/Implementierung. 
Er endet mit der flächendeckenden Einführung oder 
vollständigen Implementierung bei gleichzeitiger voller 
Funktionsfähigkeit und Nutzung in der Praxis.
In einem zweiten Schritt gewichten wir dann die bis
herige Punkteverteilung stark nach der Art und Weise 
der Digitalisierung, also ob sie demokratiekompatibel/
demokratiefreundlich erfolgt ist oder nicht. Eine der 
Hauptaufgaben von Demokratie ist es, Macht und Ein
fluss auf viele Schultern zu verteilen. Demokratiekom
patible/freundliche Digitalisierung ist daher eine sol
che, die Macht und Einflusskonzentrationen im Zuge 
der digitalen Transformation verhindert. Denn derartige 
Konzentrationen dienen als Einfallstor für autokratische 
Kräfte und illiberale Entwicklungen. Demokratiefeindli
che Digitalisierung meint logischerweise das Gegenteil. 
Was es im Detail für die einzelnen untersuchten Institu
tionen und Kriterien heisst, erläutern wir im ersten Teil 
(«Monitor») am Anfang des jeweiligen Abschnitts zur Le
gislative, Judikative bzw. Exekutive. Warum die Dynami
ken der digitalen Transformation grundsätzlich die de
mokratiefeindliche Digitalisierung bevorzugen, führen 
wir im zweiten Teil («Digitale Dynamiken») näher aus. 
Für die Bewertung bedeutet diese Herangehensweise, 
dass im ersten Schritt für den Umsetzungsstand/Digitali
sierungsgrad höchstens die Hälfte der maximalen Punk
tezahl erreicht werden können. Ist die Art und Weise 
der Digitalisierung sehr demokratiekompatibel erfolgt, 
so können im Idealfall noch einmal die Hälfte der Punk
te und damit die maximale Punktezahl erreicht werden. 
Das bedeutet aber auch, dass bei einer sehr demokratie
feindlichen Umsetzung im schlimmsten Fall alle Punkte 
wieder verloren gehen können.
Konkret heisst das: Sind für ein Kriterium maximal 20 
Punkte zu vergeben, könnte die Punkteverteilung wie 
folgt aussehen: Land A ist schon sehr weit in der Umset
zung und erhält deswegen 18 von 20 Punkten. Die Um
setzung ist aber auf eine eher zentralisierende Art und 
Weise erfolgt, die Macht und Einfluss an einigen wenigen 
Orten konzentriert. Dafür gibt es durch die  Gewichtung 
Abzüge und Land A erhält deswegen im End effekt nur 
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12 von 20 Punkten. Land B hingegen ist erst in der Pha
se des «Proof of Concept» und erhält daher im ersten 
Schritt nur 4 Punkte für den Umsetzungsstand. Da das 
Architekturmodell und die Pläne aber wesentlich demo
kratiekompatibler ausgestaltet sind, wird stark hoch
gewichtet. Land B erhält am Ende ebenfalls 12 von 20 
Punkten (zum aktuellen Zeitpunkt).
In dieser Studie analysieren wir nur den gegenwärti
gen Stand. Wir betrachten damit nur einen einzigen 
Zeitpunkt. In den kommenden Jahren erheben wir mit 
unserem Monitor immer mehr Daten zur weiteren Ent
wicklung und können Zeitreihen bilden. Ländern, die 
bereits jetzt einen hohen Digitalisierungsgrad/Umset
zungsstand haben, dürfte es schwerfallen, über die Zeit 
in Bezug auf die Gewichtung durch die Demokratiekom
ponente viel zu ändern. Dort werden wir vermutlich nur 
inkrementelle Änderungen sehen. Sie sind «gefangen» in 
dem anfangs gewählten Ansatz, Architekturmodell oder 
der Technologie («LockedinEffekt»). Bei den Ländern, 
die derzeit noch am Anfang stehen, werden wir vermut
lich grosse Veränderungen monitoren können. Wählen 
sie einen demokratiefreundlichen Ansatz, befinden sie 
sich auf einer anderen Entwicklungsbahn («Kurve») und 
werden die früh gestarteten Länder bald überholen kön
nen. In der Ökonomie wird dieses Phänomen als «Leapf
rogging» bezeichnet.

2. ÜBERSICHT ÜBER DIE VOLL-
STÄNDIGEN, VERSENDETEN 
FRAGENKATALOGE

Datenunterstützte Parlamente

1. Welche digitalen Technologien kommen im parla-
mentarischen Alltag zum Einsatz (Prozessebene)? 

 — Digitale Tools und Workflows (von Kollaborations-
software für Beratungen über Tools zur Trans-
kription bis zum digitalen Knowledge Management 
und Recherche)?

 — Virtuelle Sitzungen und Abstimmungen?
 — Werden Industrielösungen oder eigene massge-

schneiderte Lösungen verwendet?
 — Wird Künstliche Intelligenz verwendet oder ist der 

Einsatz geplant?

2. Hat das Parlament die Fähigkeit, digitale Verwal-
tungsdaten auszuwerten?

 — Besteht für Parlamentarier und Parlamentarierin-
nen die Möglichkeit, Primärdaten (Rohdaten) der 
Verwaltung zu erhalten?

 — Kann das Parlament ohne Hilfe der Verwaltung 
selbst Daten oder Metadaten von Behörden aus-
werten?

 — Besteht eine Pflicht von bestimmten Verwaltungs-
einheiten Daten in einer standardisierten Form zur 
Verfügung zu stellen, welche eine automatisierte 
Auswertung ermöglicht?

 — Werden freiverfügbare Daten (Open Data) ausge-
wertet?

 — Werden eigene Datenanalystinnen und Datenana-
lysten, etwa bei den wissenschaftlichen Diensten, 
beschäftigt?

3. Gibt es eine eigene technische Struktur, um Daten 
zu vorzuhalten? 

 — Verfügt das Parlament über eine lokale technische 
Einheit, um Daten intern zu speichern (z. B. ein 
parlamentarisches Datenzentrum)?

 — Verfügt es überhaupt über eigene Rechenzentren?

4. Ist das Parlament rechtlich und technisch in der 
Lage, eigenständig Daten zu erheben?

 — Können sie selbst Informationen über Stimmungen 
oder Anliegen der Regierten, etwa in Form von 
parlamentarischem e-Poling, Onlinepetitionen, 
Plattformen für öffentliche Konsultationen o. Ä. 
erheben?

 — Können Informationen mittels eigener Sensoren 
erhoben werden?

Gerichtliche Digitalisierung in Eigenregie

1. Digitalisierung des (verwaltungsrechtlichen) Ge-
richtsverfahrens (Prozessebene) 

 — Wurden justizeigene digitale Kommunikations-
kanäle eingerichtet (elektronischer Zugang, elektro-
nischer Rechtsverkehr)?



93

 — Wurde die Aktenablage digitalisiert?
 — Können die Verfahren virtuell durchgeführt werden?
 — Wurden neuartige, vorgelagerte, digitale Streit-

schlichtungsverfahren erprobt oder etabliert, um 
die Gerichte zu entlasten?

2. Digitalisierung der Urteilsfindung (Inhaltsebene)

 — Gibt es Projekte zur digitalen Automatisierung von 
 Masse- bzw. Standardverfahren?

 — Existieren KI- oder andere digitale Tools, welche die 
Richter beim Abfassen von Urteilen unterstützen?

3. Aufbau von Know-how zur Beurteilung digitaler 
Sachverhalte

 — Werden Richter zu digitalen Themen weiterge-
bildet?

 — Gibt es spezialisierte Ausbildungsprogramme für 
Richter im digitalen Kontext?

 — Wurden spezialisierte Richterstellen zur Beurteilung 
von automatisierten Behördenentscheiden ein ge-
richtet?

4. Technologische Fähigkeiten zur Beurteilung von 
behördlichen (teil-)automatisierten Verfahren durch 
die Gerichte

 — Haben Gerichte die Fähigkeiten entwickelt, die 
Grundlage - etwa die Datengrundlage oder 
Trainings daten - von behördlichen digitalen Syste-
men zu beurteilen?

 — Können sie zum Beispiel KI-Tools der Verwaltung 
empirisch testen – etwa auf Diskriminierungen – 
um das «Black-Box-Problem» zu umgehen?

5. Digitale Infrastruktur der Gerichte

 — Wer beschafft/finanziert die digitale Infrastruktur 
der Gerichte?

 — Wer hostet die Infrastruktur für die Digitalisierung 
des Verfahrens?

 — Auf wessen Systemen wird die Infrastruktur für die 
Digitalisierung der Inhaltsebene (von KI-Modellen 
bis Analyse-Tools) laufen?

Dezentrale Verwaltungs digitalisierung

1. Verwaltungsinterne Software-Lösungen (Verwal-
tung <–> Verwaltung)

 — Gibt es Tendenzen zu zentraleren/einheitlich eren 
Softwarelösungen für eine konkrete Aufgabe über 
die verschiedene Organisationsebenen hinweg? 

 — Bspw. grossflächiger Rollout von Office 365 als 
Büroanwendung?

 — Bspw. zentrale Bereitstellung von KI- Modellen 
auf Bundesebene?

2. Datenbanken/Datenhaltung (Verwaltung <–> Ver-
waltung)

 — Werden die Datenbanken/Register im Zuge der Digi - 
talisierung zentraler? Wandert etwa die Zustän-
digkeit von der kommunalen Ebene zur gliedstaat-
lichen Ebene bzw. zum Bund, oder bleibt die ur-
sprüngliche Zuständigkeit erhalten (anhand von 
einzelnen Beispielen)?

 — Wie wird die Digitalisierung der Datenbanken/
Register technisch-organisatorisch prinzipiell um-
gesetzt (anhand von einzelnen Beispielen)?

 — Gibt es Tendenzen, die «informationelle Gewalten-
teilung» / das Zweckbindungsprinzip von Daten 
aufzuweichen, etwa indem rechtliche Vorgaben 
entsprechend angepasst werden?

 — Wurden/Werden standardisierte  Datenformate 
(Struktur und Darstellung der Daten) für die 
Datenhaltung entwickelt?

 — Wenn ja, in welchen Bereichen und auf welcher 
Ebene der staatlichen Verwaltung erfolgt dies? In 
welchem Umfang? Wie verbreitet sind die Stan-
dards in der Praxis («Marktdurchdringung»)?

3. Daten-/Informationsaustausch/Kommunikation 
(Verwaltung <–> Verwaltung / Verwaltung <–> 
Aussen)

 — Wurden/Werden standardisierte Schnittstellen (Aus-
lesen oder Ausgeben der Daten durch ein System) 
oder Protokolle (Ablauf des Austausches der Daten) 
für die Verwaltung definiert?
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 — Wenn ja, in welchen Bereichen, auf welcher Ebene 
der staatlichen Verwaltung? In welchem Umfang? 
Wie verbreitet sind diese Standards in der Praxis 
(«Marktdurchdringung»)?

 — Kommen «Privacy-enhancing Technologies» (PET) 
zum Einsatz bzw. wird schon mit ihnen experi-
mentiert?

4. Sind die staatlichen Standardisierungsbemühungen 
in irgendeiner Form institutionalisiert? Etwa in 
einer zuständigen Institution oder in einem Verein 
gebündelt und koordiniert?

 — Gibt es institutionalisierte Bestrebungen, Lücken/
Bedarf zu identifizieren?

 — Gibt es einen Prozess für die Entwicklung/Kompro-
missfindung zwschen den Akteuren für die Kom-
patibilität/Harmonisierung und/oder die Weiterent-
wicklung/Pflege der Standards?

 — Wie ist die Durchsetzbarkeit der Standards geregelt?  
Ist die Adaption freiwillig, gibt es Anreize zur 
 Adaption, gibt es die Möglichkeit Standards ver-
pflichtend zu machen?

5. «Behördenportale» (Verwaltung <–> Bevölkerung/
Unternehmen)

 — Wie werden die digitalisierten staatlichen Dienst-
leistungen den Regierten «angeboten»?

 — Gibt es diverse Lösungen auf kommunaler/
gliedstaatlicher Ebene in Form von Apps oder 
Portalen?

 — Oder gibt es eher einheitliche, zentrale Lösungen 
als «One-Stop-Shop»? Wenn ja, wie sind diese 
im Hintergrund organisiert (etwa als zentrale 
Plattform oder eher als Portalverbund)?

 — Gibt es Lösungen von einem Kanton, die auch andere 
Kantone nutzen?

 — Wie ist e-ID als fundamentaler Baustein der Verwal-
tungsdigitalisierung technologisch-organisatorisch 
umgesetzt?
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180   § 11 Abs. 2 Neufassung des Vertrags über die Errichtung 
des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusam-
menarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den 
Verwaltungen von Bund und Ländern – Vertrag zur Ausfüh-
rung von Artikel 91c GG vom 13.12.2019.

181   § 1 Abs. 1 Neufassung des Vertrags über die Errichtung 
des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusam-
menarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den 
Verwaltungen von Bund und Ländern – Vertrag zur Ausfüh-
rung von Artikel 91c GG vom 13.12.2019.

182   Geschäftsordnung Föderales IT-Standardisierungsboard 
vom 06.06.2024, abrufbar unter: https://www.fitko.de/filead-
min/fitko/foederale-koordination/gremienarbeit/foederales_it-
standardisierungsboard/20240606_FIT-SB_Geschaeftsord-
nung_v1.0.pdf [April 2025].

183   FITKO, Föderale IT-Standards, abrufbar unter: https://
www.fitko.de/foederale-it-architektur/standards [April 2025].

184   § 6 OZGÄndG, abrufbar unter: https://www.digitale-ver-
waltung.de/SharedDocs/downloads/Webs/DV/DE/ozg_aende-
rungsgesetz.pdf [April 2025].

185   https://xunternehmen.de/informationen-uber-das-vorha-
ben [April 2025]. 

186   FITKO, Konzept zur inhaltlichen Zusammenarbeit der 
fachpolitischen Sprecherinnen und Sprecher des IT-Pla-
nungsrates und der Fachministerkonferenzen vom 20. März 
2024, abrufbar unter: https://www.it-planungsrat.de/filead-
min/it-planungsrat/foederale-zusammenarbeit/20250326_
Konzept_Zusammenarbeit_IT-PLR_Fachministerkonferenzen.
pdf [April 2025].

187   Konzept zum Aufbau eines Dateninstituts, abrufbar unter: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroef-
fentlichungen/themen/it-digitalpolitik/dateninstitut/konzept-
papier_dateninstitut.pdf [April 2025].

188   Für einen Überblick siehe: Bundesrechnungshof, Bericht 
IT-Konsolidierung Bund, abrufbar unter: https://www.
bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berich-
te/2024/it-konsolidierung-ii-volltext.pdf [April 2025].

189   Er setzt sich im Wesentlichen aus den Staatssekretären 
aller Bundesministerien zusammen. Vorsitz hat der Chef des 
Bundeskanzleramtes und der Beauftragte der Bundesregie-
rung für Informationstechnik, vgl. § 1 Geschäftsordnung des 
IT-Rats vom 28.09.2022.

190   IT-Architekturrichtlinie Bund v6.2.1., abrubar unter: 
https://www.cio.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/CIO/
DE/digitaler-wandel/architekturen-standard/ArchRL.pdf  
[April 2025].

191   Gut nachzulesen in Agora Digitale Transformation, Lernen 
aus der Vergangenheit!?, Studie, 2025, abrufbar unter:  
https://agoradigital.de/uploads/250607_SHI_ADT_Entwick-
lungslinien.pdf [April 2025].

192   Stand April 2025. Die Plattform ist abrufbar unter:  
https://docs.fitko.de/fit-standards/ [April 2025].

193   Digitalstrategie Deutschland, abrufbar unter: https://digi-
talstrategie-deutschland.de/static/fcf23bbf9736d543d02b79cc
ad34b729/Digitalstrategie_Aktualisierung_25.04.2023.pdf; IT-
Strategie des Bundes, abrufbar unter: https://www.cio.bund.
de/SharedDocs/downloads/Webs/CIO/DE/digitaler-wandel/it-
strategie/it-strategie-bund-leitbild-und-ziele.pdf [April 2025].

194   Vgl. § 6 OZGÄndG.

195   Vgl. § 2 IT-Staatsvertrag.

196   Vgl. § 10 EGovG.

197   Stand April 2025, Bundesverwaltungsamt, Registerland-
karte, abrufbar unter: https://registerlandkarte.de/hauptfens-
ter/registers [April 2025].

198   IT-Planungsrat, die föderale Digitalstrategie für die 
Verwaltung, abrufbar unter: https://www.it-planungsrat.de/
fileadmin/it-planungsrat/der-it-planungsrat/foederale_digital-
strategie/250513_IT_PLR_Foerderale_Digitalstrategie_Zu-
kunftsbild_Leitlinien.pdf [April 2025], S. 12.

199   StBA, Verwaltungsdaten-Informationsplattform, abrufbar 
unter: https://www.verwaltungsdaten-informationsplattform.
de/DE/Home/home_node.html [April 2025].

200   BVA, Registerlandkarte, abrufbar unter: https://register-
landkarte.de/landingpage [April 2025].

201   BMI, Gesamtsteuerung der Registermodernisierung, 
abrufbar unter: https://www.digitale-verwaltung.de/Webs/
DV/DE/registermodernisierung/elemente/gesamtsteuerung/
gesamtsteuerung-node.html [April 2025].

202   Vgl. Anlage zu § 1 RegModG.

203   Vgl. Gesetz zur Einführung und Verwendung einer Identi-
fikationsnummer in der öffentlichen Verwaltung (IdNrG).

204   Zum Verfahren, siehe bspw. BMI, Identitätsdatenabruf, 
abrufbar unter: https://www.digitale-verwaltung.de/Webs/
DV/DE/registermodernisierung/elemente/identitaetsdaten-
abruf/identitaetsdatenabruf-node.html [April 2025]; BVA, 
Umsetzung des Identifikationsnummerngesetzes (IDNrG), 
Präsentation vom 11.05.2023, abrufbar unter: https://www.
digitale-verwaltung.de/SharedDocs/downloads/Webs/DV/DE/
Registermodernisierung/praesentation-forum-regmo-idnrg.
pdf [April 2025].
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205   Zum NOOTS siehe BMI, Architekturdokumente NOOTS, 
abrufbar unter: https://bmi.usercontent.opencode.de/noots/ 
[April 2025]; BVA, Das NOOTS in der Registermodernisie-
rung, abrufbar unter: https://www.bva.bund.de/SharedDocs/
Kurzmeldungen/DE/Behoerden/Verwaltungsdienstleistungen/
Registermodernisierung/Newsletter_07_NOOTS.html  
[April 2025]; BVA, Anbindungsleitfaden v. 03.06.2024, abruf-
bar unter: https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/
DE/Behoerden/Verwaltungsdienstleistungen/Registermo-
dernisierung/Anbindungsleitfaden_IDA.pdf?__blob=publi-
cationFile&v=4 [April 2024]; allgemein zum 4-Corner-Modell 
siehe bspw. Kompetenzzentrum Öffentliche IT, Technische 
Perspektiven der Registermodernisierung, abrufbar unter: 
https://www.oeffentliche-it.de/documents/10181/188095/Tech-
nische+Perspektiven+der+Registermodernisierung.pdf  
[April 2025].

206   FAQ NOOTS, abrufbar unter: https://gitlab.opencode.de/
bmi/noots/-/blob/main/FAQ.md?ref_type=heads [April 2025].
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